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1. Einleitung

Die Erweiterung der Europäischen Union ist ein entscheidender Schritt zur Überwindung der Teilung Europas auf dem Weg zu einem Europa des Friedens, des Wohlstands und der Stabilität. Sie bringt, vor allem langfristig, unbestreitbar politische, soziale und wirtschaftliche Vorteile für große Teile des Kontinents. So eröffnet sie zusätzliche Wachstumschancen für die Wirtschaft der Mitgliedstaaten einschließlich der damit verbundenen positiven Beschäftigungseffekte und trägt so zu einer Verbesserung der Lebensqualität bei.

Um dies zu erreichen,  werden die  wirtschaftliche und die soziale Zusammenarbeit   der Grenzregionen der  Mitgliedstaaten gefördert. Der Beitritt der mittel- und osteuropäischen Länder zur EU am 1. Mai 2004 wird zu einer Verschiebung des wirtschaftlichen und politischen Zentrums nach Osten führen und den Ländern und Regionen, die sich bis vor kurzer Zeit an der Peripherie der europäischen Entwicklung befanden, eine neue Perspektive eröffnen. Dies gilt  auch für das deutsch-polnische Grenzgebiet, in dem das Interreg-Programm und das PHARE/CBC-Programm bereits in der  Förderperiode 1994 – 1999 sowie im Förderzeitraum 2000 – 2003 wesentlich zu einer neuen regionalen Orientierung beigetragen haben.

Mit dem Beginn der Förderperiode 2000 – 2006 und im Hinblick auf den zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannten Termin des Beitritts Polens zur EU war das von der EU-Kommission am 19. September 2001 genehmigte gemeinsame  Programmdokument Brandenburg – Lubuskie (CCI 2000 CB 16 0 PC 005) bereits ein Meilenstein auf dem Weg zum Abbau wirtschaftlicher und sozialer Hemmnisse auf beiden Seiten der Grenze und zu einer noch engeren Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Partner. Das Regionalprogramm war das Ergebnis einer bereits intensiven Zusammenarbeit der Partner aus Brandenburg und Lubuskie bei der Entwicklung einer Strategie, die den Gemeinwesen beiderseits der Grenze zugute kommt.
Die bereits sehr gut entwickelte Zusammenarbeit gewährleistet nun ein wirkungsvolleres  gemeinsames Vorgehen und eine stärkere strategische Ausrichtung für weitere grenzüberschreitende regionale Entwicklungsprogramme.  

Mit diesem, im Hinblick auf den Beitritt Polens zur EU angepassten Programm der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A werden  weitere Bedingungen, Potentiale und Handlungserfordernisse für das Grenzgebiet des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie dargestellt. Sie basieren auf den fortentwickelten  raumordnerischen Grundlagen, Regionalentwicklungsplänen, gemeinsamen Positionen von Fachressorts der brandenburgischen Landesregierung und der Departements des Marschallamtes der Wojewodschaft Lubuskie sowie einer Gemeinsamen Erklärung des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg und des Marschalls der Wojewodschaft Lubuskie über die Zusammenarbeit (unterzeichnet im Januar 2000) und dem Programm der Zusammenarbeit zur Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung zwischen der Regierung des Landes Brandenburg und dem Marschallamt der Wojewodschaft Lubuskie vom 23. April 2003. 

Berücksichtigt werden zudem die Entwicklungsvorstellungen der Euroregionen. Sie sind Motor und Träger der Zusammenarbeit im brandenburgisch – lubusker Grenzgebiet. Die Zwillingsstädte Frankfurt (Oder) / Slubice und Guben / Gubin bilden hier den Kern der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. In Vorbereitung der ersten INTERREG und PHARE/CBC – Förderperiode (1994-99) wurden von ihnen als Grundlage der Förderprogramme Entwicklungs- und Handlungskonzepte erarbeitet. Sie wurden unter Berücksichtigung der Erfahrungen der vergangenen Jahre für die Förderperiode 2000 bis 2006 fortgeschrieben.

Kennzeichen des deutsch-polnischen Grenzraums - und damit auch des brandenburgisch-lubusker Raumes - ist seine zentrale Lage in Mitteleuropa. Diese geografische und sozio - ökonomische Schnittstellenfunktion zwischen West- und Mittel -Osteuropa ist eine der wesentlichen Stärken dieses Gebietes und hat daher auch eine weiterhin herausragende Bedeutung für die Integration Polens in die EU.

In der „Strategie zur Vorbereitung des Beitritts der assoziierten MOEL“  wurde seitens der Europäischen Kommission festgestellt, dass „für den Erfolg dieser Strategie die regionale Zusammenarbeit zwischen den assoziierten Ländern selbst und mit ihren unmittelbaren Nachbarn von besonderer Bedeutung ist“. 

Diese Aussage wird vom Land Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie unterstützt. Anlässlich ihres Treffens im April 2003 haben Vertreter der Regierung des Landes Brandenburg und des Marschallamtes der Wojewodschaft erneut ihren Willen zur Zusammenarbeit und Vertiefung der bereits intensiven Kontakte bekräftigt und ein aktualisiertes Programm der Zusammenarbeit beschlossen, das Handlungsempfehlungen eines INTERREG III A geförderten gemeinsamen Workshops vom 12./13. März 2003  in Frankfurt (Oder) / Slubice berücksichtigt (Programm der Zusammenarbeit zur Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung zwischen der Regierung des Landes Brandenburg und dem Marschallamt der Wojewodschaft Lubuskie vom 23. April 2003).

Eine deutsch-polnische Arbeitsgruppe Land Brandenburg – Wojewodschaft Lubuskie, die sich am 3. Juli 2003 konstituiert hat, hat im Hinblick auf den Beitritt Polens zur EU am 1. Mai 2004 unter Berücksichtigung dieses Programms die Anpassung des von der EU-Kommission am 19. September 2001 genehmigten Joint Programming Documents –Regionalprogramm (CCI 2000 CB 16 0 PC 005) erarbeitet.

Anfangsdatum für die Zuschussfähigkeit von bisher nicht förderfähigen Projekten nach diesem Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI) ist grundsätzlich das Datum der Genehmigung des Programms. Auch nach Einreichung des Programmantrags können Projekte auf deutscher Seite bewilligt werden, soweit sie nach der von der Kommission am 19. September 2001 und 26. Juli 2002 geänderten Fassung zuschussfähig sind.
2. Die Situation im Grenzraum

2.1 Fördergebiet

Das Grenzgebiet des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie erstreckt sich beiderseits der Flüsse Oder und Neiße an der 144 km langen brandenburgisch-lubusker Grenze, die gleichzeitig Außengrenze der Europäischen Union ist. Die natürliche Trennung des deutschen und polnischen Teils durch die Flüsse Oder und Neiße grenzt derzeit nicht zuletzt Kontakte und Kooperationen über die Grenze hinweg sowie ihre Ausweitung ein. Nur sieben Straßen-Grenzübergänge für den grenzüberschreitenden Personen- und Warenverkehr an einer fast 150 km langen Grenze machen dies u.a. deutlich.

Neue Verbindungen zu schaffen, erfordert angesichts der geografischen Situation kostenintensive Brückenbauwerke. Der Einsatz von Fördermitteln der Europäischen Union für diesen Zweck könnte somit wesentlich dazu beitragen, den derzeit noch überwiegend trennenden Charakter der Grenze auch im Hinblick auf die Osterweiterung der Europäischen Union zu überwinden. Das Grenzgebiet Brandenburg/Lubuskie ist zugleich das Gebiet, in dem sich die Euroregionen "Pro Europa Viadrina" und Spree-Neiße-Bober" befinden. Als Fördergebiet, entsprechend NUTS III, wurden die die gemeinsame Grenze berührenden brandenburgischen Landkreise sowie die gesamte Wojewodschaft Lubuskie bestimmt. 

Das Fördergebiet umfasst die auf dem Territorium des Landes Brandenburg gelegenen kreisfreien Städte und Landkreise entsprechend Anhang 1 zu den von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften am 23.05.2000 veröffentlichten „Leitlinien für eine Gemeinschaftsinitiative betreffend die transeuropäische Zusammenarbeit zur Förderung einer harmonischen und ausgewogenen Entwicklung des europäischen Raums INTERREG III“. Das Fördergebiet umfasst ferner die auf dem Territorium der Wojewodschaft Lubuskie gelegenen Unterregionen Gorzowski und Zielonogorski.

Der so definierte brandenburgisch-lubusker Grenzraum umfasst auf der deutschen Seite die Landkreise  Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Spree-Neiße sowie die kreisfreien Städte Frankfurt (Oder) und Cottbus. Mit  der Wojewodschaft Lubuskie gehören dazu die Kreise Gorzowski, Krosnienski, Miedzyrzecki, Nowosolski, Slubicki, Strzelecko-Drezdenecki, Sulecinski, Swiebodzinski, Wschowski, Zielonogorski, Zaganski, Zarski und die kreisfreien Städte Gorzow Wlkp., Zielona Gora.

Karte 1: Fördergebiet INTERREG III A

Zum Fördergebiet gehören somit 21,5 Prozent der Gesamtfläche des Landes Brandenburg und 100  Prozent der Wojewodschaft Lubuskie. Das brandenburgisch-lubusker Grenzgebiet hat eine Fläche von  insgesamt  21 896 qkm.

2.2 Sozioökonomische Analyse des brandenburgisch-lubusker Grenzraums

Statistische Unterlagen für die Erarbeitung der Analyse waren nur bedingt verfügbar und auch nur bedingt kompatibel. Alle auf dieser Basis getroffenen Aussagen können daher nur als Trendangaben gewertet werden. Eine ähnliche Situation ergibt sich, bezogen auf das kartografische Material.

Die Berücksichtigung von Schwerpunktthemen der Europäischen Kommission wie Gleichstellung von Frauen und Männern ist in der Analyse statistisch kaum erfassbar, ebenso die Gesamtproblematik des Umweltschutzes und der Einhaltung von EU-Normen. Sowohl in der Zielsetzung, den daraus folgenden Themenstellungen / Prioritäten und der Strategie zur Umsetzung wird ein besonderes Augenmerk auf diese Querschnittsthematiken gerichtet.

Es wird daher ein besonderes Anliegen sein, im  verbleibenden Förderzeitraum  INTERREG III A (2004-2006)  dieses Defizit schnellstmöglich zu beseitigen.

2.2.1 Bevölkerung

Im Grenzraum leben auf brandenburgischer Seite 723 330 Menschen (das sind 28 Prozent der Bevölkerung des Landes Brandenburg ) und auf lubusker Seite 1 023 483 Menschen  (100 Prozent aller Einwohner der Wojewodschaft Lubuskie ). (vgl. folgende Grafik)

Bevölkerung in der Grenzregion
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Anteil der in der Grenzregion lebenden Brandenburger an der Gesamtbevölkerung
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Anteil der in der Grenzregion lebenden Einwohner der Wojewodschaft Lubuskie
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Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen
Im Grenzraum Brandenburg - Wojewodschaft Lubuskie entspricht die Zahl der unter 15-jährigen Einwohner des deutschen Teils dem Durchschnitt des Landes Brandenburg. Der Anteil der Jugendlichen in der Wojewodschaft Lubuskie liegt über dem Durchschnitt Polens. Der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter entspricht in Lubuskie dem Durchschnitt der Republik Polen und im deutschen Teil dem Durchschnitt des Landes Brandenburg. (vgl. folgende Grafik). 
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Im Gegensatz zum Landesdurchschnitt Brandenburgs reduziert sich die Bevölkerungszahl im deutschen Teil des Grenzgebietes durch Abwanderung. Überproportional von derartigen Bevölkerungsverlusten sind dabei vor allem die größeren Städte betroffen. Im Vergleich von 1989 zu 1997 sind Verluste von bis zu 18 % (Guben) zu registrieren. Folgen davon sind u.a. Kaufkraftrückgang und sozio-ökonomischer Verfall von Stadtquartieren. 

Der polnische Teil des Grenzraumes dagegen zeigt in dieser Hinsicht so gut wie keine Veränderung.

Bevölkerungsprognosen stellen übereinstimmend fest, dass die natürliche Bevölkerungsentwicklung in Brandenburg aufgrund der Wanderungsverluste und des Geburtenrückganges rückläufig sein wird. Überlagert wird diese Entwicklung durch eine allgemein höhere Lebenserwartung. Die Folge ist eine dramatische Veränderung der Altersstruktur, insbesondere im ländlichen Raum. 

Für den polnischen Grenzbereich sieht diese Prognose günstiger aus. Hier wird von einer Verstetigung der Gesamtzahl der Bevölkerung in den nächsten 10 bis 20 Jahren ausgegangen. Die Bevölkerungsdichte im deutsch-polnischen Fördergebiet ist mit  94 Einwohnern pro Quadratkilometer insgesamt höher als im Land Brandenburg (88) und in der Wojewodschaft Lubuskie (73). 

Einwohnerdichte in EW je qm
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2.2.2 Wirtschaftliche Entwicklung

Das deutsch-polnische Grenzgebiet befindet sich an der Peripherie der wichtigsten wirtschaftlichen Entwicklungstrends in den Ländern der Union. Aber sowohl im deutschen als auch im polnischen Teil der Region haben in den vergangenen zehn Jahren tiefgreifende Umstrukturierungsprozesse im industriellen wie im Agrarbereich stattgefunden.

Das Fördergebiet weist vielerorts noch erhebliche Schwächen auf, da sich durch die Einführung der Marktwirtschaft  die neuen wirtschaftlichen Strukturen noch im Aufbau befinden. Daher ist im brandenburgisch - lubusker Grenzraum ein starkes Gefälle der Wirtschaftskraft zu verzeichnen. Das Land Brandenburg hat ein BSP/Kopf von ca.15 TEURO pro Jahr, das ist deutlich unter dem Durchschnitt der Bundesrepublik Deutschland. Analog ist die Situation in der Wojewodschaft Lubuskie: Das BSP/Kopf und Jahr beträgt ca. 4 EURO (nach Warenkorb) und liegt damit unter dem Durchschnitt der Republik  Polen.
 Unverkennbar ist der Einfluss der Metropole Berlin auf diese Region.

Laut den statistisch verfügbaren Angaben weist die Beschäftigungsstruktur der Bevölkerung im Grenzgebiet eine starke Konzentration im Dienstleistungssektor und im Bereich Verwaltung, Soziales etc. auf (vgl. folgende Grafik ). Die Angaben für die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft und auch im Handel sind für den polnischen Teil nicht voll zutreffend, da die Zahl der Unternehmen mit Beschäftigten unter 5 Personen statistisch nicht erfasst wird. Beispielsweise sind tatsächlich etwa 18 % aller Erwerbstäti​gen in der Landwirtschaft Polens beschäftigt.

Die wirtschaftliche Entwicklung im Grenzraum erfuhr in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Strukturwandel. Das bezieht sich insbesondere auf den Rückgang in der Braunkohleindustrie, in der Hütten- und Textilindustrie sowie auf die schrittweise Umstellung auf marktwirtschaftliche Erfordernisse. Auswirkungen sind u.a. an der Zahl der Arbeitslosen abzulesen.

Die Bedeutung der Wirtschaftszweige ist indirekt aus der Zahl der Beschäftigten (vgl. folgende Grafik) abzuleiten. Danach sind verarbeitendes Gewerbe und der Dienstleistungssektor, gemessen an der Zahl der statistisch erfassten Beschäftigten in der Region die bestimmenden Wirtschaftszweige.
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* In der Region Lubuskie werden Beschäftigte in Betrieben unter 5 Personen statistisch nicht erfasst. Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen.

Eine Analyse der z.Z. in der Grenzregion vorherrschenden Branchen zeigt folgende Schwerpunkte wirtschaftlicher Tätigkeit auf: 

	Metallerzeugung und –verarbeitung
	Landkreise Oder-Spree, Märkisch-Oderland und in Zielona Góra sowie Swiebodzin

	Elektrotechnik. Elektronik und Mikroelektronik
	Landkreise Märkisch-Oderland, Spree-Neiße, in Zielona Góra und Zary

	Maschinen und Anlagenbau
	Landkreise Märkisch-Oderland und in Gorzów  Wlkp.sowie Krosno Odrzanskie

	Abbau und Verarbeitung von Steinen und Erden
	Landkreise Märkisch-Oderland und Spree-Neiße

	Chemieindustrie, Reifenfabrikation und Kunstfaserindustrie
	Gorzów Wlkp. und dem Landkreis Spree-Neiße

	Gummi- und Kunststoffverarbeitung
	Landkreis Oder-Spree

	Textilindustrie
	Landkreis Spree-Neiße, in Gorzów Wlkp., Zielona Góra und Zary

	Glasgewerbe
	Landkreise Märkisch-Oderland und Spree-Neiße

	Eisen- und Stahlindustrie
	Landkreis Oder-Spree

	Bauwesen
	Landkreis Spree-Neiße und in Zary

	Waggonbau und Zulieferung für Verkehrswesen
	Zielona Góra und dem Landkreis Spree-Neiße

	Zentrum des Kohlebergbaus und der Energieerzeugung
	Landkreis Spree-Neiße

	Zentren für Holzverarbeitung (Möbelindustrie, Papier- Zelluloseindustrie)
	Gorzów Wlkp., Zary, Krosno Odrzanskie, Zielona Góra, Swiebodzin und Kostrzyn

	E – Commerce
	entwickeln sich bspw. in Frankfurt (Oder)

	Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte
	konzentriert sich vor allem auf die Landkreise Märkisch-Oderland, Oder-Spree sowie auf Zielona Góra und Swiebodzin


Im Lubusker Grenzraum sind aufgrund des tiefgreifenden Strukturwandels zu 97 % Kleinst-, Klein- und Mittlere Unternehmen vorherrschend. Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten in den Unternehmen beträgt drei Personen. Noch nicht abgeschlossen ist der Privatisierungsprozess. Die Zahl der staatlichen Unternehmen beträgt ca. 79 . Der Anteil des Privatsektors in der Wirtschaft ist deutlich höher als der Durchschnitt Polens. Die Zahl der Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung beträgt ca.  1800, das sind vor allem kleine deutsch-polnische Firmen. 

Trotz dieses vielfältigen Branchenmix wird deutlich, dass zum Zeitpunkt der Erhebung die traditionellen Industriezweige, in denen ein Beschäftigungsrückgang zu verzeichnen ist, dominieren und eine Orientierung auf die Zukunftstechnologien, die für die Schaffung neuer Arbeitsplätze von wesentlicher Bedeutung sind, wie Telekommunikation etc. in der Grenzregion bisher noch nicht in einem zufriedenstellenden Maße stattgefunden hat. In der Region haben sich bereits eine Vielzahl von Technologie- und Innovationszentren etabliert, die über ein funktionierendes, aber ausbaufähigen Netzwerk verfügen.

Die effektive Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien ist mittlerweile auch für kleine und mittlere Unternehmen ein wettbewerbsbestimmender Faktor. Zum einen bieten IuK-Technologien Chancen für eine wachsende Zahl von Existenzgründungen, für den Aufbau neuer Geschäftsfelder sowie für die Entwicklung innovativer Dienstleistungen und Produkte. Zum anderen können etablierte Unternehmen in traditionellen Branchen ihre Produkte und Dienstleistungen in nationalem und internationalem Maßstab mittels elektronischer Medien anbieten und so neue Märkte und Kunden erschließen.

Aufgrund der geringen Zahl von – F&E betreibenden - Großunternehmen in der Grenzregion, von denen Impulse an vor- oder nachgelagerte Betriebe sowie innovative Unternehmensgründungen ausgehen könnten, kommen der F&E im Verbund von Unternehmen sowie dem Wissens- und Technologietransfer große Bedeutung zu.

Wirtschaftsfördereinrichtungen in der Region übernehmen die zentrale Koordinierungsfunktion zum Aufbau konkreter deutsch-polnischer Kooperationen und Handelsbeziehungen, leisten u.a. Unterstützung beim Marktzugang und bei der Marketingarbeit. Die zumeist kleinen Betriebe sind jedoch noch immer stark binnenorientiert (Exportanteil vieler Unternehmen sehr gering) und vergeben damit die Möglichkeit aus der guten geographischen Lage Vorteile zu ziehen.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Fördergebietskulisse zum einen über eine Reihe von bedeutenden Wirtschaftszentren verfügt (z. B. Frankfurt (Oder), Cottbus, Zielona Gora, Gorzow Wlkp.) sowie eine ausreichende Anzahl von planerisch ausgewiesenen Gewerbegebieten, die z. Z. jedoch nur unzureichend ausgelastet sind, für die Ansiedlung neuer Unternehmen vorhanden ist, kann davon ausgegangen werden, dass ausbaufähige Potentiale für die wirtschaftliche Diversifizierung existent sind.

Allerdings werden diese Potentiale derzeit nur unzureichend genutzt. Das zeigt sich u.a. darin, dass die Strukturen, die für ein grenzüberschreitendes Standortmarketing und die Unternehmenskooperationen aufgebaut wurden, den Erfordernissen noch nicht entsprechen. Dieses Defizit könnte jedoch zukünftig durch die Bündelung der Aktivitäten der zahlreich vorhandenen Wirtschaftsfördereinrichtungen ausgeglichen werden, wobei die Vorteile der Grenzregion als attraktiver Standort u. a. für die Ansiedlung von Großinvestoren, als Impulsgebern für die Region, aber auch für die Vernetzung der Wirtschaftsräume mit den benachbarten Metropolen hervorgehoben werden kann. Im Hinblick auf diese Perspektiven bestehen jedoch Probleme, da die derzeitige Wirtschaftskraft der Unternehmen noch zu gering ist. Defizite bestehen vor allem in einer unzureichenden Finanzausstattung sowie in zu geringen Innovationskapazitäten.

Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass zwar zum einen durch die hohe Arbeitslosenzahl in der Grenzregion eine große Anzahl von potentiellen Arbeitskräften verfügbar wäre, diese jedoch aufgrund einer Qualifikationsstruktur, die nicht den Erfordernissen zukunftsträchtiger Beschäftigungsfelder entspricht, nur bedingt in den ausbaufähigen Arbeitsbereichen einsetzbar sind.

2.2.3 Infrastruktur

Grundprämissen bisheriger und künftiger Grenzlandförderung waren bzw. sind landesplanerisch und regional abgestimmte Konzepte, aufbauend auf dem Europäischen Raumentwicklungskonzept. Grundlegende Programme und Pläne für die Grenzregion sind hier insbesondere für die deutsche Seite die Raumordnerischen Leitbilder entlang der deutsch-polnischen Grenze, das Oderprogramm, das Gemeinsame Landesentwicklungsprogramm Berlin - Brandenburg und die Regionalpläne. Besondere Beachtung erhält in diesem Zusammenhang die Prüfung von Umsetzungsmöglichkeiten für bisherige INTERREG II – C – Projekte, die in o.g. Kontext durchgeführt wurden und konkrete Bezüge zum Fördergebiet aufweisen.

Der Grenzraum ist in erster Linie aufgrund der internationalen Verbindungsstraßen (vgl. nachfolgende Karte) des Schienen-, Wasser- und Straßenverkehrs Transitraum für den West-Ost- und Ost-West-Verkehr von Waren und Personen. Im Rahmen des Transeuropäischen Netzwerkes (TEN) führen Auto- und Eisenbahnverbindungen von Berlin über Frankfurt (Oder), Slubice, Poznan nach Warszawa (Paneuropa Nr. II). Eine weitere Autoroute verbindet Berlin über Forst, Olszyna, Wroclaw mit Krakow (Paneuropa Nr. III).

Karte 2: Grenzraum Brandenburg – Polen
/ Verkehrskarte

Die Grundstruktur der Verkehrsnetze genügt weder den gegenwärtigen noch den zukünftigen Anforderungen. Insbesondere im Straßennetz fehlen Schnellstraßen,  Ortsumgehungen sowie leistungsfähige Nord-Süd-Verbindungen. Die Bewältigung der Anforderungen durch steigende Zahl und Intensität bilateraler Begegnungen, des Tourismus ebenso wie des Warenverkehrs, stellen daher einen Förderschwerpunkt dar. Anliegen muss es sein, die Ortschaften vom Transitverkehr zu entlasten, die Naturräume zu schützen, aber den Menschen Möglichkeiten der Begegnung zu schaffen und die sich ausweitenden wirtschaftlichen Beziehungen zu berücksichtigen.

Erforderlich ist die Entwicklung einer umweltverträglichen Verkehrsinfrastruktur, die dem ÖPNV (innerstädtisch, regional und grenzüberschreitend) sowie dem Aufbau eines funktionsfähigen Radwegenetzes Rechnung trägt. Dies ist sowohl im Zusammenhang mit der Entwicklung der touristischen Infrastruktur als auch im Hinblick auf den Schutz der natürlichen Ressourcen ein wichtiges künftiges Handlungsfeld.

Der Grenzverkehr für LKW, PKW und Fußgänger als Voraussetzung für wirtschaftlichen Leistungsaustausch und Kommunikation erfolgt über  sieben Grenzübergänge: Küstrin-Kietz - Kostrzyn, Frankfurt (Oder) - Slubice, Frankfurt (Oder) - Swiecko, Guben - Gubin,  Guben - Gubinek (eröffnet im Juni 2000) sowie Forst - Olszyna und Forst - Zasieki 
 (vgl. nachfolgende Karte). 
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Karte 3:
Grenzraum Brandenburg – Polen / Karte Hauptverkehrswege und Grenzübergänge

Die Zahl der Grenzübergänge und die Bedingungen der Abfertigung entsprechen noch nicht den Erfordernissen. So bedarf der wachsende Waren- und Personenverkehr weiterer Übergänge sowie einer Anbindung von Straßen-, Schienen- und Wasserwegen. 

Umfangreiche Staus beeinträchtigen nicht nur den Transitverkehr, sondern auch das Zustandekommen grenzüberschreitender Kontakte und eine noch intensivere nachhaltige Nutzung von soziokulturellen und Naturpotentialen beiderseits der Grenze durch die in der Region lebenden Menschen und Touristen. Von daher wird seitens des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie die Schaffung von vorerst drei neuen Straßenverbindungen in ihrem gemeinsamen Grenzraum angestrebt. Eine erste derartige Verbindung  ist unter Verwendung von EU-Fördermitteln aus INTERREG III A und PHARE/CBC  mit dem neuen Grenzübergang Forst – Zasieki bereits entstanden.

Beim Personen- und Güterverkehr von und nach Polen ist an den Übergängen im Vergleich zum Vorjahr fast ein Gleichstand zu verzeichnen. So stieg die Zahl nach Deutschland einreisender LKW von 530 Tausend im Jahr 1998 auf 560 Tausend im Folgejahr, die der ausreisenden LKW sank von 705 Tausend auf 699 Tausend. Beim PKW-Verkehr ergibt sich ein Rückgang: 1998 reisten 9,6 Millionen Fahrzeuge nach Deutschland ein und 10,2 Millionen Fahrzeuge aus. Im Jahr 1999 wurden 8, 9 Millionen ein- und 9,4 Millionen aus Deutschland ausreisende PKW registriert. (vgl. folgende Grafik) 

Die Infrastruktur für den regionalen Luftverkehr entspricht ebenfalls noch nicht den Bedürfnissen. Insbesondere der Einsatz der bestehenden Regionalflughäfen für den Wirtschaftsverkehr im grenznahen Raum könnte von großer Bedeutung für den sich entwickelnden Warenaustausch bzw. die gegenseitigen Wirtschaftskontakte sein. 

Die vorhandenen Wasserwege stellen ein noch nicht ausreichend genutztes Potential dar. Fährverbindungen wurden bisher nicht geschaffen. Ein Problem besteht auch in der nicht ausreichenden Schiffbarkeit der Gewässer. Hier liegt u.a. ein Potential für die Aufnahme des Personenbinnenschiffsverkehrs noch brach.

Im Hinblick auf die regionale Infrastruktur hat die Entwicklung der kommunalen Abwasserentsorgung und Trinkwasserversorgung sowie die Schaffung von Strukturen zur kommunalen Abfallentsorgung hohe Priorität. 

Der Harmonisierung der Stadtentwicklung in den Doppelstädten Küstrin/Kietz - Kostrzyn, Frankfurt (Oder) - Slubice und Guben – Gubin (vgl. nachfolgende Karte) kommt besondere Bedeutung als Modellprojekte für grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene zu. Infrastrukturdefizite sowie Grenzbarrieren sind abzubauen, die Rahmenbedingungen für bilaterale Kontakte in allen Bereichen des öffentlichen Lebens sind zu verbessern. Vielfältige Stadtentwicklungsvorhaben, wie z.B. der Europagarten  Frankfurt (Oder) - Slubice, sollen zur Ausgestaltung des grenzüberschreitenden städtischen Beziehungsgeflechts, zur Stärkung der regionalen Identität sowie zur wirtschaftlichen Entwicklung des Grenzraumes beitragen.

Karte 4: Grenzraum Brandenburg – Polen / Städte im Grenzraum

Defizite existieren ferner bei der unzureichenden Verkehrsinfrastruktur, den zu sanierenden minder- oder fehlgenutzten Flächen, dem Regionalmarketing, der Anbindung und dem Ausbau von Grenzlogistikzentren, dem Aufbau regionaler Informations- und Beratungszentren etc. Hier sind Potentiale vorhanden, die durch bessere und effektivere Nutzung insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung des Grenzraumes befördern aber gleichzeitig auch das städtische Beziehungsgeflecht weiter ausgestalten können.

Wie die Erfahrungen der vergangenen Förderperiode zeigen, bieten kulturelle und sportliche Veranstaltungen eine wichtige Plattform für Begegnungen zwischen deutschen und polnischen Bürgern. Um  hier noch attraktivere Veranstaltungsangebote   unterbreiten zu können, ist in der ländlich strukturierten Grenzregion vielerorts noch der Aufbau einer adäquaten technischen und kommunalen Infrastruktur erforderlich. Darunter ist vor allem auch der Ausbau von Sportstätten (wie z.B. des Stadions der Freundschaft in Cottbus) mit grenzübergreifender Bedeutung zu sehen, die in der Region vielfach als Austragungsort für vielseitige kulturelle und sportliche Veranstaltungen fungieren.  Solche  grenzüberschreitenden kulturellen Angebote tragen zu einer Erhöhung der Lebensqualität bei und  wirken  der Abwanderung von Menschen aus der Region entgegen.

Die Anwendung moderner Telekommunikationstechnologien ist auf der polnischen Seite vor allem im ländlichen Raum noch nicht befriedigend. Aber gerade dort können diese Technologien die Möglichkeit bieten, Entwicklungen zu unterstützen und durch Telearbeit und -lernen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen sowie die Standortbedingungen für wirtschaftliche Aktivitäten zu verbessern. 

Die technischen Infrastrukturbedingungen für Elektroenergie, Wärme, Gas, Wasser und Abwasser entsprechen nicht den Bedürfnissen. 

Die Risiken einer derartigen Infrastrukturentwicklung sind vor allem in einem hohen Finanzierungsbedarf und steigender Umweltbelastung zu sehen. Notwendig ist es daher, die avisierten Maßnahmen unter Beachtung und Minimierung dieser Problematik zu realisieren. 

2.2.4 Naturressourcen und Umweltsituation

Der Grenzraum ist geprägt durch eine Vielzahl unterschiedlicher Landschaften, die sich durch eine für Mitteleuropa einzigartige Naturausstattung auszeichnen. In diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben sind die natürlichen Flußauenlandschaften sowie die Polderflächen, die im Hinblick auf nachhaltige Landnutzungsformen sowie auf die regionale Tourismuswirtschaft und letztlich auch in Bezug auf den präventiven Hochwasserschutz eine wichtige Rolle spielen. Zu den bedeutenden Kulturlandschaften der Grenzregion zählen darüber hinaus das Oderbruch und die Lebuser Platte, sowie das ostbrandenburgische Heide- und Seengebiet. Des weiteren sind zu erwähnen das Biosphärenreservat Spreewald, der Naturpark Drawieński, der Naturpark  Schlaubetal, der geplante geologische Naturpark Muskauer Faltenbogen und die Gubener Fließtäler. Weiterhin gehören dazu  der Lagowski- , der Gryzynski-Park, die Landschaftsparks Ujscie Warty, Krzesin, Przczew, Warthemündung und Barlinecko-Gorzowski. Das Brandenburger Grenzgebiet besteht zu 6 % aus Naturschutzgebieten und 22 % der Fläche sind Landschaftsschutzgebiet. 4 % des Gebietes der Wojewodschaft Lubuskie stehen unter Naturschutz und  30,6 % sind Landschaftsschutzgebiet. Die Vielfalt dieser Kulturlandschaften (allein  48,9 % des Grenzgebietes sind Wald) stellt insgesamt ein großes Potential für die landwirtschaftliche Nutzung, den Anbau und die Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe, und den Tourismus dar und ist somit für eine langfristige Lebensperspektive der Bevölkerung dieser Region zu erhalten und zu entwickeln.

Durch den Aufbau der Brandenburger Landesanstalt für Großschutzgebiete mit ihren vor Ort installierten hauptamtlichen Gebietsverwaltungen, der Naturwacht, den Umweltbildungs- und Besucherinformationszentren und den Pflege- und Entwicklungsplänen ist in Brandenburg ein bundesweit vorbildliches und wirksames Instrumentarium geschaffen worden, diese „Schatzkammern der Natur“ einheitlich zu warten, zu entwickeln und zu betreuen. Ein intensiver Austausch mit den polnischen Nachbarn im Rahmen gemeinsamer Projekte und Planungen kann die positiven Effekte über die Landesgrenzen hinaus verstärken.

Zum Schutz der Umwelt sind im Bereich der kommunalen Infrastruktur in den vergangenen Jahren im Grenzgebiet zahlreiche Vorhaben (Klärwerke, Abwasser- und Wasseranschlüsse, Einbau von Luftfiltern etc.) realisiert worden. Die Grenzregion weist eine Versorgung mit Anschlüssen an die öffentliche Wasserversorgung von 93,2 %, an Sammelkanäle von 75,9 % und an Kläranlagen von 76,4 % auf (vgl. folgende Grafik).
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Auf dem Gebiet des Immissions- und Emissionsschutzes, des Einsatzes regenerativer Energien sowie wirksamer Energieeinsparmaßnahmen, des Recycling, der Abfallentsorgung (u.a. dezentrale Abfallbehandlungsanlagen), der Rekultivierung von Altablagerungen und Altdeponien besteht weiterhin großer Handlungsbedarf. Zahlreiche kleine Deponien sind umweltverträglich zu schließen und neue sind entsprechend den EU-Standards anzulegen. Ähnlich ist mit der Verwertung von Abfällen zu verfahren. Fachleute beider Seiten haben in diesem Bereich vielfältige Möglichkeiten, ihre Erfahrungen einzusetzen und die noch nicht den EU-Standards entsprechenden umwelttechnischen Lösungen zu verbessern. Nicht zuletzt ist das eine Aufgabe, die sowohl dem Schutz der Umwelt dient als auch durch die Etablierung von KMU im Recyclingsektor zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen kann.

Der brandenburgisch - lubusker  Grenzraum verfügt über Braunkohlevorkommen vor allem im südlichen Teil des deutschen Gebietes sowie umfangreiche Lagerstätten von Kiesen und Sanden. Mit dem Abbau von Braunkohle erfolgen nachhaltige Eingriffe in Natur und Landschaft, insbesondere besteht die Gefahr der Grundwasserabsenkung und eine damit einhergehende Verödung von Flusslandschaften. Die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaften bietet jedoch Chancen für die großflächige Entwicklung naturnaher Räume und die touristische Erschließung des Gebietes.

Das Sommerhochwasser 1997 an Oder, Neiße und Bober hat deutliche Defizite bei der Vorbereitung des gesamten Grenzraumes auf derartige Ereignisse, sowohl im Bereich des vorsorgenden und technischen Hochwasserschutzes als auch bei der Hochwasserabwehr aufgezeigt. Das betrifft ein harmonisiertes und verknüpftes Hochwassermelde- und Vorhersagesystem, ein abgestimmtes Konzept des technischen Hochwasserschutzes sowie Maßnahmen für den präventiven Hochwasserschutz und eine koordinierte Sensibilisierung aller Betroffenen im gesamten Grenzraum für die Problematik der Hochwassergefahr.

Die in der vergangenen Zeit gewonnenen Erfahrungen und ersten Schritte zu gemeinsamem Handeln sind daher verstärkt zu nutzen und fortzuführen im Interesse eines größtmöglichen Schutzes der Menschen, ihrer Produktionsstätten und der Bewahrung der Natur, in der sie leben.

Zur Minimierung noch bestehender Risiken und absehbarer Belastungen wie mögliche Umweltschädigung durch wachsenden Personenverkehr und steigende Kosten für Maßnahmen zur Einhaltung der EU-Umweltnormen etc. stehen u.a. Förderprogramme zur Verfügung. Ergänzt wird dieser Fakt durch bereits vorhandene und weiter ausbaufähige Zusammenarbeit von wissenschaftlichen Institutionen im Bereich der Umwelttechnologien.

2.2.5 Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes

Der brandenburgisch - lubusker Grenzraum hat einen hohen Anteil (41,3 % der Gesamtfläche) landwirtschaftlicher Flächen und Waldgebiete (vgl. folgende Grafik). Die Waldgebiete sind dabei vor allem ein Potential für die Holzindustrie, den Anbau und die Vermarktung nachwachsender Rohstoffe. Entwicklungsmöglichkeiten bestehen in der Ansiedlung weiterer KMU zur Nutzung und Vermarktung dieser Ressourcen sowie in der Zusammenarbeit brandenburgisch - lubusker Forschungseinrichtungen zur Erarbeitung von Pilotprojekten für weitergehende innovative Nutzung z. B. der nachwachsenden Rohstoffe. 
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Die Landwirtschaft hat als Wirtschaftszweig durch Umstrukturierungsmaßnahmen etc. im gesamten Grenzraum an Bedeutung verloren. Nach wie vor ist sie jedoch in vielen Landkreisen strukturbestimmend. Darüber hinaus prägt sie das Landschaftsbild und den Lebensraum der Bevölkerung. Dieser Lebensraum, die Infrastruktur der Dörfer, ihre Gesamtgestaltung, sind vielerorts in den vergangenen Jahrzehnten stark vernachlässigt worden. Erste Projekte zur nachhaltigen Dorfentwicklung sind in der vergangenen Förderperiode auf der deutschen Seite realisiert worden. Dies soll in den kommenden Jahren auf die gesamte Grenzregion ausgeweitet werden.

Insgesamt ist zum Zeitpunkt der Erhebung festzustellen, dass die Chancen, die sich durch die Umstrukturierung der Region im landwirtschaftlichen Bereich bieten, wie z. B. bessere Vermarktung und Nutzung von Wald und anderen Landgebieten für den Tourismus, bisher nur unzureichend genutzt wurden. Grund sind die z. T. unzureichenden Verarbeitungs- und Vermarktungskapazitäten, die Altschuldenbelastung und die damit verbundene Kapitalschwäche der landwirtschaftlichen Unternehmen, aber auch die ungünstige Altersstruktur sowie die mangelnde Qualifikation der verfügbaren Arbeitskräfte. Als besonderes Hindernis erweist sich hierbei im polnischen Teil des Grenzgebietes die Tatsache, dass die landwirtschaftlichen Unternehmen primär in Kleinstbetrieben strukturiert sind und neben schlechten Bodenwertzahlen auch nur über eine geringe Kapitalausstattung verfügen.

Die hohe Arbeitslosenrate im ländlichen Raum und die damit verbundene Aufgabe, neue Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen, erfordert insbesondere eine stärkere Ausschöpfung der touristischen Potentiale. Seit 1990 haben sich bereits positive Entwicklungen in diesem Bereich vollzogen. Dies zeigt sich in der Erhöhung der Bettenkapazität, erhöhtem gastronomischem Angebot, der Ausweisung von Kurorten etc. Trotz der vorhandenen Potentiale ist der Fremdenverkehr im Grenzraum jedoch noch nicht zu einem bestimmenden Wirtschaftsfaktor geworden. Das liegt insbesondere daran, dass grenzübergreifende Tourismuskonzepte für die gesamte Region, die im Rahmen einer integrierten Standortentwicklung zu einer entsprechenden Vermarktung der tourismusrelevanten Potentiale führen sollen, sich erst in der Erarbeitung befinden. Zum anderen ist der Stellenwert von Tourismus vor allem im ländlichen Raum noch nicht ausreichend berücksichtigt. In diesem Zusammenhang wurden bisher nur unzureichend die Vorteile genutzt, die sich der Grenzregion aufgrund ihrer Transitlage auch im Bereich des Tourismus bieten. Durch die schnelle Erreichbarkeit der Metropolen ergeben sich gute Möglichkeiten für den Ausbau von Erholungsgebieten im ländlichen Raum für Kurzurlaube, wobei gerade der polnische Teil über ausreichend Arbeitskräfte zu niedrigen Kosten zur Untersetzung dieser Aufgabe verfügt.

Zu besonderen natürlichen Potentialen des Tourismus zählen die bereits im Abschnitt Umweltschutz aufgeführten Gebiete. Zahlreiche Seen, Stauseen und Flüsse sowie ihre Einzugsgebiete (z.B. der Spreewald) sind Erholungs- und Angelsportgebiet. Das Grenz​gebiet bietet ferner ausgedehnte Möglichkeiten für Agrotouristik (d.h. Touristik im ländlichen Raum), Wandern, Radtouristik und Reiten sowie Camping. Unzureichend ist allerdings noch vielfach die technische und kommunale Infrastruktur. Hier eröffnet sich ein Feld für die Realisierung entsprechender Projekte.

Kulturelle und touristische Attraktionen wie die Weinlese in Zielona Gora, der Filmsommer in Lagow oder das Internationale Zigeunertreffen in Gorzow Wlkp., das Festival des "Jungen Osteuropäischen Films" in Cottbus und nicht zuletzt das Ost-West-Musikfestival in Zielona Gora und Frankfurt (Oder) haben wachsende Bedeutung für den Tourismus. Das sind bereits erste Ansätze für wiederkehrende gemeinsame Veranstaltungen, die sowohl Bedeutung für die Entwicklung des Fremdenverkehrs als auch für das Zusammenwachsen der Grenzregion haben.

Die naturräumlichen Potentiale werden durch bedeutende Baudenkmale, wie Schlösser, Gutshäuser, Kirchen und Naturdenkmäler (Palastensemble in Za​gan, Sakralarchitektur des Klosters Jordanow, des Mariensanktuariums in Rokitno, das Kloster Neuzelle, der Pücklerpark Branitz etc.) sowie Museen (Gedenkstätte Seelow) und Festungsanlagen (Miedzyrzecz u.a.) ergänzt.

Eine besondere touristische Attraktion bieten sowohl der aktive Tagebau als auch die sich aus der Rekultivierung ergebende Gestaltung der Alt-Tagebauflächen. Mit der Initiierung der Internationalen Bauausstellung “Fürst - Pückler - Land” im Gebiet Lausitz -Spreewald wird der Tourismus in den Sanierungsgebieten des Bergbaus in den nächsten 10 Jahren an Bedeutung gewinnen.

Die Wiederbelebung traditioneller ländlicher Handwerkstechniken sowie der Anbau und die Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, vor allem nachwachsender Rohstoffe, stellen eine weitere Entwicklungsmöglichkeit für diesen Bereich dar. Insbesondere die grenzüberschreitende Kooperation zur Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte weist noch Defizite auf, die es aufzuholen gilt.

Wasser- und Seenlandschaften im Grenzraum begünstigen die fischwirtschaftliche Nutzung, die jedoch keinen nennenswerten Stellenwert als Wirtschaftsfaktor einnimmt. Allerdings haben diese Landschaften hohen touristischen Stellenwert und ermöglichen durch eine umweltgerechte Nutzung die Schaffung neuer Arbeitsplätze und damit ökonomische Effekte.

2.2.6 Humanressourcen

Die Grenzregion ist in besonderem Maße von Arbeitslosigkeit betroffen. Für das Land Brandenburg lassen sich als Beleg dafür die Arbeitslosenquoten vom Dezember 1999 heranziehen: Im Grenzgebiet liegen sie insgesamt über dem Landesdurchschnitt von 19,1 % , d. h. bis zu 26 %. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen betrug in Brandenburg 31,1 %, er war besonders hoch in Spremberg (40,9 % aller Arbeitslosen) Der Frauenanteil lag zumeist deutlich über dem Landesdurchschnitt von 55,7 %.

Hinsichtlich der Qualifikationsstruktur der Arbeitslosen zeichnet sich für die Brandenburger Grenzregion kein eindeutiges Muster ab; abgesehen von der Stadt Frankfurt Oder) liegt der Anteil der Arbeitslosen mit Hochschulabschluss unter dem Landesdurchschnitt von 2,9 %, während der Anteil der Arbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildung etwa dem Landesdurchschnitt von 23,3 % entspricht. Die benachteiligte Stellung von Arbeitnehmern ohne abgeschlossene Berufsausbildung auf dem Arbeitsmarkt wird außerdem dadurch verdeutlicht, dass diese Gruppe unter allen Erwerbspersonen nur mit 11 % vertreten ist. Dagegen haben 9% aller Arbeitnehmer einen Hochschulabschluss.

Im Lubusker Grenzgebiet ist die Arbeitslosenquote in den Jahren 1994 bis 1997 gesunken, in den letzten beiden Jahren dagegen wieder angestiegen. Ursachen dafür sind u.a. in Konkurs gegangene große Unternehmen in Gubin, Nowa Sol und Zielona Gora, die Reorganisation der Armee sowie eine in ganz Polen sinkende Wachstumsrate des BSP. 

Mit  17,5 % ist die Arbeitslosenquote in der Wojewodschaft Lubuskie Ende 1999 höher als der Landesdurchschnitt (13,1 %). Die Struktur der Arbeitslosigkeit jedoch ist besser, denn die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist wesentlich niedriger (18,5 %) als der Landesdurchschnitt (23 %).

Für die gesamte Grenzregion gilt, dass das Engagement der Arbeitgeber für betriebliche Weiterbildung nicht ausreicht, um die Wettbewerbsfähigkeit der KMU zu sichern und die Arbeitskräfte hinreichend auf sich wandelnde Qualifikationsanforderungen vorzubereiten.

Untersuchungen zu dieser Problematik haben insbesondere Qualifikationsdefizite im Projekt- und Innovationsmanagement, bei der Kostenrechnung, im Marketing und Vertrieb sowie beim Einsatz von Innovations- und Kommunikationstechnologien aufgezeigt. Die wirtschaftliche Situation vieler KMU lässt es nicht zu, in ausreichendem Maße in die Qualifizierung der Mitarbeiter zu investieren. Auf polnischer Seite wird dieses Defizit verstärkt durch ein noch unzureichendes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten.

Die Angaben zur Qualifikationsstruktur der Beschäftigten im Grenzgebiet sind wenig aussagekräftig und nicht miteinander vergleichbar. Im Brandenburger Teil verfügen etwa 9 % über eine Hochschulausbildung, 77 % der Beschäftigten über eine Berufsausbildung und etwa 11 % sind ohne entsprechenden beruflichen Abschluss. Im Lubusker Grenzgebiet haben 5,7 % der Bevölkerung einen Hochschulabschluss, 54,3  % eine Berufsausbildung oder Abitur, 33 % eine Grundschulausbildung und 7,0 % eine unvollständige Grundschulausbildung.

Elf  Hochschulen befinden sich im brandenburgisch - lubusker Grenzraum und stellen damit ein relativ gutes Potential für Lehre und Forschung dar. Von besonderer Bedeutung ist die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), die gemeinsam mit der Universität Poznan in Slubice das Collegium Polonicum errichtet hat und betreibt. Ausbildungsziele und Gesamtcharakter der Europa-Universität Viadrina bieten die Chance, im Hochschulbereich ein Hauptelement für eine grenzüberschreitende Ausbildung in der lubusker - brandenburgischen Grenzregion und darüber hinaus zu werden. Grenzübergreifende Bedeutung erlangten ferner die 1991 in Cottbus gegründete Brandenburgische Technische Universität (BTU) und die Fachhochschule Lausitz. Das größte akademische Zentrum der Region ist Zielona Gora mit der Technischen Universität (7.000 Studenten) und der Pädagogischen Hochschule (15.000 Studenten), aus denen eine Universität entstehen soll
. Von wesentlicher Bedeutung für eine integrierte Aus- und Weiterbildung im Grenzraum sind ferner die Außenstelle der Sporthochschule Poznan in Gorzow  Wlkp. sowie die Fachhochschulen in Gorzow Wlkp., die Hochschule für Business in Gorzow Wlkp. und die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Sulechów.

Das Ausbildungs- und Fachrichtungsspektrum reicht von den wissenschaftlich-technischen Fächern, insbesondere Umwelttechnik, Bauwesen, Elektronik und Maschinenbau bis zu den geisteswissenschaftlichen und verwaltungsspezifischen Fächern. In Lubuskie gibt es keine Hochschulausbildung auf juristischem und ökonomischem Gebiet. Viele polnische Studierende nehmen diese Studienangebote an der Europa-Universität Viadrina wahr. Breiten Raum nimmt die Ausrichtung auf Innovations- und Technologieentwicklung ein. Hier besteht ein Potential an Forschungs- und Entwicklungskapazität, das es besonders im Interesse der Unterstützung von KMU und damit der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung des Grenzraumes zu nutzen und weiter zu entwickeln gilt.

Die Hochschulen im Grenzbereich sind für die regionale Entwicklung von hoher Bedeutung. Allein an der Europa-Universität Viadrina studieren gegenwärtig 1.235 polnische Studierende. Die Hochschulen im Grenzbereich bilden auf höchstem Niveau aus und schaffen so auch die Grundlage künftiger Wirtschaftsentwicklung in der Region und einer Vereinheitlichung der Lebens- und Rechtsverhältnisse.

Neben den Hochschulen befinden sich auf deutscher Seite Forschungs- und Technologiezentren, die einen guten Beitrag für die Entwicklung dieser Region zu leisten in der Lage sind. Das betrifft sowohl die deutsch-polnische Zusammenarbeit, die Intensivierung der Forschungstätigkeit und insbesondere die effektive Umsetzung der Arbeitsergebnisse. Forschung trägt zur Steigerung der wirtschaftlichen Wettbewerbs- und Kooperationsfähigkeit bei.

Eine moderne und zukunftsorientierte Forschungseinrichtung im brandenburgisch-lubusker Grenzraum ist auf dem Gebiet der Mikroelektronik das IHP. Das Institut hat sich insbesondere zur Aufgabe gemacht, Lösungen für drahtlose Kommunikation von der grundlegenden Forschung bis zum Prototyp zu begleiten und nachzuweisen. Seine Kernkompetenzen umfassen materialbezogene Grundlagenforschung, Prozesstechnologie, Schaltkreisentwurf und Systeme.

Im Bereich der Forschung besteht ein Potential an Forschungs- und Entwicklungskapazität, das es zugunsten der wirtschaftlichen Entwicklung des Grenzraumes zu nutzen gilt. Die für die Region notwendigen Ansiedlungen und Neugründungen von Unternehmen bedürfen weiterer Anreize. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sind auf einen Wissens- und Personaltransfer aus den Forschungseinrichtungen der Region angewiesen.

Die Stärkung von Ausbildungs-, Wissens- und Forschungsstandorten der gesamten Grenzregion, wird dazu beitragen, die noch bestehenden Defizite in Qualifikation und Beschäftigung zu überwinden, die Arbeitskräfte befähigen, den Erfordernissen des Arbeitsmarktes besser entsprechen zu können und durch Wissens- und Technologietransfer von wissenschaftlichen Einrichtungen zu KMU, Arbeitsplätze schaffen und sichern. So kann das Risiko einer fortschreitenden Arbeitslosigkeit, insbesondere bei Frauen, verringert werden.

2.2.7 Kooperationsbeziehungen

Die vielfältigen Aktivitäten der vergangenen Förderperiode insbesondere im Bereich der Kooperation, haben dazu geführt, dass das Beziehungsgeflecht im deutsch-polnischen Grenzgebiet weiter ausgebaut und stabilisiert wurde. So sind Menschen im Grenzraum in den vergangenen Jahren einander nähergerückt. Trotzdem sind gerade auf diesem Gebiet der gutnachbarlichen Beziehungen noch weitere Anstrengungen zu unternehmen.

Aufbau und Arbeit der Euroregionen erfuhren sowohl durch  die  EU-Förderprogramme als auch die Landesregierung Brandenburg, die ehemaligen Wojewodschaften Zielona Gora und Gorzow Wlkp. sowie die Wojewodschaft Lubuskie tatkräftige Unterstützung. Diese Unterstützung, die nicht zuletzt der weiteren Vertiefung der Beziehungen zwischen den Nachbarn diesseits und jenseits der Oder und Neiße dient, ist jedoch noch nicht ausreichend. Das umfangreiche Potential an kulturellen, sportlichen und anderen Begegnungs- und Betätigungsmöglichkeiten konnte in der vergangenen Förderperiode erst zu einem kleinen Teil ausgeschöpft werden. Hier bestehen insbesondere im Rahmen des Small Projects Fund große Chancen, bestehende Kontakte und Kooperation von beiden Seiten über die Grenze hinweg zu stabilisieren und auszubauen.

Den Euroregionen obliegt es, im Rahmen eines solchen Fonds Vorhaben zu realisieren, die die gutnachbarlichen Beziehungen festigen und ausweiten.
 

Die Zusammenarbeit von Institutionen auf regionaler (Landes- und Wojewodschaftsverwaltung) und lokaler (Kommunalverwaltungen und Euroregionen) Ebene hat sich seit 1994 erfolgreich entwickelt. Zu vertiefen und auszubauen sind u.a. Erfahrungsaustausche und Kooperation auf den Gebieten der Sicherheit, des Gesundheitswesens, des Brand- und Katastrophenschutzes als auch der kommunalen Belange. Dies betrifft insbesondere auch den Informationsaustausch von Kommunen und kommunalen Einrichtungen  im Hinblick auf die Integration Polens in die Europäische Union. .

Die enge Zusammenarbeit  von Deutschen und Polen  wird u.a. durch folgende Übersicht der  Kommunalpartnerschaften im Grenzgebiet, die bereits seit langer Zeit in enger  Verbindung stehen und insbesondere im Rahmen der Euroregionen miteinander kooperieren, dokumentiert.

Städte- und Gemeindepartnerschaften im deutsch-polnischen Grenzgebiet

	poln. Seite
	brandenburgische Seite

	Euroregion „Spree-Neiße-Bober“”

	Zielona Góra (miasto)
	Cottbus

	Zielona Góra (gmina)
	Peitz, Neuzelle, Drehnov

	Gubin
	Guben

	Łęknica
	Bad Muskau

	Maszewo
	Welzow

	Jasień
	Doebern

	Tuplice
	Hornow – Simmersdorf

	Nowogród Bobrz.
	Luebbenau

	Małomice
	Zeuthen

	Głogów
	Eisenhüttenstadt

	Lubrza
	Burg

	Lubsko
	Forst

	Sulechów
	Peitz, Neuruppin

	Kargowa
	Briesen

	Nowe Miasteczko
	Bad Liebenwerda

	Nowa Sól
	Senftenberg, Forst

	Zbąszynek
	Peitz

	Trzebiel
	Gross Koelzig

	Lipinki Łużyckie
	Friedrichshain

	Sława
	Luckau

	Babimost
	Neuruppin

	Wymiarki
	Dissenchen

	Trzebiechów
	Schenkendoebern

	Torzym
	Kolkwitz

	Szprotawa
	Spremberg

	Brody
	Forst

	Żary
	Weisswasser

	Ochla
	Peitz, Drehnow

	Czerwiensk
	Drebkau

	Siedlisko
	Neuhausen

	Lotnisko Przylep
	Flugplatz Neuhausen

	Otyn
	Hornow-Simmersdorf

	Ilowa
	Cottbus

	Powiat Krosno Odrzanskie
	Landkreis Spree-Neiße

	Euroregion „Pro Europa Viadrina”

	Cybinka
	Eisenhüttenstadt

	Dębno Lubuskie
	Strausberg

	Drezdenko
	Worth

	Gorzów Wlkp.
	Frankfurt/O

	Górzyca
	Kienitz

	Kłodawa
	Seelow

	Kostrzyn
	Seelow, Wriezen

	Krzeszyce
	Beskow

	Lubiszyn
	Amt Odervorland

	Lubniewice
	Schoneiche

	Międzyrzecz
	Bad Freienwalde, Wriezen

	Ośno Lubuskie
	Eichwalde

	Przytoczna
	Mallnow

	Słońsk
	Lebus

	Słońsk Treplin
	Grundschule Lebus

	Słubice
	Frankfurt/O.

	Skwierzyna
	Bernau

	Stare Kurowo
	Lebus

	Strzelce Kraj.
	Angermünde

	Sulęcin
	Beeskow

	Witnica
	Münchenberg

	Trzciel
	Falkenberg/Mark

	Choszczno
	Fürstenwalde

	Glogów
	Eisenhüttenstadt

	Lubikowo
	Mallnow

	Dabroszyn
	Seelow, Trebnitz


Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Wissenschafts-, Bildungs- und Kultureinrichtungen ist bereits auf einem guten Weg. So wurde besonderes Gewicht in der vorschulischen und schulischen Ausbildung auf den Erwerb der Sprache des Nachbarn gelegt. Gefördert wird damit sowohl die Sprachausbildung als auch das gegenseitige Kennenlernen in deutsch-polnischen Kindergärten und Brandenburger Schulen mit Abiturausbildung für polnische Schüler. Hinzu kommen zahlreiche deutsch-polnische Arbeitsgemeinschaften an weiteren Brandenburger Schulen im Grenzraum. Diese Vorhaben sollen in der kommenden Förderperiode weitergeführt werden.

Die Kooperation von Wissenschaftseinrichtungen wird eindrucksvoll am Beispiel des Collegium Polonicum in Slubice demonstriert, einer Hochschuleinrichtung der Europa – Universität- Viadrina in Frankfurt (Oder) und der Adam – Mickiewicz - Universität Poznan. Darüber hinaus bestehen vielfältige weitere Möglichkeiten engerer Lehr - und Forschungszusammenarbeit, wie zwischen der BTU - Cottbus und der Technischen Hochschule in Zielona Gora. Auf kulturellem Gebiet kooperieren Orchester, Schriftsteller, Kulturgruppen, Museen u.a. Institutionen bereits erfolgreich.
  Dieser Weg soll weiterbeschritten werden.

In der unter Punkt 1 der in diesem Programm auf S. 4 genannten Gemeinsamen Erklärung heben beide Seiten die Bedeutung einer Intensivierung der regionalen Zusammenarbeit für die Entwicklung guter Nachbarschaftsbeziehungen, für die Fortsetzung des Transformationsprozesses sowie für die Schaffung günstiger regionaler Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft Polens in der Europäischen Union hervor und orientieren auf folgende Kooperationsbereiche:

-
Wirtschaft mit den Schwerpunkten: Entwicklung der grenzüberschreitenden Wirtschaftsförderung, Unternehmens- und Technologieförderung, Regional- und Strukturpolitik (z.B. Messen und Ausstellungen) sowie Tourismus
-
Wissenschaft, Forschung und Kultur unter besonderer Berücksichtigung der weiteren Profilierung der Europa-Universität "Viadrina" Frankfurt (Oder) und des "Collegium Polonicum"

-
Landwirtschaft und Forsten, ländliche Entwicklung, Umwelt, Naturschutz und Raumordnung, Infrastrukturentwicklung sowie Brand- und Katastrophenschutz

-
Bildung, Jugend und Sport

-
Soziales, Gesundheit und Frauen

-
Erfahrungs- und Informationsaustausch, mit dem u.a. die Wojewodschaft bei der Ausarbeitung ihres Strukturprogramms, der Beantragung von Mitteln aus EU-Förderprogrammen und bei der Mitarbeiterqualifizierung unterstützt werden soll

- 
Unterstützung der Landkreise und Kommunen – insbesondere der Euroregionen – in ihrem Bemühen, die Zusammenarbeit zu entwickeln und auszubauen

- 
Unterstützung von mehrseitigen Kooperationsprojekten. Dabei werden beide Seiten die Möglichkeiten prüfen, Partner aus Drittstaaten an gemeinsamen Projekten zu beteiligen und Unterstützung seitens der EU zu erlangen.

In dem unter Punkt 1, S. 6 genannten  Arbeitsprogramm vom 23. April 2003 sind die aktuellen ressortspezifischen Maßnahmen zur Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung festgeschrieben. Die Umsetzung dieses Programms wird mindestens einmal im Jahr durch eine Gruppe von Vertretern aller Ressorts der brandenburgischen Landesregierung und des Marschallamtes der Wojewodschaft bewertet.

2.3 SWOT - Analyse

	Strengths

Stärken
	Weaknesses

Schwächen
	Options

Chancen
	Threats

Risiken

	1. Bevölkerung

	· Im polnischen Teil des Grenzraumes liegt die Zahl der unter 15-Jährigen über dem Durchschnitt der Republik Polen

· Hoher Anteil der im erwerbsfähigen Alter Stehenden (65,6 %)
	· niedrige Zahl der unter 15-Jährigen in Brandenburg,  Geburtenrückgang in der gesamten Grenzregion  

· Überalterung, insbesondere im ländlichen Raum 
	· bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für einen Bevölkerungszuwachs

· Wachsende Zahl von Arbeitskräften aus dem polnischen. Teil der Grenzregion.
	· weiterer Bevölkerungsverlust, Schließung von Schulen in ländlichen Gebieten, fehlender Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt  

· Abwanderung von Arbeitskräften, Verödung von Stadt und Land, sinkende Wirtschaftskraft

	2. Wirtschaftliche Entwicklung

	· Hohe Zahl von Beschäftigten im Dienstleistungssektor

· Große Zahl verfügbarer Arbeitskräfte

· hoher Anteil des privatisierten Sektors (in Lubuskie beträchtlich über dem Landesdurchschnitt)

· Vorhandensein eines vielfältigen Branchenmix

· Existenz bedeutender Wirtschaftszentren (Frankfurt/Oder, Cottbus, Zielona Gora, Gorzow

· ausreichender Anteil planerisch ausgewiesener Gewerbegebiete

· Vielzahl von Wirtschaftsfördereinrichtungen

· Hohe Zahl von KMU

	· noch zu geringe Orientierung auf Zukunftsbranchen (Telekommunikation etc.)

· hohe Arbeitslosigkeit

· Dominanz traditioneller Industriezweige

· unzureichende Verbindungen zum Umland und zu den Wirtschaftsräumen in Mecklenburg, Nordpolen, Sachsen und Südpolen

· Auslastung von Gewerbegebieten noch unzureichend

· keine einheitliche, auf internationale Klientel ausgerichtete Vermarktungsstrategie

· ungenügende Strukturen für grenzüberschreitende Unternehmenskooperation und Standortmarketing

· zu geringe Großinvestoren

· Das statistische Material sowie die kartografischen Unterlagen beider Seiten sind nicht kompatibel
	· neue und dauerhafte Arbeitsplätze in innovativen Branchen, Zusammenarbeit mit Wissenschaftsinstitutionen etc. zur Etablierung neuer Industriezweige,

· Etablierung eines Netzwerkes von Technologie- und Innovationszentren,

· Vernetzung der Wirtschaftsräume mit den benachbarten Metropolen, v.a. im Bereich des Regionalmarketing

· Ausnutzung der geografischen Lage und Bündelung von Wirtschaftsförder- und Beratungstätigkeiten als Investitionsanreize (z.B. TWG, Sonderwirtschaftszone Kostrzyn-Slubice

· kompatible statistische  und kartographische Unterlagen für das Standortmarketing


	· Abwanderung der ländlichen Bevölkerung

· Einsatz von Arbeitslosen durch mangelnde Qualifikation erschwert

· Dominanz der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zentren (Berlin, Poznan, Wroclaw)

· Uneinheitliche Fördertätigkeit 

· Beschränkung auf traditionelle Branchen, hohe Konkursrate

· Finanzausstattung unzureichend, geringe Innovationskapazitäten

	3. Infrastruktur

	· Transitraum für den West-Ost – und Ost-Westverkehr von Waren und Personen durch internationale Verbindungsstraßen des Straßen-, Schienen- u. Wasserverkehrs

· relativ gut entwickeltes Netz von regionalen und lokalen Straßen

· Existenz und gute geografische Lage von Regionalflughäfen

· zahlreiche Wasserstraßen

· Technische Infrastruktur, insbesondere die Telekommunikation ist auf deutscher Seite gut entwickelt

· auf polnische Seite dynamische Entwicklung, besonders  beim Mobilfunk

· Die Doppelstädte Küstrin / Kietz-Kostrzyn, Frankfurt (Oder) – Slubice, Guben – Gubin sind Beispiele grenzüberschreitender Zusammenarbeit

· Programme zum Ausbau des Energieversorgungsnetzes, Kraft-Wärme-Kopplung
	· Es fehlen Schnellstrassen, Ortsumgehungen und leistungsfähige Nord-Südverbindungen, sowie ÖPNV in peripheren Gebieten, bestehende Straßeninfrastruktur hat unzureichende Qualität

· Zahl und Gestaltung der Übergänge entspricht noch nicht den Bedürfnissen des Waren- und Personenverkehrs , keine Fährverbindungen

· regelmäßiger Regionalluftverkehr ist nicht kostendeckend

· unzureichende Schiffbarkeit der Wasserstraßen

· Defizite bei der Telekommunikationsstruktur, insbesondere im ländlichen Raum und im polnischen Teil

· Defizite bei der kommunalen Infrastruktur, insbesondere im kulturellen und sportlichen Bereich

· unzureichende  Qualität des Energieversorgungsnetzes
	· Beendigung der Ausbauinvestitionen an den Grenzübergängen (Guben / Gubinek, Forst-Olszyna) und Umgehungsstraßen

· mehr Übergänge sowie eine verbesserte Gestaltung steigert den Wirtschaftsverkehr und die Möglichkeiten persönlicher Begegnungen

· umfangreiche EU-Fördermittel zur Entwicklung der Infrastruktur

· Nutzung der Regionalflughäfen für eine bessere Erreichbarkeit der Wirtschaftsstandorte

· Konkurrenz von Telekommunikationsunternehmen verbessert das Angebot

· Abbau von Grenzbarrieren in den Doppelstädten , Steigerung des Personen- und Warenverkehrs

· Schaffung von kultureller und sportlicher Infrastruktur für eine dauerhafte grenzüberschreitende Nutzung

· Ausnutzung lokaler Erdgasressourcen


	· Ausbau der Verkehrsinfrastruktur wird durch natürliche Gegebenheiten (Wassergrenze) erschwert

· Gefährdung der Umwelt durch Schwerpunktsetzung Straße statt Schiene oder Wasserweg, 

· geringe Bevölkerungsdichte erhöht spezifische Infrastrukturkosten

· erhöhte Kosten für Einrichtung und Personal der Grenzübergänge, vermehrter Durchgangsverkehr zu Übergängen, stärkere Emissionen – Umweltschädigungen

· Konkurrenz von Großflughäfen (Berlin, Poznan)

· geringe finanzielle Mittel zur Finanzierung der Wasserwege

· beträchtliche Investitionen zu Lasten von Kommunen 

· regionale Ungleichgewichte zum ländlichen Raum vertiefen sich, Abwanderung  von Arbeitskräften 

· natürliche Gegebenheiten der Flussgrenze

	4. Umwelt

	· attraktive Landschaften, Seen, Wälder, Naturparks

· Vorkommen von Braunkohle, Kiesen und Sanden, Holz

· Emissions- und Immissionsschutzmaßnahmen

· beginnende grenzüber-schreitende Kooperation bei Brand- und Katastrophenschutz

· gute Kooperation bei Hochwasserschutzmaßnahmen

· Wasser- ,Abwasser- und Kläranlagenanschlüsse vor allem im städtischen Bereich
	· umfangreiche Altlastenflächen (Industrie- u. Militärgelände)

· erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft (Flächeninanspruchnahme, Grundwasserabsenkung, Immissionen)

· unzureichende Deponienbewirtschaftung,

· ungenügender Immissions- und Emissionsschutz, Recyclingmaßnahmen erst am Anfang stehend

· Zusammenarbeit bei Feuerwehren und Krankenbetreuung etc. noch unzureichend,  noch ungenügende Ausrüstungen im polnische Teil.

· noch keine gemeinsamen Konzepte für vorsorgenden Hochwasserschutz

· * im ländlichen Raum fehlende Wasser- Abwasser- und Kläranlagenanschlüsse. (insbesondere im polnischen Gebiet)
	· Basis für Energiewirtschaft, Bauwesen, Nutzung der Bergbaufolgelandschaften für Tourismus und Landwirtschaft

· verbesserter Umweltschutz, Angleichung an EU-Normen

· Arbeitsplätze in Recyclingunternehmen

· Entwicklung moderner Umwelttechnologien in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen

· einheitliche schnelle Betreuung aller Brand- und Katastrophenfälle, schnelle Bergung von Verletzten und Betreuung, Kooperation und Schulung von Feuerwehrmannschaften

· für das gesamte Grenzgebiet einheitliches Konzept und organisierte Hochwasserabwehrmaßnahmen

· gute Umweltbedingungen durch Reinhaltung der Gewässer,

· * umfangreiche EU-Fördermittel besonders für den Bau von Kläranlagen und Deponien
	· *Verödung von Flusslandschaften (Spreewald) durch Grundwasserabsenkung, 

· Steigende Kosten für Renaturierung

· Kostenbelastung durch Umstellung auf EU-Normen, insbes. bei Immissions- und Emissionsschutzmaßnahmen

· hohe Umweltbelastung durch steigenden Personen- und Warenverkehr auf der Strasse

· erhebliche Verzögerung bei Einsätzen in Katastrophenfällen aller Art, differierende Ausrüstungen und damit schlechte Einsatzmöglichkeiten, Gefährdung von Menschenleben und Material

· Hochwassergefahr für das Oder-Neiße-Bober- Gebiet

· Verunreinigung von Flüssen u. Seengebieten, Grundwasserschädigung, gesundheitliche Risiken steigend, 

· hohe Kosten für den Bau von Wasser-, Abwasser- u. Kläranlagenanbindung

	5. Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes

	· hoher Anteil landwirtschaftlicher Flächen und Waldgebiete

· nachhaltige Dorfentwicklung begonnen

· gute Naturressourcen für die Entwicklung des ökologischen Landbaus und Potentiale für den  Anbau nachwachsender Rohstoffe

· großes Potential an Arbeitskräften, niedrige Kosten der Arbeitskraft (im polnischen Teil)

· gute Bedingungen für Agrotourismus


	· im polnischen Teil vorwiegend Kleinstunternehmen, schlechte Bodenwertzahlen. Unzureichende Kapitalausstattung

· noch unzureichende Nutzung der Naturressourcen für Gewerbe und Tourismus, 

· unzureichende Verarbeitungs- und Vermarktungskapazitäten

· geringe grenzüber-schreitende Kooperation

· noch große Mängel in der Infrastruktur des ländlichen Raums

· kaum Arbeitsplatzangebote, ungünstige Altersstruktur, mangelnde Qualifikation

· Für die nachhaltige Dorferneuerung in Grenzdörfern, speziell für den ländlichen Tourismus ist ein Entwicklungsrückstand zu verzeichnen; eine gemeinsame nachhaltige Dorferneuerung auf polnischer und brandenburgischer Grenzseite ist bisher nicht erfolgt
	· Umgestaltung der landwirtschaftlichen Unternehmen, bessere Vermarktung , bessere Nutzung von Wald- und anderen Landgebieten für Tourismus

· Anbau und Vermarktung nachwachsender Rohstoffe, Zusammenarbeit mit wiss. Institutionen zur Etablierung neuer Erwerbsmöglichkeiten, 

· Transitlage, Nähe der Metropolen , wachsendes Interesse an Erholung im ländlichen Raum

· gemeinsame Verarbeitung und Vermarktung , Metropolennähe als Absatzgebiet
	· steigende Arbeitslosigkeit durch Umstrukturierung der landwirtschaftlichen Unternehmen

· Abwanderung der Arbeitskräfte

· Nutzungskonflikte zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz

· Altschuldenbelastung, Kapitalschwäche der Unternehmen, 

· geringe Absatzmöglichkeiten, Zollbarrieren

	6. Humanressourcen

	· Hohe Zahl gut ausgebildeter Arbeitskräfte, hoher Anteil von Fachschulabsolventen 

· große Zahl von Hochschulen (Technische-, Pädagogische-, Verwaltungshochschulen), Europa-Universität Viadrina, Collegium-Polonicum in Slubice als deutsch - polnische Institution

· niedrige Arbeitskosten (polnischen Teil)


	· Niedriger Anteil  von Hochschulabsolventen in Lubuskie.

· Ausbildung in der gesamten Grenzregion zu wenig den Arbeitsmarkterfordernissen angepasst

· keine juristische und ökonomische Fachausrichtung im polnischen Teil

· Zu geringe Weiterbildungsangebote für KMU, und Kooperation zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen und Wirtschaft

· noch ungenügender Studentenaustausch

· Hohe Zahl von Arbeitslosen
	· Qualifikation der Arbeitskräfte um den Erfordernissen des Arbeitsmarktes zu entsprechen

· Bildungsreform in Polen

· Gründung der Universität Lubuskie und Entwicklung eines Hochschulnetzes

· engere Zusammenarbeit der Europa-Universität Viadrina  und BTU-Cottbus mit lebuser Hochschulen 

· Förderung von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten unterstützt KMU, schafft neue Arbeitsplätze in Zukunftsindustrien
	· Steigende Arbeitslosigkeit, insbesondere bei Frauen

· Nähe der Universitätszentren der Metropolen, Abwanderung von Studenten

· Unqualifizierte Arbeitskräfte haben kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt

	7. Kooperation

	· Euroregionen als Motor für die Entwicklung der gegenseitigen Beziehungen im Grenzraum 

· angefangene gute  Zusammenarbeit auf regionaler und lokaler Ebene 

· beginnende Kooperation von Wissenschafts-,  Bildungs- und Kultureinrichtungen (zweisprachige Kindergärten, Schulpartnerschaften, Schulen mit deutsch - polnische Schülern (Abitur), Jugendaustausch)

· gute Erfahrungen bei der  Vorbereitung und Durchführung von PHARE/CBC – INTERREG – Projekten


	· Noch unzureichende Strukturen in den Euroregionen und nicht voll befriedigende Arbeitsbedingungen

· noch unzureichender Erfahrungsaustausch, insbesondere im Hinblick auf die Beitrittsverhandlungen Polens

· unterschiedliche Verwaltungsstrukturen und Kompetenzen

· unzureichende Fremdsprachenkenntnisse

· noch zu geringe Anzahl der zweisprachigen Kindergärten und Schulen mit polnischen Schülern
	· vertiefte Zusammenarbeit durch Ausweitung von Partnerschaft 

· gemeinsame Realisierung von small-projects-fund-Vorhaben

· Erfüllung der Voraussetzungen für EU-Beitritt

· Sprachbarrieren reduzieren sich, gutnachbarliche Beziehungen verbessern sich


	· Beispiellösungen bleiben isoliert

· geringe Finanzierung für Kultur- und Bildungseinrichtungen

· Dominanz des wirtschaftlich und finanziell stärkeren deutschen Partners

· Fremdenfeindlichkeit


2.4 Bilanz des Förderzeitraumes 1994 - 1999

Die Entwicklung der deutsch-polnischen Grenzregion wurde auf der polnischen Seite durch die 1994 aufgelegte Haushaltslinie PHARE/CBC des EU - Programms PHARE gefördert. Projekte in der Brandenburger Grenzregion zu Polen (Gebiet der Euroregionen) erfuhren von 1994 bis 1999 eine Förderung aus der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG II A. Beide Programme zielten darauf ab, die Grenzräume strukturell zu fördern, bestehende Ungleichgewichte der Entwicklung abzubauen und gleichzeitig zu einer wachsenden Integration dieser Räume beizutragen.

Entsprechend dem bottom-up-Prinzip der Erarbeitungsphase der ersten Förderperiode verlief auch der Umsetzungsprozess der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG II A. D.h. die zunächst in den Euroregionsgremien bewerteten Förderanträge erfuhren im Lenkungsausschuss eine Votierung. Die PHARE/CBC - Förderanträge wurden in einer deutsch-polnischen Arbeitsgruppe des Monitoringausschusses auf der Basis ausführlicher fachlicher Stellungnahmen votiert. Einem ebenfalls bilateral besetzten Begleitausschuss oblag die Kontrolle der Durchführung des INTERREG II A – Förderprogramms.

Im deutsch-polnischen Grenzraum des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie standen im Förderzeitraum 1994 bis 1999 insgesamt 231,8  Mio. EURO Fördermittel der EU zur Verfügung (vgl. folgende Tabelle). Durchgeführt wurden damit insgesamt 962 Projekte, die vor allem in den Gebieten Wirtschaft, Verkehr, Infrastruktur, Umwelt und Tourismus zur strukturellen Entwicklung beigetragen haben. Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, dass die Förderschwerpunkte in den deutschen und polnischen Gebieten nicht vollkommen identisch waren.

Umsetzung der EU - Fördermittel 1994 – 1999 INTERREG II A und PHARE / CBC

im Grenzgebiet Land Brandenburg / Wojewodschaft Lubuskie

	
	Grenzregion Lubuskie: Prioritäten
	Anzahl der Projekte
	EU- Fördermittel 

(Mio EURO)

	1.
	Verkehrswesen
	15
	98,17 

	2.
	Umweltschutz
	33
	30,42

	3.
	wirtschaftliche Entwicklung
	6
	2,10

	4.
	Landwirtschaft
	2
	0,60

	5.
	menschliche Ressourcen
	8
	17,92

	6.
	kommunale Infrastruktur
	7
	3,95

	7.
	Small Projects Fund (Euroregion)
	702

	3,57

	
	Gesamt:
	449
	157,62


	
	Grenzregion Brandenburg: Prioritäten
	Anzahl der Projekte
	EU – Fördermittel 

(Mio EURO)

	1.
	Verkehrswesen, Infrastruktur, Umwelt
	45
	32,84

	2.
	wirtschaftliche Entwicklung
	44
	13,97

	3.
	Landwirtschaft
	8
	7,99

	4.
	Technische Hilfe
	10
	2,57

	5.1
	Qualifizierung / Ausbildung
	47
	13,94

	5.2
	Menschliche Ressourcen,  

Projekte des Small Projects Fund 
	20

339
	2,90

	
	Gesamt:
	513
	74,21


Insbesondere der Bau und die Modernisierung von Kläranlagen, Abwasserleitungssystemen und Abfallanlagen, Straßenneubau und -modernisierung sowie nicht zuletzt der Ausbau von Grenzübergängen stellten Förderschwerpunkte auf der polnischen Seite dar. Die wichtigsten Projekte sind der Bau der Grenzanlagen in Olszyna, Swiecko und Gubinek sowie der Ausbau der Anbindungsstrassen Zielona Góra - Gubin. Modernisiert wurden die Strassen Gorzów Wlkp. - Kostrzyn und die Eisenbahnstrecke im Gebiet Kunowice und Frankfurt (Oder). Gebaut wurden Umgehungsstrassen u.a. in Zary, Jasien und Szprotawa. Im Bereich Umweltschutz wurden Klärwerke und Abwassersysteme u.a. in Gubin-Guben, Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Zary, Krosno-Odrzanskie, und Zagán errichtet. Von großer Bedeutung für das Grenzgebiet ist die Errichtung des Collegium Polonicum in Slubice.

Mit Stand Dezember 1997 wurde eine Zwischenevaluierung über die Umsetzung des INTERREG Förderprogramms vorgenommen. Die Ergebnisse dieser Auswertung wurden teilweise bereits in der laufenden Förderperiode berücksichtigt bzw. finden Berücksichtigung in der kommenden Förderperiode. Dies bezieht sich insbesondere auf die strategischen Ansätze des Programms, die Strukturen zu seiner Umsetzung, das Begleitsystem sowie die Sachdienlichkeit der Förderung. So berücksichtigt das vorliegende Programm zum Beispiel durchgängig Aspekte einer grenzüberschreitenden integrierten Region. Maßnahmen und Ziele des Programms sind aus der SWOT-Analyse abgeleitet und Ausdruck der strategischen Zielsetzung des Programms. Damit ist eine Beurteilung der Förderfähigkeit von Projekten aus dem Programm ableitbar.

Mit der in dieser Förderperiode vorgesehenen Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative allein auf der Grundlage der EFRE-Verordnung wird ferner eine Vereinfachung der entsprechenden Strukturen und Verfahren möglich. Zuständigkeiten werden eindeutig abgegrenzt. Die Anwendung klar definierter Auswahlkriterien ermöglicht zudem besser begründete Förderentscheidungen 

Die mit der Zwischenevaluierung von INTERREG II A kritisch gewertete finanztechnische Ausrichtung des Begleitsystems wird angesichts der nun gemäß der EFRE-Verordnung erfolgenden Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative anforderungsgerecht gestaltet. Dem folgt auch das hier aufgenommene Indikatorensystem, das den Empfehlungen der Kommission zu Basis- und Wirkungsindikatoren entspricht.

Bereits in der Endphase der Umsetzung von INTERREG II A wurde deutlich, dass sich kommunale und regionale Verantwortungsträger stärker für eine nachhaltigere Entwicklung in den Euroregionen engagierten und die Auflage entsprechender Projekte initiierten. Zunehmend konkurrierendes Agieren potentieller Projektträger brachte und bringt mehr Ideen hervor, woraus eine größere Zahl förderfähiger Projektentwürfe entwickelt wird. Dies ermöglicht wiederum eine qualifiziertere Auswahl von Projekten mit nachhaltiger regionaler und grenzübergreifender Wirkung.

Ein bereits jetzt entstandener Pool von Projekten, für die eine INTERREG III A – Förderung erwartet wird, lässt auf berechtigte Erfolgsaussichten des PGI Brandenburg/Lubuskie schließen.
Im Brandenburger Grenzgebiet wurden Fördermittel ebenfalls vorrangig für den Bau und die Modernisierung von Strassen, darüber hinaus für die weitere touristische Erschließung des Gebietes sowie seine wirtschaftliche Stärkung bewilligt. Hohe Priorität wurde ferner Projekten eingeräumt, die als beschäftigungswirksame Maßnah​men zum Abbau der Arbeitslosigkeit beitragen sollen. So wurden aus dem Europäischen Sozialfonds im Rahmen von INTERREG II A  insgesamt 3.035 Teilnehmer, darunter 54 % Frauen gefördert. Von besonderer Bedeutung waren dabei Projekte zur Beseitigung der Hochwasserschäden an Oder, Neiße und Bober in den Jahren 1997/1998. Im Ergebnis der abgelaufenen Förderperiode verfügen fast alle Träger arbeitsmarktlicher Maßnahmen im Grenzraum über Kontakte und Kooperationspartner im Nachbarland. 

Auch die Förderung des ländlichen Raums hat in besonderem Maße zur Verbesserung der Erwerbschancen von Frauen beigetragen (Direktvermarktung und Agrotourismus). Investitionen zur komplexen Dorferneuerung haben indirekt einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung von Arbeitsplätzen im Baugewerbe geleistet. Die ungünstige Arbeitsmarktsituation im gesamten Grenzgebiet macht eine Fortsetzung der Förderung arbeitsplatzschaffender sowie arbeitsplatzerhaltender Investitionen erforderlich.

Dem wachsenden Bedürfnis der Menschen diesseits und jenseits der Oder und Neiße, bessere Möglichkeiten der Begegnung, des kulturellen und sportlichen Miteinander zu finden, wurde durch die Einrichtung eines Small Projects Fund Rechnung getragen. Auch das Niveau eingereichter Projektanträge und ihre Konzentration auf Schwerpunkte konnte erheblich verbessert werden. 
Von wesentlicher Bedeutung für die Projektakquisition, die Beratung von Antragstellern und die Durchführung der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG II A sowie des Förderprogramms PHARE/CBC  war das Wirken der Gremien der Euroregionen "Pro Europa Viadrina" und "Spree-Neiße-Bober". Deutsch-polnische Arbeitsgruppen der Euroregionen gaben auf der Basis der Entwicklungs- und Handlungskonzepte erste Stellungnahmen zu den jeweiligen Anträgen ab.

Zahlenmäßig gering sind die Projekte, die als gemeinsame definiert werden können. Dem Anspruch, mit den beiden Förderprogrammen eine direkte Verknüpfung auf Projektebene herzustellen, konnte durch das geltende Territorialprinzip beim Einsatz der EU-Mittel nicht im gewünschten Maße entsprochen werden. So stellt der Europäische Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 5/99 
 dazu fest: „Die Auswirkungen des CBC - Programms verringerten sich durch die sehr beschränkte Abstimmung mit dem INTERREG-Programm. Nur in sehr wenigen Fällen wurden gemeinsame Vorhaben eingerichtet. Dies beruht hauptsächlich auf der mangelnden Harmonisierung der INTERREG- und PHARE - Verfahren“.
Grenzüberschreitende deutsch-polnische Projekte des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie

Finanzierung INTERREG II A / PHARE/CBC


1.
 Bau der Kläranlage Guben/Gubin

	Finanzierung 
	PHARE/CBC:
	3,3 MEURO

	aus
	INTERREG II A:
	1,8 MEURO


Die Abwasserbehandlungsanlage als gemeinsames deutsch-polnisches Umweltschutzprojekt der Städte Guben und Gubin übernimmt die mechanisch-biologisch-chemische Klärung der Abwässer beider Städte und Umlandgemein​den. Die Einweihung der Kläranlage fand am 02.05. 1998 statt.
2.
Collegium Polonicum in Slubice


Europa Universität Viadrina

	Finanzierung 
	PHARE/CBC:
	16,0 MEURO

	aus
	INTERREG II A:
	3,16 MEURO


In Zusammenarbeit mit der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan und anderen polnischen Universitäten wurde in Slubice das Collegium Polonicum aufgebaut. Forschung und Lehre sind dort angesiedelt. Die Baukosten wurden von polni​scher  Seite, die Lehrkräfte und Sachmittel von deutscher Seite finanziert. Die Einweihung des Hauptgebäudes fand im Sommer 1998 statt.

3.
"Eurolas" – „Euroforst Peitz-Zielona Góra“

	Finanzierung 
	PHARE/CBC:
	0,60 MEURO

	aus
	INTERREG II A:
	0,90 MEURO


Ziele des Projektes sind die Verbesserung des Waldschutzes beiderseits der Grenze, Waldbrandvorbeugung, -überwachung und -bekämpfung sowie der Austausch von Forstschutzsituationsberichten und die Errichtung von Warntürmen mit entsprechenden technischen Anlagen. Der deutsche Teil des Projektes ist abgeschlossen.

4.
Radwegenetz in der Euroregion "Pro Europa Viadrina"

	Finanzierung 
	PHARE/CBC:
	1,10 MEURO

	aus
	INTERREG II A:
	1,59 MEURO


Der Radwanderweg R 1 durchquert, von Berlin kommend, den Landkreis Märkisch-Oderland und endet am Grenzübergang Küstrin-Kietz/Kostrzyn. Auf der polnischen Seite wird ein entsprechendes Radwanderwegenetz von Sulecin bis Kostrzyn errichtet.

5.
Brand- und Katastrophenschutz

	Finanzierung aus
	PHARE/CBC:
	0,50 MEURO

	gesamt aus:
	INTERREG II A:
	1,23 MEURO


Das Projekt beinhaltet Sicherungs- und Alarmmaßnahmen sowie den abgestimmten Einsatz entsprechender Einrichtungen (Feuerwehr etc) bei Brand- und anderen Katastrophen im gesamten deutsch-polnischen Grenzgebiet.

3. Ziele und Handlungsstrategie für den verbleibenden Förderzeitraum 2004 –2006

3.1 Zieldefinition

Die Halbzeitbewertung des Programms hat festgestellt, dass die SWOT-Analyse grundsätzlich weiterhin Gültigkeit besitzt. Die SWOT-Analyse des gemeinsamen Grenzraums Brandenburg und Lubuskie führt zu dem Ergebnis, dass zur Entwicklung dieses Gebietes umfangreiche Potentiale vorhanden sind, die jedoch noch nicht in vollem Umfang genutzt wurden. 

Ausgehend von dieser Situation soll langfristig, entsprechend den nationalen und regionalen Gegebenheiten für den gemeinsamen Grenzraum, 

-
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Grenzregion und der Kooperationsvoraussetzungen 

-
sowie eine intensivere direkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden.

Daraus abgeleitet, soll durch beide Partner das programmatische Oberziel „Ausgewogene sozio-ökonomische Entwicklung“ auf der Grundlage gemeinsamer Strategien für eine nachhaltige räumliche Entwicklung das Entstehen grenzübergreifender wirtschaftlicher und sozialer „Pole“ fördern. 

Untersetzt wird dieses Oberziel durch nachstehende Teilziele, die sich aus der Lagebeschreibung und SWOT-Analyse definieren. Ihnen entsprechen die Themenfelder / Prioritäten, in deren Rahmen die Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A auf der Basis des PGI´s erfolgen soll.

-
Die Verstetigung der wirtschaftlichen Entwicklung der Grenzregion ist das Ziel, das im Themenfeld/Priorität Wirtschaftskooperation und KMU-Förderung, untersetzt durch entsprechende Maßnahmen, erreicht werden soll. 

-
Ein leistungsfähiger, auf die Verkehrs- und Warenströme ausgerichteter Transitraum, sowie eine moderne und leistungsfähige regionale Infrastruktur ist die Zielstellung, deren Umsetzung in der Priorität Infrastrukturentwicklung erfolgen soll.

-
Das Ziel, Schutz der Naturressourcen und Verbesserung der Umweltsituation soll im Themenfeld Umwelt mit Hilfe zahlreicher Maßnahmen erreicht werden.

-
Der Aufbau und die Umgestaltung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes zu einem Wirtschaftsfaktor für die Grenzregion ist das Ziel, das im Themenfeld Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes realisiert werden soll.

-
Die Zielsetzung, die Arbeitslosenquote zu senken und ein hochqualifiziertes Arbeitskräftepotential als optimale Vorbereitung der Grenzregion auf den Beitritt Polens zur EU zu erreichen, findet ihre Entsprechung im Themenfeld Qualifizierung und Beschäftigung und darüber hinaus als Querschnittsziel in den anderen Prioritäten.

-
Ein generelles Ziel, das im besonderen im Themenfeld Kooperation durch Maßnahmen zur Realisierung untersetzt wird, besteht in der Schaffung funktionierender grenzüberschreitender Netzwerke auf regionaler Ebene.

Entsprechend Artikel 21 Abs. 2 der allgemeinen Verordnung in Verbindung mit Artikel 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999 werden im Rahmen des Programms auch Maßnahmen aus dem Geltungsbereich des ESF und des EAGFL, Abteilung Ausrichtung einbezogen, ohne dass die spezifischen Bedingungen als solche überschritten werden. 

Verdeutlicht wird Zielstellung und Prioritätensetzung durch nachfolgendes Schema:

	OBERZIEL

Sozio-ökonomische Entwicklung der deutsch-polnischen Grenzregion          

des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie



	Teilziele

Die Verstetigung der wirtschaftlichen Entwicklung der Grenzregion

Ein leistungsfähiger, auf die Verkehrs- und Warenströme ausgerichteter Transitraum, sowie eine moderne und leistungsfähige regionale Infrastruktur

Schutz der Naturressourcen und Verbesserung der Umweltsituation

Der Aufbau und die Umgestaltung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes zu einem Wirtschaftsfaktor für die Grenzregion

Die Arbeitslosenquote zu senken und ein hochqualifiziertes Arbeitskräftepotential als optimale Vorbereitung der Grenzregion auf den Beitritt Polens zur EU zu schaffen

Funktionierende grenzüberschreitende Netzwerke auf regionaler Ebene zu schaffen



	Prioritäten



	1. Wirtschaftskooperation u. KMU-Förderung
	2. Infrastrukturentwicklung
	3. Umwelt
	4. Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes


	5. Qualifizierung und Beschäftigung
	6. Kooperation
	7. Besondere Unterstützung für an die Beitrittsländer angrenzenden Regionen
	8. Technische Hilfe


	Maßnahmen



	1.1 Förderung von grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen
	2.1 Verbesserung der grenzüberschreitenden Logistik und Verkehrsinfrastruktur / Schiene, Straße, Wasser, Luft
	3.1 Schutz der Umwelt (Luft, Wasser, Boden)
	4.1 Komplexe Dorfentwicklung und beschäftigungsalternativen für die ländliche Bevölkerung
	5.1 Aus- und Weiterbildung zur Anpassung an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes und zur Schaffung  zusätzl. Beschäftigungsmöglichkeiten durch öffentl.  geförderte Arbeitsplätze
	6.1 Euroregionale Zusammenarbeit
	7.1 Besondere Unterstützung

für die an Beitrittsländer angrenzenden Regionen
	8 .1 Technische Hilfe entsprechend der Regel 11.2

	1.2 Innovations-, Forschungs- und Technologieförderung
	2.2 Verbesserung der technischen und kommunalen Infrastruktur
	3.2 Grenzüberschreitender Brand- und Katastrophenschutz
	4.2 Agrotourismus und touristische Infrastruktur
	5.2 Förderung von Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen
	6.2 Zusammenarbeit auf regionaler und lokaler Ebene
	
	8.2 Technische Hilfe entsprechend der Regel 11.3

	
	
	3.3 Erhaltung der Naturraumpotentiale
	4.3 Förderung grenzüberschreitender landwirtschaftlicher Kooperation
	
	6.3 Grenz-überschr. Zusammenarbeit von Wiss.-, Bildungs- u. Kultureinrichtungen
	
	


Berücksichtigt wird bei der Zielstellung sowie ihrer Umsetzung in den Themenfeldern, dass die Entwicklung in den jeweils nationalen Teilen des Grenzraums primär durch die Landes- und Regionalplanung (in der Wojewodschaft Lubuskie) geprägt wird. In Ergänzung hierzu stehen die Entwicklungsplanungen der beteiligten Partner auf der Ebene der Wojewodschaft, der Landkreise, Städte und Gemeinden. Durch ihre Mitgliedschaft in den Euroregionen Pro Europa Viadrina und Spree-Neiße-Bober stehen diese in der Verpflichtung, die übergeordneten Ziele der regionalen Entwicklung in ihrer  Entwicklungsplanung konkret zu berücksichtigen.

Die Gewichtung der Ziele für die beiden Partner ist, den jeweiligen regionalen Besonderheiten entsprechend und den daraus folgenden Erfordernissen, unterschiedlich. So bildet für beide Partner die Entwicklung der Infrastruktur den Schwerpunkt in der Zielsetzung. Im Brandenburger Grenzraum wird der Mitteleinsatz ferner auf die Themenfelder Wirtschaftskooperation / KMU – Förderung sowie Qualifizierung und Beschäftigung konzentriert. In Verbindung mit der querschnittsmäßigen Berücksichtigung letzterer Thematik in weiteren Prioritäten soll durch Aus- und Weiterbildung sowie Anpassung der Arbeitskräfte an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes, die sozio-ökonomische Entwicklung der Grenzregion vorangetrieben werden und eine Förderung des Auf- und Ausbaus von Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen und deren grenzüberschreitende Kooperation erfolgen.

In der Wojewodschaft Lubuskie steht die Bewältigung von Umweltproblemen an zweiter Stelle der Prioritätenskala. 

Folgende Darstellung verdeutlicht die Gewichtung der Ziele in den jeweiligen Themenfeldern / Prioritäten (die Anteile beziehen sich auf die Strukturfondsmittel):

	Priorität 
	% 



	I. Wirtschaftskooperation und KMU-Förderung
	13,9

	II. Infrastrukturentwicklung
	34,8

	III. Umwelt
	17,5

	IV. Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums
	7,2

	V. Qualifizierung und Beschäftigung
	12,1

	VI. Kooperation
	8,3

	VII. Besondere Unterstützung für die an Beitrittsländer angrenzenden Regionen
	2,3

	VIII. Technische Hilfe
	3,8


Die Realisierung der Ziele ist dabei im Gesamtkontext der kulturellen, sozialen und ökologischen Entwicklung der Region zu vollziehen. Demzufolge sind die benannten Prioritäten und Themenstellungen nicht solitär zu betrachten, sondern sie stellen die Eckpunkte eines Handlungsrahmens dar, der - durch spezifische und in vielen Bereichen miteinander vernetzte Strategien untersetzt - darauf ausgerichtet ist, die Identität der Region, den Charakter der Kulturlandschaft sowie den sozialen Zusammenhalt in der Region zu erhalten und auszubauen. Hierfür müssen die Voraussetzungen für einen gleichberechtigten Zugang zu den Entwicklungspotentialen der Region geschaffen werden.

3.2 Quantifizierung von Zielen und Indikatoren

Auf der Grundlage der Empfehlungen der Halbzeitbewertung wurde das gesamte Indikatorensystem einschließlich der Zielquantifizierungen in Abstimmung zwischen den deutschen und polnischen Partnern überarbeitet.

Aus der gemeinsamen Strategie der grenzübergreifenden Zusammenarbeit wurden gemeinsame Prioritäten abgeleitet. Ein weiteres Anliegen der Programmierung ist nach der Formulierung der genannten Bestandteile die Quantifizierung der spezifischen Ziele für INTERREG III A. Dadurch soll von Beginn der Förderung an klar definiert werden, was mit der Umsetzung des Programms und durch den Einsatz der Mittel erreicht werden soll.
Die Festlegung von zahlenmäßig messbaren Kriterien stößt bei der Programmierung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A auf besondere Schwierigkeiten. Die Zielrichtung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit ist häufig immateriell bestimmt, beispielsweise wenn es um die Verbesserung der Kooperationsmöglichkeiten als notwendige Grundlage für die Realisierung gemeinsamer Projekte geht. Weiterhin ist der Zeitraum, in dem u.a. das spezifische Ziel des Aufbaus dauerhafter Strukturen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit erreicht werden soll, nicht von vorn herein klar abzugrenzen, meist zeigen sich eindeutig messbare Wirkungen erst mittel- bis langfristig und sind zudem stark von der Spezifikation des Themenbereiches sowie den Akteuren abhängig.
 Außerdem wird das INTERREG III A-Programm mit seinem Querschnittsbezug durch unterschiedlichste Arten grenzübergreifender Projekte umgesetzt, die sich nur bedingt zu eindeutigen Typen mit quantifizierbaren Merkmalen zusammenfassen lassen.

Quantifizierte Ziele auf Programmebene:

Die Möglichkeiten einer realistischen Quantifizierung des Gesamtprogramms auf der Ebene der Schlüsselfaktoren und spezifischen Ziele sind durch all diese Fakten eingeschränkt. Es erscheint sinnvoll, anhand folgender grundlegender Quantitätskriterien die Ziele für die Programmumsetzung zu präzisieren:

· Es wird angestrebt, die EU-Mittel komplett zu absorbieren und dadurch förderfähige Gesamtkosten von 176.891.271 Euro zu induzieren.

· Die Zahl der INTERREG III A-Förderfälle soll sich auf mindestens 246 (außerhalb des SPF) für den gesamten Förderzeitraum belaufen.

· Mehr als 119 INTERREG III A-Förderfälle sollen unmittelbare Elemente grenzübergreifender Kooperation (vgl. Tabelle „Quantifizierte Ziele auf Prioritätenebene“, Spalte 5), d.h. eine gemeinsame Projektentwicklung und/oder gemeinsame Durchführung, und/oder gemeinsame Finanzierung aufweisen können. Damit soll die Verstärkung der echten Kooperationsorientierung des Programms gegenüber der vergangenen Förderperiode erreicht und nachgewiesen werden.

	Ziele auf Programmebene
	Quantifizierung

	 
	Gesamt

	Absorbierung der Gesamt-EU-Mittel (132.253.448 €) und dadurch Induzierung der förderfähigen Gesamtkosten von 176.891.271 €
	176.891.271

	Zahl der INTERREG IIIA-Förderfälle (außerhalb des SPF) für den gesamten Förderzeitraum
	246

	Förderfälle mit unmittelbaren Elementen grenzübergreifender Kooperation (eine gemeinsame Projektentwicklung und/oder gemeinsame Durchführung, und/oder gemeinsame Finanzierung)
	119

	Anzahl der KMU, die an geförderten Projekten (ohne Kooperationsprojekte) teilgenommen haben
	375

	Anzahl der KMU, Einrichtungen, Behörden und sonstigen, die an Kooperationsprojekten teilgenommen haben
	830

	Geförderte Projekte, die einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz (z.B. Einsparung von Ressourcen, Verkehrsvermeidung, -beruhigung, Grünvernetzung, Biotopentwicklung, naturnahe Gewässerentwicklung, grenzüberschreitende Konzeptentwicklung) oder einen Beitrag zur umweltbezogenen Weiterbildung / Qualifikation / Sensibilisierung leisten
	40

	Anzahl der Projekte, die insbesondere auf die Unterstützung der Gleichstellung von Frauen und Männern gerichtet sind
	9

	Anteil der TeilnehmerInnen an geförderten personenbezogenen Projekten (Qualifikationen, Veranstaltungen, Begegnungen, sozialen Projekten, etc.) -Frauen:Männer-
	10.700:14.700

	Anzahl der Projekte, die wirtschaftliche und infrastrukturelle Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit schaffen
	60

	Anzahl der Projekte, die sozioökonomische bzw. gesellschaftliche Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit schaffen
	72

	Anzahl der Projekte, die einen Beitrag zur Schaffung dauerhafter Kooperationsstrukturen im Bereich Wirtschaft leisten
	63

	Anzahl der Projekte, die einen Beitrag zur Schaffung dauerhafter Kooperationsstrukturen im gesellschaftlichen Bereich leisten
	54

	Anzahl der Projekte, die einen Beitrag zur Schaffung dauerhafter Kooperationsstrukturen im Umweltbereich leisten
	38

	Anzahl der Projekte, die zu wirtschaftlichen Impulsen für die Grenzregion führen
	75


Quantifizierte Ziele auf Prioritätenebene:

	Priorität
	Gesamtkosten in Euro
	Förderfälle in den Bereichen
	Anzahl der Förderfälle
	Förderfälle mit unmittelbar

grenzüber-schreitender Kooperation

	1. Wirtschaftskooperation und KMU-Förderung
	40
	11

	 
	24.582.570
	Anzahl der Projekte im Rahmen Beratung / Kooperationsanbahnung
	12
	3

	
	
	Anzahl der geförderten Messen
	7
	2

	
	
	Anzahl der Projekte im Bereich Technologiezentren / Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen und KMU
	7
	2

	
	
	Anzahl der Projekte zur Erstellung von Studien und Marketingkonzepten
	7
	2

	
	
	Anzahl der Projekte im Bereich Qualifizierungsmaßnahmen
	7
	2

	2. Infrastrukturentwicklung
	46
	28

	 
	61.346.254
	Anzahl der Projekte im Bereich Straßenbau
	16
	6

	
	
	Anzahl der Projekte zur Einführung von ÖPNV-Verbindungen
	3
	1

	
	
	Infrastruktur an Wasserwegen (z.B. Anlegestellen)
	3
	2

	
	
	Grenzüberschreitende Stadtentwicklung
	13
	11

	
	
	Ausbau kultureller und sportlicher Infrastruktur
	5
	2

	
	
	Verbesserung bestehender oder Schaffung neuer Grenzübergangsstellen einschließlich Brücken
	6
	6


	Priorität
	Gesamtkosten in Euro
	Förderfälle in den Bereichen
	Anzahl der Förderfälle
	Förderfälle mit unmittelbar

grenzüber-schreitender Kooperation

	3. Umwelt
	 
	 
	38
	20

	 
	30.861.467
	Anzahl der Projekte in den Bereichen Wasserhaushalt, regionale Zusammenarbeit bei Abfallwirtschaft und –entsorgung, Erfahrungsaustausch zur Braunkohlesanierung
	8
	3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Anzahl der Projekte zum Erfahrungsaustausch (Veranstaltungen, regionale Workshops)
	6
	6

	
	
	Anzahl der Projekte zur Entwicklung der Naturraumpotentiale, Förderung von Machbarkeitsstudien und Aufbau von Kommunikationsnetzen
	9
	6

	
	
	Anzahl der Projekte im Bereich Brand- und Katastrophenschutz, Verkehrsleitsysteme für Einsatzfahrzeuge
	12
	3

	
	
	Anzahl der Projekte im Bereich Qualifizierungsmaßnahmen
	3
	2

	4. Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes
	30
	11

	 
	12.747.611
	Anzahl der Projekte im Bereich der integrierten Dorfentwicklung
	5
	0

	
	
	Anzahl der Projekte in den Bereichen touristische Infrastruktur und touristisches Marketing
	15
	4

	
	
	
	
	

	
	
	Agrotouristik
	5
	3

	
	
	Kooperation
	4
	4

	
	
	Anzahl der Projekte im Bereich Qualifizierungsmaßnahmen
	1
	0

	5. Qualifizierung und Beschäftigung
	 
	 
	30
	8

	 
	21.246.020
	Anzahl der Projekte im Bereich Qualifizierung und Beschäftigung (ESF-relevante Maßnahmen)
	14
	1

	
	
	Anzahl der geförderten Bildungseinrichtungen
	14
	7

	 
	 
	Anzahl der Projekte im Bereich Sprachausbildung
	2
	0

	6. Kooperation
	1794
	1773

	
	14.711.476
	Anzahl der Projekte im Small Projects Fund
	1738
	1738

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Anzahl der Projekte im Bereich Begegnungen mit polnischen Partnergemeinden, Erfahrungsaustausche von Verwaltungen, Vereinen
	17
	17

	
	
	Anzahl der Projekte im investiven Bereich (Begegnungszentren, kulturelle Einrichtungen)
	4
	0

	
	
	Anzahl der Projekte im Bereich Sprachausbildung
	10
	4

	
	
	Anzahl der Projekte im Bereich wissenschaftliche, kulturelle und sportliche Kooperation
	25
	14

	7. Besondere Unterstützung  für die an Beitrittsländer angrenzenden Regionen
	6
	6

	
	
	

	 
	4.636.000
	Anzahl der grenzüberschreitenden Anbindungen von Straßen an das überregionale Straßennetz (TEN)
	1
	1

	
	
	Anzahl der Projekte zur Verbesserung der Kooperation im Umweltschutz und der Umweltbildung
	1
	1

	
	
	Anzahl der Projekte im Bereich sprachliche Qualifizierung von Polizeibediensteten und Schülern
	3
	3

	
	
	Entwicklung einer gemeinsamen Strategie in Vorbereitung der Grenzregionen auf die EU-Osterweiterung
	1
	1

	Gesamt (ohne TH)
	170.131.398
	 
	1984 

Projekte
	1865 Projekte

	
	
	
	davon außerhalb des SPF:  246
	davon außerhalb des SPF:  119


Im Rahmen der Ergänzung zur Programmplanung (EzP) werden ausgehend von der Ebene der Operationen ggf. detailliertere Quantifizierungen vorgenommen.

Der Aufbau eines Indikatorensystems ist ein wichtiger Bestandteil der Implementierung von EU-Strukturfondsprogrammen, damit insbesondere für INTERREG III A (vgl. Ziffer 36 der allgemeinen Strukturfondsverordnung).

Die Indikatorensysteme sollen mehrere unterschiedliche Funktionen erfüllen.

1.
Sie bilden die Grundlage für die Bewertung der Programme. Die Daten zu den gewählten Indikatoren bilden den Grundstock für die Beurteilung der Wirkungen der Intervention.

2.
Sie unterstützen die operationelle Begleitung der Programme. Als Instrument zur Beobachtung der Programmimplementation dienen die im Rahmen des Indikatorensystems gesammelten Daten dem Begleitausschuss dazu, die Umsetzung der Förderung zu beobachten und ggf. korrigierend einzugreifen.

Ziel von INTERREG III A ist es, auf der Basis einer gemeinsamen Strategie der grenzübergreifenden Zusammenarbeit eine nachhaltige räumliche Entwicklung und eine stärkere sozioökonomische Verflechtung zu erreichen. Dieses Ziel ist von der Durchdringung der beiden Zieldimensionen „regionale Entwicklung“ und „grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ geprägt. Während Indikatoren, die Aspekte der regionalen Entwicklung erfassen, in der Regel bereits in den Operationellen Programmen der Strukturfonds enthalten sind, stehen Indikatoren zur Erfassung der grenzüberschreitenden Kooperation bislang noch kaum zur Verfügung. Deshalb war es bisher im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG II A nur sehr schwierig möglich, quantifizierte Aussagen zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zu treffen.

Ein neues Indikatorensystem zur Erfassung des Vollzuges und der Wirkungen von INTERREG III A steht damit vor einer doppelten Herausforderung:

-
geeignete Indikatoren zur Erfassung des grenzüberschreitenden Bezuges der Förderung zu entwickeln sowie 

-
diese mit Indikatoren zur Erfassung der regionalen Entwicklung zusammenzuführen.

Im Rahmen der Erarbeitung des Joint Programming Document-Regionalprogramm INTERREG III A – PHARE / CBC II 2000 – 2006 zur Entwicklung des deutsch-polnischen Grenzraumes des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie wurde auf Grund dessen ein Indikatorensystem vorgeschlagen, das folgenden Anforderungen genügen soll: 

-
es soll auch auf Programmebene aussagefähig sein,

-
es soll zeitnah und mit möglichst geringem Aufwand Informationen liefern können,

-
die Daten müssen verfügbar sein.

Ein Minimalkatalog an Programmindikatoren für die Prioritäten und Maßnahmen wurde erarbeitet. Der Katalog konzentriert sich auf die Erfassung der wesentlichen Effekte der Förderungen und versucht, sowohl die Dimension der regionalen Entwicklung als auch der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit abzubilden.

Dieser Katalog soll auch weiterhin gelten.

Es werden verschiedene Arten von Indikatoren unterschieden
:

Kontextindikatoren:

Diese Indikatoren ermöglichen es, die Lage vor der Förderung, die globalen Ziele der Förderung sowie die erreichten Wirkungen in Richtung der Strategie zu ermitteln. 

Die folgenden Indikatoren sollen zur Beschreibung des grenzüberschreitenden Kontextes und des Grades der Erschließung der betroffenen Gebiete beitragen. 

	Nr.
	Kontextindikatoren
	Grenzregion gesamt
	Brandenburg***
	Lubuskie***

	1.
	Fläche des Fördergebiets (km)
	20.314,40
	6.330
	13.984,40

	2.*
	Bevölkerung (Einwohner in 1000)
	1747,3
	723,3
	1024

	3.*
	Arbeitslose gesamt
	141.070
	66.330
	74.740

	
	davon Männer
	64.502
	31.018
	33.484

	
	davon Frauen
	76.568
	35.312
	41.256

	
	Arbeitslosenquote insges.**
	18,5
	19,5
	17,5

	4.*
	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
	460.675
	240.463
	220.212

	
	Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
	14.542
	7.389
	7.153

	
	Produzierendes Gewerbe
	161.958
	73.243
	88.715

	
	Handel, Gastgewerbe, Verkehr
	92.768
	53.312
	39.456

	
	Sonst. Dienstleistungen
	191.351
	106.493
	84.858

	 
	Anteil der Auspendler von Brandenburg
	 
	 
	 

	5.*
	Übernachtungen im Reiseverkehr
	2.986.703
	2.061.800
	924.903

	6*
	Flächenanteil der geschützten Gebiete:
	 
	 
	 

	
	- Naturschutzgebiete
	5,80%
	6%
	5,70%

	
	- Landschaftsschutzgebiete
	28,70%
	22%
	31,80%

	7.*
	Anzahl der Grenzübergänge (einschließlich Brücken)
	6
	 
	 


* am 31.12.1999

** Arbeitslosenquote aller abhängig zivilen Erwerbspersonen ist der prozentuale Anteil der Arbeitslosen an den abhängig  zivilen Erwerbstätigen zuzüglich der Arbeitslosen. Die abhängig zivilen Erwerbstätigen setzen sich aus den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, den geringfügig Beschäftigten und den Beamten zusammen.

*** Quellen: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg, Statistisches Jahrbuch 2000 Wojewodschaft Lubuskie

Die Zahlen sind soweit nicht anders angegeben zum Stichtag 31.12.2002 angegeben. Eine Aktualisierung bzw. Fortschreibung erfolgt in den Jahresberichten. 

Auch mit Mitteln der Technischen Hilfe soll dabei zu einer verbesserten Verfügbarkeit der Daten beigetragen werden. 

Output- bzw. Ergebnisindikatoren:

Diese Indikatoren ermöglichen für spezifische Ziele und konkrete Vorhaben die Benennung der Effekte dieser Förderung sowie die Einschätzung der Zielerreichung. 

Es kommen die folgenden Standardindikatoren zum Einsatz:

- Anzahl der Förderfälle/Projekte

- Förderfähige Gesamtkosten 

- Geplanter Mitteleinsatz

- Gebundene Mittel

- Ausgezahlte Mittel

- Grad der Zusammenarbeit gemessen als Anteil der Projekte mit grenzüberschreitender Wirkung und

- gemeinsamer Finanzierung beider Seiten

- gemeinsame Projektentwicklung und Umsetzung

- gemeinsame Projektentwicklung

- ohne Vorabstimmung zu Projektentwicklung und Umsetzung.

Alle Angaben werden nach Prioritäten und Maßnahmen aufgeschlüsselt.

Wirkungsindikatoren:

Mit Hilfe dieser Indikatoren sollen die mit der Intervention unmittelbar erzielten spezifischen Wirkungen geprüft und verdeutlicht werden. Auf Grund der Besonderheiten des INTERREG III A-Programms  ist es jedoch sehr schwierig, die tatsächlichen Wirkungsketten der grenzübergreifenden Vorhaben sowie des Programms an einzelnen Indikatoren aufzuzeigen. Insbesondere der ständige Nachweis grenzübergreifender Wirkungen mittels allgemeiner Kriterien ist problematisch. Die den Teilzielen des Programms zugeordneten Wirkungsindikatoren werden in der Ergänzung zur Programmplanung beschrieben. 

Im Rahmen der Zwischenbewertung sowie der Ex-post-Bewertung sollen die Wirkungsindikatoren die Analyse der Effekte hinsichtlich der Regionalentwicklung sowie der grenzübergreifenden Zusammenarbeit ermöglichen. Hierfür sollen u.a. Projektträger befragt werden. Darüber hinaus ist eine Ermittlung der Ausgangssituation erforderlich ("baseline"). 

3.3 Handlungsstrategie

Die Integration Polens in die Europäische Union bestimmt wesentlich Ziele, Handlungsstrategie und Maßnahmen des Programms der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A.

Im brandenburgisch - lubusker Grenzraum werden in der Förderperiode 2000 bis 2006 prioritäre Themenfelder dargestellt, die durch entsprechende Maßnahmen untersetzt werden sollen. Diese Prioritäten sind: 

· Wirtschaftskooperation und KMU-Förderung, 

· Infrastrukturentwicklung, 

· Umwelt, 

· Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums, 

· Qualifizierung und Beschäftigung sowie 

· Kooperation 

· Besondere Unterstützung für an die Beitrittsländer angrenzenden Regionen sowie

· Technische Hilfe.

Die aus den prioritären Zielen abzuleitende Strategie setzt bewusst in allen Themenbereichen auf eine Aktivierung bzw. Fortführung und Intensivierung grenzüberschreitender Vorhaben, da nur so die Grundlage für einen langfristig, gemeinsam gestaltbaren Grenzraum gelegt werden kann. Gemäß den Vorgaben der Europäischen Kommission, werden in allen Handlungsfeldern die Themenstellungen “Gleichstellung von Frauen und Männern”, der “allseitige Schutz der Umwelt” und die “Angleichung und Beachtung von EU - Normen” berücksichtigt.

Basierend auf den Erfahrungen der letzten Förderperiode sowie auf den Ergebnissen der hier vorgelegten SWOT-Analyse wurde die Strategie für den brandenburgisch - lubusker Grenzraum entwickelt, die in dem Zeitraum 2000 - 2006 durch entsprechende Vorhaben untersetzt werden soll. Sie stellt kein starres, sondern ein für die zukünftig möglichen regionalen Entwicklungen anpassfähiges System dar, das den regionalen Partnern einen hohen Spielraum für flexibles Handeln einräumt. 

Von großer Bedeutung für die Entwicklung des Gebietes ist die Stabilisierung und der Ausbau der wirtschaftlichen Potentiale. Hierbei bildet die Schaffung von Voraussetzungen für die bessere Nutzung der Kooperationspotentiale (z.B. Technologiezentren) den Kern der regionalen Aktivitäten. Zentrale Elemente der Strategie sind daher die 

Förderung von grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen sowie

Förderung in den Bereichen Innovation, Forschung und Technologie.

Diese Bereiche bieten den regionalen Wirtschaftspartnern ein weites Aktionsfeld, sodass den klein- und mittelständischen Unternehmen ein adäquates Umfeld für ihre betriebliche Entwicklung zur Verfügung steht.

Wie die SWOT-Analyse zeigt, werden durch das Aktionsgebiet zukünftig größere Transitströme fließen. Zum anderen besteht aufgrund der ländlichen Prägung des Fördergebiets noch ein großer Nachholbedarf im Bereich der technischen und kom​munalen Infrastruktur. Demzufolge ist der Ausbau der Infrastruktur von hoher Bedeu​tung. Insbesondere muss

-
auf eine Verbesserung der grenzüberschreitenden Logistik und der Verkehrsinfrastruktur in den Bereichen Schiene, Straße, Wasser, Luft
-
auf eine Anpassung und abgestimmte Planung der Verkehrsinfrastruktur auf deutscher und polnischer Seite

-
auf die Berücksichtigung der Zugangsstellen zur Verkehrsinfrastruktur und insbesondere zu den TEN- und TINA-Netzen

-
auf eine Verbesserung der technischen und kommunalen Infrastruktur

hingewirkt werden. Durch entsprechende Maßnahmen können neue Impulse für einen engeren wirtschaftlichen Verflechtungsraum sowie für den sozialen Zusammenhalt der Lebensgemeinschaften in Städten und Dörfern in der Region gegeben werden.

Die Stärken-Schwächen-Analyse für den Umweltbereich hat ergeben, dass es sich hierbei um einen komplexen und sensiblen Bereich handelt, der einer ausgewogenen Strategie bedarf, um die vorhandenen Potentiale und Stärken für die Entwicklung einer nachhaltigen, ökologischen Lebensgrundlage nutzen zu können. Somit bilden

-
der Schutz der Umwelt (Luft, Wasser, Boden),

-
der grenzüberschreitende Umwelt- und Katastrophenschutz sowie

-
die Erhaltung der Naturraumpotentiale

die Schwerpunkte der zukünftigen Maßnahmen. Die geteilte Zuordnung von Maßnahmen insbesondere im Bereich Wasser- und Abwassersysteme ist der Tatsache geschuldet, dass es auf der deutschen und polnischen Seite divergierende Zuständigkeiten für diesen Bereich gibt.

Die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums stellt ein komplexes Thema innerhalb des Handlungsgeflechts dar. Aufgrund der ländlichen Struktur des Fördergebiets und der daraus ableitbaren Entwicklungsprobleme ist die Strategie für diesen Bereich primär auf die Realisierung von Maßnahmen ausgerichtet, die zukünftig Beschäftigungsalternativen für die ländliche Bevölkerung bieten. Sie sollen über drei Komplexe realisiert werden:

-
Nachhaltige Dorfentwicklung
-
Agrotourismus (Tourismus im ländlichen Raum)
-
Förderung der grenzüberschreitenden landwirtschaftlichen Kooperation.

Die notwendigen Voraussetzungen zur Umsetzung und Begleitung der Maßnahmen der Prioritäten 1 - 6 werden durch entsprechende Qualifizierungs- und Beschäftigungsinitiativen geschaffen. Hierbei wird es sich primär um Maßnahmen in den Bereichen

-
Aus- und Weiterbildung zur Anpassungen an Erfordernisse des Arbeitsmarktes und zur Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten durch öffentlich geförderte Arbeitsplätze

-
Förderung von Bildungs- und wissenschaftlichen Einrichtungen

handeln. Zur Verstärkung eines integrierten Ansatzes werden darüber hinaus Qualifizierungsmaßnahmen auch in den anderen Prioritäten realisiert.

Die Erfahrungen der letzten Förderperiode zeigen, dass ohne die Menschen der Grenzregion als Träger aller in diesem Handlungsrahmen aufgeführten Maßnahmen, das gemeinsame Programm nicht realisierbar wäre. Daher wird ein Großteil der zukünftigen Aktivitäten innerhalb der Priorität “Kooperation” darauf ausgerichtet sein, die Möglichkeiten zu entsprechenden Verständigungen auszubauen und zu festigen. Auch hier wird nach verschiedenen Themenstellungen unterschieden, wie:

-
Euroregionale Zusammenarbeit

-
Zusammenarbeit von Verwaltungen, Institutionen etc. auf regionaler und lokaler Ebene
-
grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Wissenschafts-, Bildungs- Kultur-, Jugend und Sporteinrichtungen.

Diese Maßnahmen werden ebenfalls in Ergänzung zu Vorhaben der anderen Prioritäten durchgeführt, sodass ein vielschichtiges Netz von grenzüberschreitenden Kooperationen gebildet werden kann. Insbesondere sollen unter dieser Priorität auch Maßnahmen des Small Projects Fund realisiert werden.

Maßnahmen im Bereich Besondere Unterstützung für an Beitrittsländer angrenzende Regionen sollen zur Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs in den Grenzregionen und einer nachhaltigen Befürwortung der Erweiterung in der breiten Öffentlichkeit beitragen. Die hier in den Jahren 2002 – 2004 zuschussfähigen Maßnahmen werden in Ergänzung zu Vorhaben der übrigen Prioritäten durchgeführt.  

Maßnahmen im Rahmen der Technischen Hilfe werden vor allem die Durchführung und Bewertung des Programms sowie die Programmierung gewährleisten. 

4. Prioritäten und Maßnahmen

Priorität 1: Wirtschaftskooperation und KMU – Förderung

Die deutsch-polnische Grenzregion ist ein Zentrum des europäischen Integrationsprozesses. Zahlreiche brandenburgische Unternehmen nutzen schon heute die Vorteile dieser grenzüberschreitenden Kooperation, indem sie im polnischen Teil der Grenzregion fertigen lassen. Polnische Firmen ihrerseits bedienen von ihrem grenznahen Sitz auf kurzem und direkten Weg den EU-Markt. Mit der Förderung grenzüberschreitender Wirtschaftsbeziehungen sollen kleine und mittlere Betriebe in der Grenzregion in die Lage versetzt werden, die Vorteile der grenzüberschreitenden Kooperation stärker zu nutzen sowie langfristig die Potentiale der EU-Osterweiterung. Hierbei wird insbesondere auf die Förderung flankierender Einrichtungen und unternehmensnaher Dienstleistungen abgezielt sowie auf die Nutzung der Potentiale für grenzüberschreitendes Standortmarketing.

Der Strukturwandel muss auf regionaler Ebene aktiv vorangetrieben werden mit dem Ziel, eine konkurrenzfähige Wirtschaftsstruktur aufzubauen. Daher zielt die Innovations-, Forschungs- und Technologieförderung im Rahmen von INTERREG III A insbesondere auf die anwendungsorientierte, grenzübergreifende Zusammenarbeit der Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den Euroregionen, den nachhaltigen Technologietransfer in die KMU und die Schaffung neuer und dauerhafter Arbeitsplätze in innovativen Branchen, Zusammenarbeit mit Wissenschaftsinstitutionen etc. zur Etablierung neuer Industriezweige. 

Die Abgrenzung zur Ziel-1-Förderung ergibt sich durch die Konzentration auf Maßnahmen, die an den spezifischen Problemen in der Grenzregion orientiert sind sowie einen grenzüberschreitenden Charakter aufweisen.

Bei Maßnahmen in den Bereichen Innovations- Forschungs- und Technologieförderung, Messeförderung und Beratung von KMU finden die VO (EG) Nr. 68/2001, VO (EG) Nr.69/2001 und die VO (EG) 70/2001, veröffentlicht im Amtsblatt L 10 der Europäischen Gemeinschaften vom 13.01.2001, Anwendung. Einzelfälle werden entsprechend an die Europäische Kommission gemeldet. Sonstige Maßnahmen richten sich nicht direkt an Unternehmen, sondern stellen allgemeine und daher keine beihilferelevanten Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen dar.

Maßnahme 1.1:
Förderung grenzüberschreitender Wirtschaftsbeziehungen

Die deutsch-polnische Grenzregion verfügt, wie in der Situationsanalyse beschrieben, über eine klein- und mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur. Aufgrund ihrer hohen beschäftigungspolitischen Bedeutung sowohl im brandenburgischen als auch im lubusker Teil der deutsch-polnischen Euroregionen kommt der Förderung grenzübergreifender Kooperationen zwischen kleinen und mittleren Unternehmen zur Stärkung und Entwicklung einer multifunktionalen und qualitativ hochwertigen euroregionalen Wirtschaftsstruktur eine zentrale Rolle zu.

Im Rahmen von INTERREG III A sollen anknüpfend an die Förderperiode von INTERREG II die Potentiale der grenzübergreifenden Wirtschaftskooperation weiter ausgeschöpft werden. Dazu werden Strukturen der KMU-Förderung ausgebaut, das gemeinsame Marketing von Gewerbegebieten und das Standortmarketing unterstützt, gemeinsame wirtschaftliche und touristische Strukturen entwickelt und das Management für gezielte grenzüberschreitende Aktionen qualifiziert.

Die Ansiedlung von Unternehmen (und damit einhergehend die Schaffung von Arbeitsplätzen) ist abhängig von Standortvorteilen. So kommt es insbesondere auf die Unterstützung der Unternehmen zur Realisierung des Standortvorteils im Grenzbereich und die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen an. Wirtschaftsfördergesellschaften leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Sie stehen u.a. mit Beratungs- und Serviceleistungen zur Seite und leisten Unterstützung bei Marktzugang, Marketingarbeit und Kooperationsanbahnung zwischen deutschen und polnischen Unternehmen. Zur Unterstützung des Standortmarketings mangelt es zur Zeit noch an kompatiblen statistischen und kartografischen Unterlagen für die Grenzregion. In einer verbesserten Vermarktung der Grenzregion wird ein wichtiges Wachstumspotential gesehen. 

Bei der Schaffung grenzüberschreitender touristischer Strukturen stehen insbesondere solche Kooperationsmöglichkeiten wie gemeinsame Produktentwicklung (z.B.: touristische Pauschalangebote) sowie deren Verkauf und Vermarktung im Mittelpunkt. Besonderes Augenmerk ist der Qualität der Produktangebote zu schenken. Diese Strategie ist durch zielgerichtete Förderung touristischer Einrichtungen zu unterstützen.

Zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen kleiner und mittlerer Unternehmen sind flankierende Qualifizierungsmaßnahmen von besonderer Bedeutung. Dabei müssen die konkreten Bedarfe der Unternehmen in der Region und deren strategische Ziele, soweit diese vorhanden sind, unbedingt berücksichtigt werden. Ebenso ist auch während der Gründungsphase ein entsprechender, regionalspezifischer Qualifizierungsbedarf abzudecken. Durch zusätzliche Beschäftigungsmaßnahmen sollen weitere positive Entwicklungseffekte erreicht und verstärkt werden. Qualifizierungsmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Zukunftstechnologien, leisten einen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region. Dabei wird auch verstärkt auf die Sprachausbildung gezielt.

Die Maßnahme richtet sich insbesondere auf den/die:

-
Aufbau von Strukturen für die KMU-Förderung und grenzüberschreitende Unternehmenskooperation

-
Schaffung grenzüberschreitender wirtschaftlicher und touristischer Strukturen

-
Entwicklung und Vermarktung Gewerbegebiete in der Grenzregion

-
Entwicklung von Standortmarketing

-
Qualifizierung des Managements und der ArbeitnehmerInnen zu spezifischen grenzüberschreitenden Aktivitäten

-
Schaffung kompatibler statistischer Unterlagen und kartografischer Darstellungen

Beispielhafte Aktivitäten:

-
Regelmäßige Durchführung von Foren, Tagungen, Beratung, etc. für die  Kontaktanbahnung zwischen brandenburgischen und polnischen Unternehmen sowie zwischen brandenburgischen und polnischen UnternehmerInnen und GründerInnen, Unterstützung von Existenzgründungen, Qualifizierung

-
Organisation von Handelsmessen und Kooperationsbörsen mit regionalem, lokalem und Branchencharakter

-
Vervollständigung des Beratungsnetzes, das die kooperationsinteressierten KMU bei ihren Plänen zeitnah und praxisorientiert unterstützt

-
Erarbeitung einer Marketing- und Unternehmensansiedlungsstrategie

-
Abstimmung der Tätigkeitsfelder wichtiger Kooperationspartner (Kammern, Verbände)

-
Abschluss von Vereinbarungen zwischen regionalen Partnern über konkrete Formen der Zusammenarbeit, Mittel und Kapazitäten

-
Erarbeitung kompatibler statistischer Unterlagen und kartografischer Darstellungen

Maßnahme 1.2:
Innovations-, Forschungs- und Technologieförderung

Die Stärkung der Wirtschaftsstruktur innerhalb der Euroregionen als zentraler Baustein des Programms der Gemeinschaftsinitiative beinhaltet insbesondere die Sicherung und den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Unternehmen. Hierzu ist die Technologieentwicklung in den KMU als ein wesentliches Element der euroregionalen Wirtschaftsförderung anzusehen. Wichtige Träger dieser Entwicklung sind die in der Region angesiedelten Technologiezentren, Forschungseinrichtungen und KMU. Einen weiteren Beitrag werden in Zukunft auch die Wirtschaftsnetzvereine leisten, die den Aufbau von regionalen, grenzüberschreitenden Informationsdiensten unterstützen und der Informationsbereitstellung für KMU dienen.

Bei der Untersetzung der Priorität wird auch den Vorgaben der EU-KOM für den Aufbau einer Informationsgesellschaft Rechnung getragen und verstärkt Vorhaben initiiert, die im Kontext sowohl des Aktionsplans „eEurope 2002“ als auch der Leitlinien für innovative Maßnahmen stehen. Ziel dabei wird es sein, die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen dahingehend zu stärken, dass sie leicht und schnell Zugang zu dem notwendigen Wissen und Know-how erhalten.  Demzufolge müssen in der brandenburgisch-polnischen Grenzregion unter Hinzuziehung von Partnern aus der Region, aber auch der Privatwirtschaft, innovative Lösungen gefunden werden, mit denen eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet werden kann.

Der Bereich Medien, Information und Kommunikation, der hier untersetzt werden soll, ist dem ehrgeizigen Ziel des Europäischen Rates untergeordnet, der auf seiner Tagung am 23./24. März 2000 in Lissabon sich darauf verständigte, dass „Europa die wettbewerbsstärkste und dynamischste Wirtschaft der Welt“ werden soll. Demzufolge ist es notwendig, dass Europa die Möglichkeiten der Informationswirtschaft, insbesondere das Internet, schnellstens nutze. Dieses gilt auch für die Grenzregion Brandenburg-Lubuskie. Ist derzeit in Bezug auf Innovationen sowie auf den Umfang, in dem die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in Europa im allgemeinen zum Einsatz kommen, ein starkes Gefälle zwischen den Regionen zu verzeichnen, so ist für die Grenzregion festzustellen, dass zwar gute Voraussetzungen für die Partizipierung an der Informationsgesellschaft bestehen, diese jedoch bei weitem noch nicht ausreichen, um den Aufholprozess abzuschließen. Vor diesem Hintergrund wird in der Gestaltung der Informations- und Wissensgesellschaft ein Politikfeld von Bedeutung gesehen, das u. a. im Rahmen von INTERREG III A ausgebaut werden soll. Es erfolgt eine Abstimmung mit den Vorhaben, die zum einen innerhalb der „main stream“ Programme der EU durchgeführt werden. Zum anderen ergänzen die hier aufgeführten Maßnahmen z. B. Projekte der Themenstellung „Innovative Maßnahmen“, die z. T. im Rahmen der Initiative „BIS 2006“ realisiert werden. Ferner wird in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern oder Partner aus der Privatwirtschaft versucht, Vorhaben im Rahmen der F&E Aktionen der EU zu initiieren.

Aufgrund der kurzen Halbwertszeiten bei der Einführung und Anwendung von MIK (Medien-Information-Kommunikation) Technolo​gien ist es notwendig, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen in der Region ge​eignete Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Beschäftigungsmaßnahmen tragen dazu bei, die regionalen Potenziale verstärkt zu nutzen. 

Die Maßnahme richtet sich insbesondere auf den/die:

-
Aufbau eines grenzüberschreitenden Systems von Innovations- u. Technologietransferförderung

-
Implementierung und Nutzung neuer MIK -Technologien

-
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen KMU und Wissenschaftseinrichtungen

Beispielhafte Aktivitäten:

-
Förderung und Aufbau von Wirtschaftsnetzvereinen (WNV)

-
Kooperation von deutsch-polnischen Technologietransferzentren

-
Unterstützung der KMU bei der Einführung und Anwendung von MIK-Technologien, u.a. durch Qualifizierung und Coaching, Einsatz von Innovations- und IuK-AssistenInnen

-
Bildung regionaler, grenzüberschreitender elektronischer Handels- u. Dienstleistungsketten

-
Förderung von Partnerschaften zwischen Wissenschaftseinrichtungen und KMU

Priorität 2: Infrastrukturentwicklung

Seit der Öffnung der Grenzen haben die grenzübergreifenden verkehrlichen Verflechtungen deutlich an Umfang und Intensität zugenommen. Dies betrifft die gesamte Verkehrsinfrastruktur, insbesondere den Straßenverkehr. Vor allem in diesem Bereich sollen zukünftig die noch bestehenden Barrieren im Verkehrswegenetz beseitigt werden. Gerade die Grenzübergänge erweisen sich zum Teil noch als Problembereiche, so dass hier weiterhin Handlungsbedarf besteht. 

Die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Landesteilen bedeutet auch die Bereitstellung angemessener Versorgungsangebote sowie die Bereitstellung sämtlicher technischer Infrastruktureinrichtungen. Im peripheren ländlich geprägten Grenzraum gibt es diesbezüglich teilweise Entwicklungsrückstände bzw. Engpässe, die es schnellstmöglich zu beseitigen gilt. Beispielhaft können die Bereiche der Telekommunikation im Hinblick auf grenzüberschreitende Informations- und Kommunikationsnetzwerke sowie die Wasser- und Energieversorgung benannt werden. Für eine homogene lokale Entwicklung ist neben den Verbesserungen im Bereich der technischen Infrastruktur auch der Auf- und Ausbau der grenzüberschreitenden sozialen und kulturellen Infrastruktur als bedeutender Standortfaktor für das Grenzgebiet und die Herstellung eines für die Bürger attraktiven Grenzraumes unabdingbar.

Im Rahmen dieser Priorität werden im Bereich Transportinfrastruktur nur Projekte gefördert, in denen diese Infrastruktur vollends durch staatliche, regionale und lokale Behörden verwaltet wird und sie in nichtdiskriminierender Weise allen potentiellen Benutzern offen steht. Die Finanzierung und Errichtung bzw. Erweiterung dieser Infrastruktur erfolgt gemäß den Gemeinschaftsregelungen über öffentliches Auftragswesen.

Maßnahme 2.1:
Verbesserung der grenzüberschreitenden Logistik und Verkehrsinfrastruktur (Schiene, Strasse, Wasser, Luft)

Um die Erreichbarkeit des Grenzraumes zu verbessern, kommt der Verbesserung und dem Ausbau der regionalen, grenzüberschreitenden und überregionalen Verkehrsverbindungen insgesamt besondere Bedeutung zu. Dieses Ziel soll für sämtliche Verkehrsträger gelten: Neben der Straße auch für Schiene und Wasserstraße. Insbesondere muss auch die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsträger intensiviert und ihre grenzüberschreitende Verknüpfung forciert werden. Die Verringerung der bestehenden Barrieren im Verkehrswegenetz sowie die Stärkung des Logistikbereiches trägt entscheidend zu einer Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Grenzraum bei. Geeignete Qualifizierungsmaßnahmen unterstützen die regionalen Akteure und Unternehmen bei der Verbesserung der grenzüberschreitenden Logistik und Verkehrsinfrastruktur. 

Im Hinblick auf die überregionale Erreichbarkeit des Grenzraums spielt die Vernetzung von Straßen-, Schienen- und Flugverkehr eine zentrale Rolle, da auf diese Weise Verbindungen zu den wirtschaftlichen und politischen Zentren außerhalb der Region geschaffen werden. Die Anbindung an internationale und regionale Flughäfen stellt einen wesentlichen Standortfaktor dar. Bei allen Verkehrsvorhaben sind künftig verstärkt ökologische Belange zu berücksichtigen, um einer nachhaltigen Raumentwicklung Rechnung zu tragen.

Die Maßnahme richtet sich insbesondere auf die/den:

-
Stärkung und Verbesserung der regionalen und überregionalen Verkehrsverbindungen sowie der Verkehrssicherheit

-
Förderung alternativer Transporttechnologien, Umschlagstellen für den Güterverkehr

-
Reduzierung des motorisierten Individualverkehr zur Entlastung von Tourismusschwerpunkten

-
Schaffung grenzüberschreitender Anbindungen für Straße, Schiene und Wasserstraße

-
Einsatz von Regionalflughäfen insbesondere zur Intensivierung von Wirtschaftstätigkeiten

Beispielhafte Aktivitäten:

-
Ortsumgehungen nach bestimmten Kriterien (Verkehrsvolumen, Stadtgröße) 

-
Aufbau und Modernisierung der grenzüberschreitenden und der Nord-Süd-Verbindungen (Straße) mit Anpassung an das Autobahnnetz (TEN)

-
Brückenbauten und Fährverbindungen, Schiffsanlegestellen

verstärkter Einsatz von Regionalflughäfen für den grenznahen Wirtschaftsverkehr

-
Entwicklung eines grenzüberschreitenden ÖPNV

-
Erhöhung der Zahl der Grenzübergangsstellen und deren verbesserte Gestaltung

Maßnahme 2.2:
Verbesserung der technischen und kommunalen Infrastruktur

Bei der Erweiterung und Modernisierung der vorhandenen technischen und kommunalen Infrastruktur ist es notwendig, aktuelles Wissen und Informationen anzuwenden. Entsprechen​de Qualifizierungsmaßnahmen unterstützen die verantwortlichen Akteure bei der Verbesserung der technischen und kommunalen Infrastruktur. Arbeitsmarktliche Beschäftigungsmaßnahmen können punktuell zu einer Unterstützung beitragen.

In der Ziel-1-Förderung bedarf es den Abwasserentsorgungsbereich betreffend bestimmter Höchstsätze bei den Fördervoraussetzungen (Einwohnerzahlen bei der Bezuschussung von Abwasseranlagen). INTERREG III A bietet die Möglichkeit im grenznahen Raum auch kleineren Gemeinden (bis zu 2000 Einwohnern) eine Förderung zu Teil werden zu lassen und die Infrastruktur der im grenznahen Raum umweltfreundlich zu gestalten. Im Bereich der Abfallvermeidung und –verwertung handelt es sich um beispielgebende deutsch-polnische Demonstrationsvorhaben zu innovativen Lösungen bzw. entsprechenden Erfahrungsaustausch.

Beispielhaft für den grenzüberschreitenden Aspekt sind die „Zwillingstädte“ (Guben-Gubin; Frankfurt/O. - Slubice) mit gemeinsamen deutsch-polnischen Projektansätzen (Stadtentwicklungsvorhaben; Stadtökologie). Grenzstädte haben eine gemeinsame Brückenfunktion. Sie bieten die Chance, den gemeinsamen Stadtraum zusammen zu entwickeln und die Städte für die jeweils andere Seite weiter zu öffnen. Durch den Ausbau touristischer Infrastruktur in den Doppelstädten der Grenzregion werden Anreize für das städtetouristische Publikum geschaffen.

Die gemeinsame grenzüberschreitende Stadtentwicklung von Frankfurt/Oder und Slubice im Rahmen des „Europagartens“ stellt ein Modellprojekt in diesem Bereich dar. Er ist Bestandteil der „Strategie Frankfurt/Oder – Slubice 2003“, einer erfolgreichen Initiative der beiden Städte . Mit dem Europagarten sind die Oderufer als gemeinsames grünes Zentrum der „Stadtlandschaft Frankfurt/Oder – Slubice“ aufgewertet und in ein Netz öffentlicher Wege und Plätze beiderseits der Oder integriert worden.

Um kulturelle und sportliche Veranstaltungen mit grenzüberschreitenden Charakter auf hohem Niveau durchführen zu können, ist eine geeignete Infrastruktur unabdingbar. So besteht insbesondere auf dem Gebiet der kulturellen und sportlichen Infrastruktur nach wie vor ein großer Nachholbedarf. Durch den Ausbau von Sportstätten, die insbesondere dem Breiten- und Vereinssport zugute kommen, soll der Bevölkerung beiderseits der Grenze ein attraktives Angebot zur sportlichen Betätigung zur Verfügung gestellt werden. Gemeinsame kulturelle und sportliche Veranstaltungen von deutschen und polnischen Bürgern stärken die grenzüberschreitende Verbundenheit und die Attraktivität der Region als Lebensraum. Eine grenzüberschreitende Nutzung von Einrichtungen verbessert die Auslastung und Wirtschaftlichkeit bestehender Einrichtungen. Eine Förderung in diesem Bereich setzt die Einbettung der Vorhaben in die lokale Entwicklungsstrategie sowie die Schaffung bzw. den Erhalt von Arbeitsplätzen voraus.

Der Ausbau des Stadions der Freundschaft in Cottbus ist ein Modellprojekt in diesem Bereich. Die Erweiterung des Stadions schließt eine bestehende Lücke in der Versorgung der deutsch-polnischen Grenzregion mit Großsportanlagen. Des Weiteren wird mit dem Ausbau den Quantitäts- und Qualitätsanforderungen der Zuschauer von Sport- und Kulturveranstaltungen mit überregionalem Charakter Rechnung getragen. Die Nutzung der Anlage steht dem Schul- und Breitensport der Region zu Verfügung und kann dann auch stärker in die Kooperation mit der Partnerstadt Zielona Gora eingehen und für Veranstaltungen der Euroregion genutzt werden. 

Die Maßnahme richtet sich insbesondere auf die:

-
Erweiterung und Modernisierung der vorhandenen technischen und kommunalen Infrastruktur, insbesondere im Bereich Kultur und Sport

-
Verbesserung der kommunalen Versorgungsleistungen und -netze (Gas, Wasser u. Abwasser, Strom, Heizung)

-
Schaffung der Entsorgungssicherheit im Abfallbereich und von Lösungen zur Ressourcenschonung durch Abfallvermeidung und -verwertung

-
Städtepaare als Modellvorhaben für grenzüberschreitende Stadtentwicklung- Entwicklung touristischer Infrastruktur

Beispielhafte Aktivitäten:

-
Förderung von Aus- und Neubau eines grenzüberschreitenden und regionalen Telekommunikationsnetzwerkes

-
Förderung des Aus- u. Neubaus kommunaler Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Abwasser, Strom und Heizung)

-
Investitionen im Bereich dezentraler Abwasserentsorgung in gemeindlichen Gebieten kleiner 2000 EW sowie beispielgebende grenzüberschreitende Abwasserentsorgungsmaßnahmen

-
Erfahrungsaustausch über Sanierung und Rekultivierung bestehender Altdeponien

Schaffung effizienter Behandlungskapazitäten als Voraussetzung für eine umweltverträgliche Ablagerung und schadlose Verwertung von Abfällen

-
Aus- und Neubau von grenzüberschreitenden Einrichtungen zur Nutzung lokaler Energieressourcen (Erdgas, Wind, Wasser)

-
Investitionen in mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen (deutscher Teil)

-
Stadtentwicklungsvorhaben in den Doppelstädten des Grenzraumes

-
Verbesserung der Infrastrukturen des Ortsbildes (einschließlich Straßen- und Ortsdurchfahrten etc. im Rahmen der Förderung des ÖPNV/SPNV), des Wohnumfeldes und der Stadtökologie)

-
Einleitung neuer wirtschaftlicher Aktivitäten

-
Verbesserung der Versorgung mit sozialer, kultureller, bildungs-, freizeit- und sportbezogener Infrastruktur

Priorität 3: Umwelt

Im Hinblick auf die Umweltsituation geht es um die Verringerung der Umweltbelastungen und Umweltrisiken zur Unterstützung einer nachhaltigen und umweltverträglichen Entwicklung im Grenzraum. Mit dem grenzüberschreitenden Schutz naturnaher Lebensräume wird durch die Verringerung von Umweltbelastungen eine nachhaltige Entwicklung im Grenzraum unterstützt.

Der Zustand von Natur und Landschaft ist nicht nur für die Erhaltung der biologischen Vielfalt maßgebend, ihm kommt auch für die Lebensqualität der Bewohner der Region, sowie als ”weicher” Standortfaktor für wirtschaftliche Unternehmen und als Entwicklungsbedingung für den Tourismus entscheidende Bedeutung zu.

Maßnahme 3.1:
Schutz der Umwelt (Luft, Wasser, Boden)

In diesem Maßnahmebereich sollen innovative Vorhaben unterstützt werden, die ein umweltschonendes, nachhaltiges Wirtschaften im Grenzraum bewirken und neue umweltverträgliche Wirtschaftspotentiale erschließen. Neben grenzüberschreitenden Modellprojekten soll durch einen intensiven Erfahrungsaustausch eine konzeptionell langfristige Orientierung (Methoden, Analysen, Studien) beider Staaten darin bestehen, die Umweltwirtschaft als eigenständigen erstarkenden Wirtschaftszweig  zu entwickeln und zu etablieren. Diese gemeinsame Nutzung der regionalen Potentiale verdeutlicht die Abgrenzung zur Ziel-1-Förderung.
Insbesondere im Bereich Umweltschutz sind zeitgemäße Qualifizierungsmaßnahmen notwendig, damit u.a. innovative Verfahren, umweltgerechte Sanierung bzw. eine nachhaltige Vermarktung der regionalen Naturraumpotentiale fachgerecht umgesetzt werden können.

Die Maßnahme richtet sich insbesondere auf die:

-
Entlastung der Umwelt

-
Verbesserung der Abwasserentsorgung und der Entsorgungssicherheit im Bereich Abfallwirtschaft 

-
nachhaltige Verkehrsentwicklung

-
rationelle Energieanwendung zum Ressourcenschutz

-
Beschleunigung der Sanierung der bergbaulich beeinflussten Wasserverhältnisse

-
Altlastensanierung

-
Qualifizierung zu Umweltschutznormen etc. 

-
urbane Nachnutzung von Industriebrachen und anderen innerstädtisch zu sanierenden Flächen

Beispielhafte Aktivitäten:

-
innovative grenzüberschreitende Maßnahmen zum Umweltschutz

-
Förderung innovativer Recyclingmaßnahmen

-
Integration umweltentlastender Maßnahmen in Verkehrs-, Stadt-, Raum- und Energieplanungen

-
grenzüberschreitende Charakterisierung von Emissions- und Immissionsfeldern/Szenarien als Grundlage zur Bewertung für Maßnahmen u. zur Umsetzung für EU-Umweltnormen

-
deutsch-polnischer Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet der Rehabilitation des bergbaulich beeinflussten Wasserhaushaltes und zur Braunkohletagebausanierung

-
Sanierung vorhandener Altlastenstandorte im Rahmen grenzüberschreitender Vorhaben


integrierte Planungen zur Entwicklung der Naturschutzgebiete

-
Vorhaben zur Förderung des Umweltbewusstseins im deutsch-polnischen Grenzraum

-
Investitionen zum Bau von Kläranlagen, Wasserver- und Abwasserentsorgungssystemen

Investitionen in mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen (besonders dezentrale Anlagenkonzeptionen) 

-
grenzüberschreitende Projekte zur Braunkohlentagebausanierung

Maßnahme 3.2:
Grenzüberschreitender Brand- und Katastrophenschutz

Die Notwendigkeit einer Förderung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des grenzüberschreitenden Brand- und Katastrophenschutzes ergibt sich insbesondere aus dem deutsch-polnischen Hilfeleistungsabkommen vom 10. April 1997. Dieses Abkommen stellt die Grundlage für die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen dar und soll zudem eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Brand- und Katastrophenschutzes zwischen dem Land Brandenburg und der Republik Polen gewährleisten. Von besonderer Bedeutung ist das Hilfeleistungsabkommen für den grenznahen Raum, da bereits seit Jahren zwischen den Gemeinden im Rahmen gutnachbarschaftlicher Zusammenarbeit gegenseitige Hilfe, insbesondere durch die Feuerwehren, praktiziert wird. Die Aufgaben des Brandschutzes werden durch die Ämter, amtsfreien Gemeinden und kreisfreien Städte im Land Brandenburg und die Landkreise und Gemeinden in der Wojewodschaft Lubuskie wahrgenommen. Für den Katastrophenschutz sind die Landkreise und kreisfreien Städte im Land Brandenburg und die Landkreise und Gemeinden in der Wojewodschaft Lubuskie zuständig.

Maßnahmeziel ist die Harmonisierung grenzüberschreitender Maßnahmen im Katastrophenfall sowie die Harmonisierung von Daten in den Umweltinformationssystemen. Dies bedarf gemeinsamer deutsch-polnischer Kooperation bei der Beobachtung von Daten, der Information der Öffentlichkeit , der Vorbereitung und Reaktion auf den Katastrophenfall in grenznahen Waldgebieten und an den gemeinsamen Grenzflüssen Oder und Neiße. Es handelt sich hier um Maßnahmen mit ausgeprägtem grenzüberschreitenden Charakter, die im Rahmen der Ziel-1-Förderung keine direkte Berücksichtigung finden.

Die Maßnahme richtet sich insbesondere auf die:

-
Kooperation im Bereich Störfallabwehr und der Störfallbekämpfung unter Berücksichtigung des EU-Rechts hinsichtlich grenzüberschreitender Auswirkungen von Industrieunfällen

-
Kooperation auf dem Gebiet der Hochwasserabwehr und des Gewässerschutzes im Bereich der Grenzgewässer

-
Verbesserung des Brand- und Katastrophenschutzes zur Minderung von Umweltauswirkungen sowie volkswirtschaftlicher Schäden in den Grenzregionen

-
Grenzüberschreitende Hilfeleistung auf dem Gebiet des Brand- und Katastrophenschutzes

-
Verbesserung der Umweltinformation, entsprechend der EU-Umweltinformationsrichtlinie

Beispielhafte Aktivitäten:

-
Gemeinsame Fachveranstaltungen, Seminare, Übungen und sportliche Vergleiche zwischen den grenzanliegenden Gemeinden, Landkreisen, der Wojewodschaft und dem Land Brandenburg

-
Schaffung und Optimierung eines grenzüberschreitenden Alarmierungs- und Informationssystems

-
Erfahrungsaustausch zwischen Bildungseinrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes

-
Schaffung theoretisch und praktischer Ausbildungsvoraussetzungen, die speziell bei grenzüberschreitenden Einsätzen von Relevanz sind

-
Bau von Gerätehäusern und Beschaffung von Ausrüstungen, die für die grenzüberschreitende Hilfeleistung erforderlich sind

-
Erfassung und Austausch kartographischer Grundlagendaten, die für den grenzüberschreitenden Brand- und Katastrophenschutz relevant sind

-
Förderung der grenzüberschreitenden DV-Infrastruktur zur Errichtung von Umweltinformationssystemen auf dem Gebiet des Brand-, Katastrophen- und Umweltschutzes

-
Verbesserung der Maßnahmen zur Hochwasserbekämpfung sowie zur Bekämpfung von Wasserschadstoffhavarien, Industrieunfällen und Gefahrgutunfällen im Grenzbereich

-
Hochwasservorsorge: Umwandlung geeigneter Niederungsgebiete an Oder und Neiße in gesteuerte oder ungesteuerte Überflutungsgebiete in Fortführung bzw. Umsetzung des INTERREG II B - Projektes „Oderregio“, des Programms Oder 2006, Erfahrungsaustausch

Maßnahme 3.3:
Erhaltung der Naturraumpotentiale

Im Fördergebiet liegende sensible Naturräume sollen geschützt werden sowie zu einem verbindenden Netz entwickelt werden, das unter dem Aspekt des naturverträglichen Tourismus und der  nachhaltigen Landnutzung für eine nachhaltige regionale Entwicklung über den Grenzraum hinaus entwickelt werden soll. Eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit soll die Ausstrahlung dieser Aspekte unterstützen. 

Die vorhandenen Umwelt- und Informationszentren sollen grenzüberschreitende Konzepte entwickeln und zur Erreichung der genannten Zielrichtung ihre Aktivitäten vernetzen. Es handelt sich hier um Maßnahmen mit ausgeprägten grenzüberschreitenden Charakter, die im Rahmen der Ziel 1- Förderung keine direkte Berücksichtigung finden.

Zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit, Harmonisierung von Pflege- und Entwicklungsplänen und zur Entwicklung von Naturschutzgebieten sind Trainingsmaßnahmen unverzichtbar.

Die Maßnahme richtet sich insbesondere auf den/die:

-
Schutz der natürlichen Umwelt, insbesondere der Naturschutzgebiete im Bereich der Oder-Neiße-Mündung im Sinne des Programms Natura 2000 der EU

-
Entwicklung und Förderung der Naturraumpotentiale

-
Verknüpfung von Landschaftsschutz und Tourismus, Entwicklung einer nachhaltigen Landnutzung (Land- u. Forstwirtschaft, Siedlungsentwicklung sowie Erhalt der Naturräume)

-
Aufbau von Natur- u. Umweltzentren sowie von Besucherinformationszentren

Beispielhafte Aktivitäten:

-
Planungen zur Entwicklung der Naturschutzgebiete

-
Verbesserung der Anbindung des ÖPNV in den Großschutzgebieten

-
Öffentlichkeitsarbeit zur Publizierung der Ergebnisse bzw. geplanter Projekte

-
Harmonisierung von Pflege- u. Entwicklungsplänen und Umsetzung

-
Förderung von Produktverfahren und nachhaltigen Bewirtschaftungsformen sowie Qualifizierung

-
Schaffung eines Netzwerkes der vorhandenen Umweltbildungs- u. Informationszentren und deren Erweiterung zu touristischen Anziehungspunkten

-
Förderung touristischer Projekte in Verbindung zum Landschafts- und Umweltschutz  

Priorität 4: Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes

Große Teile der Region sind durch ländliche Strukturen und eine relativ geringe Bevölkerungsdichte gekennzeichnet. Der demographische Wandel, insbesondere der Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und die damit einhergehende „Überalterung“ der verbliebenden Bevölkerung auf deutscher Seite, verstärkt die bestehenden strukturellen Nachteile. Dem muss durch Verringerung von Strukturdefiziten und der Sicherung bzw. der Erschließung von Arbeitsplätzen entgegengewirkt werden. Neben der Aufrechterhaltung einer dauerhaften Land- und Forstbewirtschaftung müssen alternative Einkommensmöglichkeiten z.B. Tourismus, Verarbeitung und Vermarktung regionaler Produkte erschlossen werden.

Die Maßnahmen der ganzheitlichen Entwicklung des ländlichen Raumes dienen der Erhöhung der Attraktivität des Grenzraumes beiderseits der Grenze und tragen damit zur Verbesserung der Lebensbedingungen sowie der Schaffung von Arbeitsplätzen bei.

Diese Priorität zielt ausschließlich auf den gemeinsamen Austausch und deutsch-polnische Kooperation ab. Es handelt sich hierbei um Maßnahmen, die in der Ziel 1-Förderung keine Berücksichtigung finden, da die Förderschwerpunkte in den Ziel-1-Programmen keine grenzüberschreitende Ausrichtung aufweisen. Ähnliches gilt im Hinblick auf die Vermeidung von Überschneidungen mit LEADER+, da INTERREG III A insbesondere grenzüberschreitende Vorhaben unterstützt. Zwischen den Akteuren unter INTERREG III A und LEADER+ finden Abstimmungen statt.

Maßnahme 4.1:
Nachhaltige Dorferneuerung und Beschäftigungsalternativen für die ländliche Bevölkerung

In der vergangenen Förderperiode wurden bereits Vorhaben im Bereich der nachhaltigen Dorfentwicklung auf deutscher Seite begonnen. Dies soll in der Förderperiode 2000 bis 2006 auf den gesamten Grenzraum ausgedehnt werden.

Im Rahmen der Verbesserung von Wohnumfeldgestaltung und Infrastruktur ist beabsichtigt, beteiligte Grenzdörfer auf deutscher und polnischer Seite nicht nur partiell durch materielle Unterstützung, sondern den gesamten verbindenden Prozess kontinuierlich und mit aktiver Hilfe zu begleiten. Beginnend bereits mit Planung und Bürgerbeteiligung soll ein aktiver Austausch von Erfahrungen und Hilfestellung der Projektpartner erfolgen. Zielstellung ist, mindestens zwei Grenzdörfer je beidseitig der deutsch-polnischen Grenze in die Förderung einzubeziehen. Es gilt, grenzübergreifende Standortnachteile in einem verbindenden partnerschaftlichen Prozess abzubauen. Es handelt sich hier um grenzüberschreitende Maßnahmen, die im Rahmen der Ziel-1-Förderung keine direkte Berücksichtigung finden.
Auf die Anforderungen z.B. des Anbaus und der Vermarktung nachwachsender Rohstoffe zugeschnittene Qualifizierungsmaßnahmen tragen zu Schaffung zukunftsorientierter Beschäftigungsalternativen für die ländliche Bevölkerung bei.

Die Maßnahme richtet sich insbesondere auf die:

-
Durchführung/ Abschluss der nachhaltigen Dorfentwicklung in ausgewählten Grenzdörfern

-
Durchführung modellhafter Maßnahmen für Beschäftigungsinitiativen

-
Förderung von Vermarktungsstrategien

Beispielhafte Aktivitäten:

-
Infrastrukturmaßnahmen im ländlichen Raum (Straßen, Fuß- u. Radwege)

-
Förderung von Anbau, Verarbeitung und Vermarktung nachwachsender Rohstoffe

-
Förderung traditioneller Handwerke und Produkte sowie deren Vermarktung

-
Förderung der Anwendung von IuK-Technologien u.a. durch Qualifizierung

Maßnahme 4.2:
Agrotourismus und touristische Infrastruktur

Den Schwerpunkt der Förderung im Bereich Tourismus bildet die Entwicklung eines regionalen sowie grenzüberschreitenden Tourismusnetzes und der Ausbau des infrastrukturellen touristischen Netzes. Dabei wird nicht nur auf den Fremdenverkehr gezielt. Auch für die Bevölkerung in der Grenzregion soll ein attraktives Naherholungsangebot geschaffen bzw. erweitert werden. Dazu trägt insbesondere der Ausbau von Rad-, Wasser-, Wander- und Reitwege bei.

Ein verbessertes touristisches Marketing soll den Bekanntheitsgrad der Region steigern und zukünftig mehr Besucher anziehen. Dabei steht die gemeinsame Markenbildung sowie gemeinsame Marketingstrategien und Werbeauftritte im Vordergrund.

Auch hier ist es Ziel, die Beseitigung von grenzüberschreitenden Standortnachteilen mit der stärkeren Ausschöpfung touristischer Potentiale zu verbinden. An attraktiven Standorten im grenznahen ländlichen Raum soll die Tourismusentwicklung die Wirtschaftskraft erhöhen. Es handelt sich hier um grenzüberschreitende Maßnahmen, die im Rahmen der Ziel-1-Förderung keine direkte Berücksichtigung  finden.

Zur Umsetzung der Maßnahmen soll verstärkt auf bestehende Organisationsstrukturen zurückgegriffen werden. So sollen u.a. die geschaffenen Strukturen auf kommunaler Ebene zur Umsetzung der „Strategie Frankfurt/Oder-Slubice 2003“ zur Behebung touristischer Infrastrukturdefizite genutzt werden (z.B. Lückenschließung bei Radwegenetzen).

Die mitunter fehlenden oder unzureichend vorhandenen Kenntnisse im Bereich Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Vermarktung, müssen durch flankierende Qualifizierungsmaßnahmen ausgeglichen werden.

Die Maßnahme richtet sich insbesondere auf die/den:

-
Entwicklung eines regionalen sowie grenzüberschreitenden Tourismusnetzes

-
Ausbau des infrastrukturellen touristischen Netzes (Rad-, Wasser-, Wander- und Reitwege)

-
ganzjährige Auslastung touristischer Einrichtungen

Beispielhafte Aktivitäten:

-
Erarbeitung einer grenzübergreifenden Tourismuskonzeption

-
Realisierung von Projekten der touristischen Infrastruktur

-
Schaffung eines grenzübergreifenden Tourismusinformationssystems

-
Verbesserung des touristischen Marketings (Messen, Konferenzen etc.)

-
Erhaltung  u. Erschließung von Sehenswürdigkeiten und Attraktionen

-
Ausbau und Modernisierung des Beherbergungswesens (Jugendherbergen)

-
Förderung lokaler u. regionaler touristischer Institutionen (u.a. durch Erfahrungsaustausch, Know-how-Transfer)

Maßnahme: 4.3:
Förderung grenzüberschreitender landwirtschaftlicher Kooperation

Zur Unterstützung des Integrationsprozesses ist im Rahmen des Programms  die Intensivierung von Kommunikation und Kooperation zwischen den Akteuren im ländlichen Raum (z.B. Gemeinden, Landwirtschaft- und Forstverwaltungen, Vereine) von besonderer Bedeutung. Ein grenzüberschreitender Erfahrungsaustausch kann dabei ähnliche Probleme beiderseits der Grenze lösen helfen.

Die Maßnahme richtet sich insbesondere auf die:
-
Schaffung von Agronetzwerken zum Anbau, zur Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte

-
Kooperation mit wissenschaftlichen Institutionen zur Einführung neuer Methoden hinsichtlich Anbau, Verarbeitung und Vermarktung

Beispielhafte Aktivitäten:

-
Kooperation auf den Gebieten: Anbau, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte

-
Partnerschaften, Austausch von Experten

-
Förderung von Erzeugerzusammenschlüssen

-
Kontaktaufnahme, Unterstützung von Kooperationen und Zusammenschlüssen

Priorität 5: Qualifizierung und Beschäftigung

In Priorität 5 fördert die Maßnahme 5.1 Vorhaben zur Aus- und Weiterbildung sowie zu Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten durch öffentlich geförderte Arbeitsplätze. In der Maßnahme 5.2 werden Vorhaben zur Entwicklung der Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen vom Kindergarten über Schulen bis zu den Hochschulen sowie Wissenschaftseinrichtungen der Region gefördert.

Vor dem Hintergrund der hohen strukturellen Arbeitslosigkeit kommt der Erhöhung des Qualifizierungsstandes insbesondere der vorhandenen Arbeitskräfte als einem wichtigen Standortfaktor für die Wirtschaft entscheidende Bedeutung zu. Dabei sollte gezielte Ausrichtung auf bestimmte Beschäftigungsbereiche mit grundsätzlich positiver Entwicklung wie beispielsweise Tourismus, Dienstleistungssektor und innovativen Technologien erfolgen.

Die Förderung und Stärkung der Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen, insbesondere hinsichtlich ihrer grenzübergreifenden Ausrichtung, wird für die regionale Entwicklung von hoher Bedeutung eingeschätzt. Erwartet wird, damit einen nachhaltigen Beitrag für die wirtschaftliche Wettbewerbs- und Kooperationsfähigkeit in der gesamten Region zu leisten.

Maßnahme 5.1:
Aus- und Weiterbildung zur Anpassung an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes und zur Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten durch öffentlich geförderte Arbeitsplätze

Ausgehend von der aktuellen Lagebeschreibung, der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung und der hohen Arbeitslosigkeit in der Region, kommt der Priorität „Qualifizierung und Beschäftigung“ eine wichtige flankierende Bedeutung zu. Die Anpassung an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes sowie die Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten muss daher durch die Stärkung regionaler und lokaler Entwicklungsprojekte unterstützt werden. Dabei muss der strukturwirksame Einsatz und integrierte Nutzen der Mittel an den regional ermittelten Bedarfe orientiert sein. Ausgehend vom beschriebenen Defizit an Arbeitsplätzen muss erwartet werden, dass die Gefahr einer weiteren Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit besteht. Dieser Gefahr muss durch geeignete Maßnahmen und Projekte begegnet werden wobei zugleich durch präventive Maßnahmen der Situation durch positive Entwicklungseffekte entgegengewirkt werden muss. Die Bedeutung regionaler und transnationaler Initiativen für eine wirts​chaftsnahe und damit effektive und strukturwirksame Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Entwicklung bzw. Herausbildung der vorhandenen Potenziale wird weiter zunehmen.
Die Maßnahme richtet sich insbesondere auf die:
-
Anpassung der Bildungs- u. Ausbildungsinhalte an die Erfordernisse veränderter Wirtschaftsstrukturen 

-
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen durch Qualifizierung des Managements und der ArbeitnehmerInnen
Beispielhafte Aktivitäten:

-
Weiterbildung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in kommunalen Institutionen 

-
spezielle Erstausbildungsvorhaben (doppelter Facharbeiterabschluss, Praktikumseinsätze)

-
Weiterbildung von Arbeitslosen, Umschulung von Arbeitskräften zur Erlangung neuer Qualifikationen

-
Weiterbildungsmaßnahmen für kooperierende Unternehmen

-
Weiterbildung von Ausbildern und Lehrkräften der beruflichen Ausbildung

-
Schaffung eines effektiven Berufsberatungssystems

-
Förderung der Zusammenarbeit im Bereich Berufsausbildung, Anerkennung der Befähigungsnachweise

-
Fremdsprachenausbildung

-
Berufsbezogener Jugendaustausch

-
Förderung der Berufschancen für Behinderte

-
Förderung der Bildungs- u. Ausbildungschancen für Kinder u. Jugendliche im ländlichen Raum

Die Förderung erfolgt unter Berücksichtigung der Ausbildungsfreistellungsverordnung.
Maßnahme 5.2:
Förderung von Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen

Mit dieser Maßnahme wird insbesondere die Entwicklung bereits bestehender Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen sowie die Instandsetzung von Jugend- bzw. Sportbegegnungsstätten im deutsch-polnischen Grenzraum angestrebt. Damit werden die bereits bestehenden Bildungs- und akademischen Ausbildungsmöglichkeiten weiter verbessert und damit auch flankierend die Wirtschaftsentwicklung der Region unterstützt. Durch die Förderung von Einrichtungen mit grenzüberschreitenden Kontakten und grenzübergreifender Ausrichtung soll die wirtschaftliche Wettbewerbs- und Kooperationsfähigkeit der Region gestärkt werden. 

Die Maßnahme richtet sich insbesondere auf den/die:
-
Ausbau bestehender Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen

-
Förderung von Einrichtungen mit grenzübergreifender Ausrichtung

-
engere Zusammenarbeit der Brandenburger Hochschulen mit Lebuser Hochschulen
Beispielhafte Aktivitäten:

-
Förderung von zweisprachigen Kindertagesstätten (Kita)

-
Förderung von Bildungs- u. Wissenschaftseinrichtungen mit grenzübergreifender Ausrichtung

-
Förderung eines vielfältigen Bildungs- und Ausbildungsangebotes

Priorität 6: Kooperation

Der Integrationsprozess der Bevölkerung im deutsch-polnischen Grenzraum soll durch die Verstärkung von Kontakten der unterschiedlichsten Institutionen, Vereine und Personen unterstützt werden. Hierzu zählen u.a. Erfahrungsaustausche, Veranstaltungen im Bereich Kultur, Jugend und Sport sowie der Schüler- und Studentenaustausch. Insbesondere nach der Bildung von Landkreisen im Zuge der Gebiets- und Verwaltungsreform in Polen erfährt die Zusammenarbeit der brandenburgischen und lubusker Partner auf dieser Ebene nunmehr eine Intensivierung. Durch eine Verbesserung der Sprachkompetenz kann die euroregionale Zusammenarbeit noch verstärkt werden.

Maßnahme 6.1:
Euroregionale Zusammenarbeit

Die Koordinierung und das Management der nachhaltigen Entwicklung in der Region erfordert eine qualitative Verbesserung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit der regionalen Partner. Dies ergibt sich sowohl aus der Komplexität der Aufgabenbereiche, die gleichzeitig zu betreuen sind, als auch aus der Größe des Gebietes. Der Bedarf an Abstimmungen mit Partnern aus den Teilregionen nimmt zu (Projektgruppen, kommunale Arbeitsgemeinschaften, Zweckverbände, Vereine usw.).

Ziel ist es, die Attraktivität der Grenzregion beiderseits von Oder und Neiße zu erhöhen, um Abwanderungserscheinungen vor allem von jungen Menschen entgegenzuwirken. Eine spürbare Aufwertung des grenzübergreifenden soziokulturellen Angebotes in der Region bedeutet auch eine Verbesserung der Lebensqualität für die Bevölkerung und der Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Ansiedlung. Die geplanten Maßnahmen fördern die Ausprägung einer regionalen Identität und tragen zum besseren Verständnis der Einwohner  der Grenzregion untereinander bei.

Um soziokulturelle Veranstaltungen auf hohem Niveau durchführen zu können, ist eine geeignete Infrastruktur erforderlich. Analog sind die Bereiche soziale Integration und sprachliche Bildung zu sehen. Gerade auf dem Gebiet der soziokulturellen Infrastruktur besteht nach wie vor ein großer Nachholbedarf, der mit dem Fonds für kleine Projekte,  insbesondere für kulturelle Vorhaben, abgedeckt werden soll, wie beispielsweise der grenzübergreifende Austausch von Chören und kleinen musealen Einrichtungen sowie Jugendbegegnungen, kommunale Partnerschaften und Workshops, die in ihrer Gesamtheit nachhaltige Auswirkungen auf die Strukturentwicklung in der Grenzregion zeigen. Diese sollen von verhältnismäßig geringen, über die Euroregionen auszuzahlenden Einzelzuschüssen unterstützt werden. Dabei können sportliche Aktivitäten als ein Bestandteil von Jugendveranstaltungen integriert werden. Die Kontaktpflege von Sportvereinen und Jugendverbänden verstärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Euroregion.

Die Maßnahme richtet sich insbesondere auf die:

-
Unterstützung der Arbeit und der Strukturen in den Euroregionen

-
Förderung der Zusammenarbeit der Euroregionen beiderseits der deutsch-polnischen Grenze

Beispielhafte Aktivitäten:

-
Maßnahmen zur Verstärkung der intraregionalen und interkommunalen Kooperation und soziokulturellen Zusammenarbeit, grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Lösung von sozialen Problemen, Aufbau eines Systems der Sicherheitspartnerschaft

-
Maßnahmen zum Ausbau und zur Erhaltung von Kultur- und Bildungsstätten mit grenzübergreifender Bedeutung für ein verbessertes soziokulturelles Angebot in der Region Entwicklung der engeren grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Euroregionen

-
Euroregionale Kooperation u.a. auf den Gebieten Arbeitsschutz, Kultur Sport, Jugend, Senioren

-
Durchführung von deutsch-polnischen Projekten im Rahmen des Small Projects Fund (Fonds für kleine Projekte)
Maßnahme 6.2:
Zusammenarbeit auf regionaler und lokaler Ebene

Die Koordinierung und das Management der nachhaltigen Entwicklung in der Grenzregion erfordert eine verbesserte grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen regionalen und lokalen Partnern. Dies resultiert aus der Komplexität der Aufgabenbereiche und der Größe der Region. Hierbei kommt dem Informationsaustausch eine wesentliche Bedeutung zu. Ziel ist es, bessere Rahmenbedingungen für den wachsenden Abstimmungsbedarf in der Region zu schaffen. Generell steht in diesem Bereich der Aufbau von gemeinsamen Institutionen und der Abbau von Barrieren, die eine Verständigung erschweren sowie die Entwicklung von Partnerschaftsbeziehungen zwischen Kommunen im Vordergrund. Eine intensive Kontaktpflege auf regionaler und lokaler Ebene von öffentlicher Verwaltung sowie Nichtregierungsorganisationen ist von erheblicher Bedeutung für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Kommunalverwaltungen im Bereich Sicherheit und Ordnung kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Mit beidseitig verbesserten Sprachkenntnissen können Kontakte bzw. Kooperationen zwischen den Behörden gefördert und die Erarbeitung gemeinsamer Konzepte insbesondere zur Bewältigung grenzspezifischer Probleme intensiviert und effektiver gestaltet werden.
Mit einer verbesserten  Zusammenarbeit auf regionaler und lokaler Ebene können Trainings- und Qualifizierungsmaßnahmen dazu beitragen, rechtliche, verwaltungs- oder finanztechnische Probleme zu klären und damit grenzüberschreitende Kontakte befördern.
Die Maßnahme richtet sich insbesondere auf die/den:
-
Verstärkung der Integration auf lokaler u. regionaler Ebene 

-
Entwicklung von Partnerschaftsbeziehungen zwischen Kommunen

-
Zusammenarbeit der Kommunalverwaltungen im Grenzbereich (z.B. Ordnungsbehörden, Ausländerbehörden, Katastrophenschutzbehörden usw.)

-
Aufbau von gemeinsamen Institutionen und Abbau von Barrieren, die eine Verständigung erschweren

Beispielhafte Aktivitäten:
-
Erfahrungsaustausche, Veranstaltungen, Workshops, Seminare, Expertentausch u.a. zu kommunalrechtlichen, verwaltungstechnischen, finanztechnischen und sozialpolitischen Problemen sowie zu europäischen Normen, Strukturen und Organisation etc.

-
Förderung der gemeinsamen Projektentwicklung und Projektarbeit insbesondere von Jugendlichen, Projektgruppen, Interessengemeinschaften, Arbeitsgemeinschaften, Vereinen

-
Verstärkung der Kooperation zum Einsatz der EU-Fördermittel  INTERREG III A

-
Förderung grenzüberschreitender Kontakte, Kooperationen und Begegnungen (z.B. zwischen Kommunen, Institutionen und Nichtregierungsorganisationen)

-
Förderung von grenzüberschreitenden Begegnungen von Partnergemeinden


Erfahrungsaustausche zwischen Verwaltungen und Vereinen

-
Etablierung einer grenzübergreifenden Infrastruktur von gemeinsamen Einrichtungen der sozialen Dienste

-
Förderung von Begegnungszentren 

-
Durchführung von Seminaren zum Erlernen der Sprache der jeweils anderen Seite, Verbesserung der Ausstattung für den Sprachunterricht

-
Erarbeitung von Lehrbriefen für die Sprachausbildung mit konkretem Bezug zum jeweiligen Tätigkeitsbereich (Ordnungsbehörden, Ausländerbehörden usw.)

-
Erstellen eines Sprachführers deutsch-polnisch und polnisch-deutsch für Behörden die für die Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit tätig sind (z.B. Polizei, Ordnungsbehörden, usw. 

Maßnahme 6.3:
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Wissenschafts-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, sowie Jugendverbänden und Sportvereinen

Mit dieser Maßnahme soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Wissenschaftseinrichtungen gefördert werden. Ziel ist es u.a. durch gemeinsame Aktivitäten im wissenschaftlichen Bereich ein vielschichtiges Netz an grenzüberschreitenden Kooperationen zu bilden. 

Mit der Förderung des grenzüberschreitenden Austausches im Kulturbereich sollen die vorhandenen Kontakte nachhaltig gestärkt und die Entstehung neuer unterstützt werden. Das Ziel dieser Förderung ist die Herstellung guter Voraussetzungen für eine künftig grenzenlose Region, also eine ausgewogene Entwicklung. Dazu zählt die Kenntnis der jeweilig anderen Kultur, der besonderen Lebensweisen und der kulturhistorischen Gemeinsamkeiten. Dazu zählt auch der Aufbau von grenzüberschreitenden Netzwerken, die den Besuch kultureller Angebote im Nachbarland erleichtern und befördern. Der kulturelle Austausch dient weiterhin der Stärkung der Attraktivität der Region. Die Kultur der jeweils anderen Seite ist eine Besonderheit, die kulturtouristisch zu nutzen ist. 

Durch die verbesserte Zusammenarbeit von Jugendverbänden und Sportvereinen beiderseits der Grenze sollte die Kontaktpflege anlässlich von Jugend- und Sportveranstaltungen intensiviert werden. Einen weiteren Schwerpunkt der Maßnahme stellt die Verknüpfung der schulischen und außerschulischen Aus- und Fortbildung dar.

Beispielhafte Aktivitäten:

-
Abstimmung und Koordinierung der schulischen und außerschulischen gemeinsamen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten

-
Förderung grenzüberschreitender wissenschaftlicher Projekte u. Veranstaltungen

-
Förderung des Know-How-Transfers u.a. von Beschäftigungsstrategien

-
Förderung grenzüberschreitender kultureller Projekte sowie Veranstaltungen für Jugendliche und Sportler/innen

-
grenzüberschreitende Jugend- und Sportförderung

-
Förderung des Schüler- und Studentenaustausches

-
Hebung des Niveaus in der Fremdsprachenvermittlung sowie der Sprachmittlung

-
Erhaltung u. Ausbau von Kulturstätten

Priorität 7: Besondere Unterstützung für die an Beitrittsländer angrenzenden Regionen

Mit der Entscheidung der Europäischen Kommission C(2002)1703 vom 26. Juli 2002 über eine besondere Unterstützung für die an die Beitrittsländer angrenzenden Regionen wurde die Entscheidung der Europäischen Kommission C(2001)2107 vom 19. September 2001 (Genehmigung des Regionalprogramms Brandenburg- Lubuskie) hinsichtlich der Aufnahme einer weiteren Priorität 7 „Besondere Unterstützung für die an die Beitrittsländer angrenzenden Regionen“ geändert. Für das vorliegende Programm wurden damit zusätzliche EU-Mittel (EFRE) in Höhe von 3.077.000 EUR für das Jahr 2002 bereitgestellt.

Mit den hier zur Verfügung stehenden Mitteln sollen bereits bestehende Aktionen für Grenzregionen weiter ausgebaut werden, die einen reibungslosen Übergang in den Grenzregionen gewährleisten sollen und zu einer nachhaltigen Befürwortung der EU-Erweiterung in der breiten Öffentlichkeit beitragen können.

Entsprechend den Vorschlägen der EU-Kommission sind Schwerpunkte die Unterstützung und Qualifizierung von Unternehmen, die grenzüberschreitende Aktivitäten anstreben, der Ausbau von Verkehrsverbindungen, die Förderung von Bildungsmaßnahmen sowie Projekte zur Vorbereitung der Grenzregionen auf die EU-Osterweiterung (u.a. Workshops).

Beispielhafte Aktivitäten:

-
Unterstützung und Qualifizierung von Unternehmen, die grenzüberschreitende Aktivitäten anstreben

-
Anbindung des neuen Grenzübergangs Forst – Zasieki an die Oder-Lausitz-Trasse (B 112)

-
Erweiterung der Umweltbildungs- und Informationszentren zu touristischen Anziehungspunkten und ihre grenzüberschreitende Vernetzung

-
Erlernen der polnischen Sprache an Schulen und im Polizeidienst 

-

Projekte zur Vorbereitung der Grenzregionen auf die EU-Osterweiterung (u.a.  Workshops)

Priorität 8: Technische Hilfe

Die Mittel der Technischen Hilfe sollen dazu beitragen, das Programm erfolgreich umzusetzen und einen effektiven Einsatz der Strukturfondsmittel zu gewährleisten.

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A können die Mittel der Technischen Hilfe für die Konzipierung und Durchführung des Programms verwendet werden. Dies umfasst Maßnahmen zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle. 

Die Anforderungen für die Begleitung und Umsetzung der Förderung sind im Vergleich zur vorherigen Förderperiode gestiegen, was sich direkt auf den Einsatz der Technischen Hilfe auswirkt. So zielt der Einsatz der Technischen Hilfe insbesondere auf den Ausbau und Betrieb von Begleit-, Bewertungs- und Finanzkontrollsystemen, die Verstärkung der Ausstrahlungseffekte der geförderten Maßnahmen durch Informationsverbreitung und Erfahrungsaustausche sowie den Aufbau eines Datenaustauschsystems.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1685/2000 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 1260/1999 hinsichtlich der Zuschussfähigkeit von Ausgaben für von Strukturfonds kofinanzierten Operationen werden diese Mittel für Maßnahmen der Technischen Hilfe gemäß Regel 11.2 und 11.3 eingesetzt.

Maßnahme  8.1:
Technische Hilfe entsprechend der Regel 11.2

-
Vorbereitung der Intervention (Programm der Gemeinschaftsinitiative, Ergänzung zur Programmplanung)

-
Vorbereitung der aus INTERREG III A geförderten Operationen einschließlich der Beratung von Antragstellern

-
Beurteilung und Begleitung/ interne Bewertung der aus INTERREG III A geförderten Operationen und des Programms der Gemeinschaftsinitiative

-
Durchführung von Prüfungen und Vor-Ort-Kontrollen entsprechend den Anforderungen der Kontrollverordnung, Weiterentwicklung der Kontrollsysteme

-
Ausgaben für Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Lenkungs- und Begleitausschüsse

-
Abstimmung der regionalen Partner zu Sachgebieten der regionalen Entwicklung entsprechend der vereinbarten Handlungsfelder

-
Ständige Aktualisierung der Entwicklungsdokumente (Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Projektdokumente)

Maßnahme  8.2:
Technische Hilfe entsprechend der Regel 11.3

-
Anschaffung, Errichtung und Pflege von EDV-Systemen für die Verwaltung, Begleitung und Bewertung der durch INTERREG unterstützten Maßnahmen

-
Vorbereitung und Durchführung der Publizitätsmaßnahmen, die sich an die Partner, die Projektträger, weitere Akteure sowie an die breite Öffentlichkeit richten, einschließlich der Durchführung von Informationsveranstaltungen und Seminaren

-
Externe Evaluierung einschließlich der Fortentwicklung von Bewertungsmethoden und Entwicklung von Indikatoren

-
Durchführung von Analysen und Studien, auch solche allgemeiner Art, die sich auf das Einsatzfeld von INTERREG in den Euroregionen bezieht

5. Finanzplan

Das vorliegende Programm der Gemeinschaftsinitiative umfasst Gesamtkosten von 176.891.271 Euro. Die geplanten Gesamtkosten setzen sich aus 132.253.448 Euro Strukturfondsmittel (EFRE), nationalen öffentlichen Ausgaben in Höhe von 40.016.195 Euro und privaten Mitteln in Höhe von 4.621.628 Euro zusammen.

Die finanzielle Beteiligung des EFRE wird im Verhältnis zu den förderfähigen Gesamtkosten berechnet. Der maximale Beteiligungssatz für den Einsatz der EFRE-Mittel liegt bei 75%. Die Zusammensetzung der nationalen Kofinanzierung ergibt sich in Abhängigkeit von der tatsächlichen Zusammensetzung der Projekte im Verlauf der Förderperiode.

Grundlage der indikativen Finanzplanung bildeten der im Schreiben vom BMWi vom 19. Februar 2001 (GZ.: I C3 – 71 10 45/46) übermittelte Finanzpfad, die Entscheidung der EU-Kommission vom 26. Juli 2002 über eine besondere Unterstützung für die an Beitrittsländer angrenzenden Regionen und zur Änderung der Operationellen Programme für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III sowie der Nationale Entwicklungsplan 2004-2006, der vom Ministerrat am 11. Februar 2003 angenommen wurde.

Die nachfolgende Tabelle stellt die geplanten Interventionen in ihrer finanziellen Verteilung auf die Prioritäten für die Förderperiode 2000-2006 (deutsche Seite) und 2004-2006 (polnische Seite) insgesamt dar. Eine Aufstellung für die einzelnen Jahre befindet sich im Anhang (Anhang 1).

Indikativer Finanzplan für das PGI Brandenburg-Lubuskie nach Prioritäten

CCI 2000 CB 16 0 PC 005 / C (2001) 2107

zuletzt geändert am 26. Juli 2003 / Entscheidung der EU-KOM C (2002) 1703

	Struktur
	Förderfähige Kosten insgesamt
	Öffentliche Ausgaben
	Förderfähige Kosten privater Träger
	Sonstige Finanz-instrumente

	
	
	Öffentliche Gesamtkosten
	Gemeinschaftsbeitrag
	Öffentliche nationale Ausgaben
	
	

	
	
	
	Gesamt
	EFRE
	Gesamt
	National
	Regional
	Lokal
	Sonstige 
	
	

	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	8=9à12
	9
	10
	11
	12
	13
	16

	 
	Gesamt
	176.891.271
	172.269.643
	132.253.448
	132.253.448
	40.016.195
	853.222
	6.678.166
	25.424.445
	7.060.362
	4.621.628
	 

	1
	Wirtschaftskooperation und KMU-Förderung
	24.582.570
	23.172.248
	18.436.926
	18.436.926
	4.735.322
	0
	931.835
	1.704.797
	2.098.690
	1.410.322
	 

	2
	Infrastrukturentwicklung
	61.346.254
	61.346.254
	45.994.691
	45.994.691
	15.351.563
	10.000
	2.492.874
	12.848.689
	0
	0
	 

	3
	Umwelt
	30.861.467
	30.510.292
	23.146.100
	23.146.100
	7.364.192
	0
	0
	6.319.786
	1.044.406
	351.175
	 

	4
	Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes
	12.747.611
	11.373.844
	9.560.708
	9.560.708
	1.813.136
	0
	85.506
	1.617.805
	109.825
	1.373.767
	 

	5
	Qualifizierung und Beschäftigung
	21.246.020
	21.004.860
	15.934.514
	15.934.514
	5.070.346
	782.367
	1.698.159
	1.084.717
	1.505.103
	241.160
	 

	6
	Kooperation
	14.711.476
	14.266.272
	11.033.606
	11.033.606
	3.232.666
	60.855
	252.325
	1.339.651
	1.579.835
	445.204
	 

	7
	Besondere Unterstützung für die an Beitrittsländern angrenzenden Regionen
	4.636.000
	3.836.000
	3.077.000
	3.077.000
	759.000
	0
	0
	509.000
	250.000
	800.000
	 

	8
	Technische Hilfe
	6.759.873
	6.759.873
	5.069.903
	5.069.903
	1.689.970
	0
	1.217.467
	0
	472.503
	0
	 


6. Vereinbarkeit mit nationalen und Gemeinschaftspolitiken

6.1 Vereinbarkeit mit nationalen Politiken

Nationale Entwicklungspläne und –strategien in Deutschland und Polen sind bei der Ausarbeitung langfristiger Entwicklungsstrategien für die Region, die für die Zwecke dieses gemeinsamen Programmdokuments als eine sozioökonomische Einheit betrachtet wird, berücksichtigt worden. 
6.2 Vereinbarkeit mit Gemeinschaftspolitiken

Die Förderung von Maßnahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A  wird in Übereinstimmung mit den Gemeinschaftspolitiken vollzogen.

Im Rahmen von INTERREG III A werden keine Großprojekte gemäß Art. 25 der VO (EG) 1260/1999 gefördert.

Folgende Prinzipien werden bei der Programmierung, Durchführung, Begleitung und Bewertung von INTERREG III A  berücksichtigt:

Nachhaltigkeit

Dem Prinzip der Nachhaltigkeit mit seinen drei Dimensionen: Ökonomie, Ökologie, Soziales wird in allen Teilbereichen der Förderung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Erreicht wird das durch eine Verankerung dieses Grundsatzes auf Programmebene sowie durch die Anwendung als ständiges Projektauswahl- sowie Programmbegleitungs- und Programmbewertungskriterium.
Beteiligung von umweltbezogenen Behörden

Zu den Maßnahmen, die geeignet sind, zur Verfolgung des Querschnittsziels „Nachhaltige Entwicklung“ praxisnah beizutragen, gehören – neben der aktiven Beteiligung der zuständigen Umweltbehörden und sonstigen relevanten Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpartner in den jeweiligen Begleitausschüssen, auch Aufgaben, die unter der Verantwortung der Wirtschafts- und Umweltbehörden im Rahmen der Technischen Hilfe gefördert werden sollen, und die auch die Empfehlungen der Zwischenbewertung aus der vorigen Förderperiode und der jetzigen ex-ante Evaluierung umsetzen sollen. Dazu gehören u.a. folgende Aktionsfelder:

-
Ergänzung und Fortschreibung der ex-ante Bewertung im Umweltbereich einschließlich der methodischen Weiterentwicklung von Bewertungs- und Indikatorensystemen und der Anpassung und Konkretisierung von Zielen, die für die Umsetzung von Umwelt/Nachhaltigkeitsanforderungen relevant sind

-
Begleitung der Ausarbeitung von nachhaltigkeitskompatiblen Förderprofilen und Projektauswahlkriterien

-
Information, Beratung und Wissens-/Erfahrungsaustausch für die Gestaltung und Umsetzung von Programmen und Konzepten (Fondsmanagement, Mittelempfänger) unter Berücksichtigung der Empfehlungen der ex-ante Bewertungen sowie der Entwicklungen auf der Ebene der Gemeinschaft

-
Initiierung und Begleitung modellhafter Pilotvorhaben und anwendungsorientierter Studien, auch zur stärkeren Einbindung von kompetenten Akteuren im Rahmen integrierter Konzepte und als Beitrag zur weiteren Erschließung von Beschäftigungspotentialen

-
Beiträge zur sachkompetenten Berichterstattung der Öffentlichkeit und zu den jährlichen Berichten an die Kommission

-
Konstruktive und konfliktvorbeugende Information und Begleitung der Umsetzung und Anwendung umweltrelevanten Gemeinschaftsrechts
Wettbewerbsbestimmungen

Allgemein

Die Beihilfevorschriften werden beachtet. Zur Einhaltung der Beihilfevorschriften werden folgende Regelungen getroffen:

(1) Grundsatz:

Eine Förderung gemäß Art. 87, 88 des EG-Vertrages erfolgt nur im Rahmen der Freistellungsverordnungen (EG) Nr. 68/2001, (EG) Nr. 69/2001, (EG) Nr. 70/2001 und (EG) Nr. 2204/2002. Eine darüber hinausgehende Förderung im Rahmen wettbewerbsrechtlich relevanter Förderrichtlinien bzw. Förderprogramme ist nicht vorgesehen.

(2) Landwirtschaft:

Im Falle der Förderung von Projekten, die den Agrarbereich betreffen, sind die gemeinschaftliche Agrarpolitik und insbesondere die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 zu beachten. Des weiteren findet in diesem Fall der Gemeinschaftsrahmen für Staatliche Beihilfen im Agrarsektor (2000/C28/02; ABL. C23 vom 01.02.2000, S. 1 - 24) Anwendung. Dies bedeutet, dass entsprechende Projekte ausschließlich im Rahmen genehmigter Beihilfen im Agrarsektor gefördert werden können. Neue Beihilfen müssen notifiziert und von der Kommission genehmigt werden. Für Projekte der Diversifizierung der Tätigkeiten im Betrieb nach Art. 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, die nicht unter Anhang I des EG-Vertrages fallen, wie etwa den ländlichen Tourismus oder die Schaffung von Handwerksbetrieben, findet der oben genannte Gemeinschaftsrahmen keine Anwendung. Diese Projekte werden im Rahmen des vorliegenden Programms ausschließlich im Rahmen der Freistellungsverordnungen (EG) Nr. 68/2001, (EG) Nr. 69/2001, (EG) Nr. 70/2001 und (EG) Nr. 2204/2002 gefördert. Eine Förderung der Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen gemäß Anhang I des EG-Vertrages erfolgt nicht. 

(3) Verkehr:

Bei einer Förderung gemäß Art. 87, 88 des EG-Vertrages werden die besonderen Restriktionen des Verkehrsbereiches beachtet.

(4) De - minimis

Sofern die Möglichkeiten der Freistellungsverordnung (EG) Nr. 69/2001 für "De - minimis" - Beihilfen genutzt werden, erfolgt eine entsprechende Überwachung der Einhaltung der Kumulierungsgrenze von 100.000 Euro für ein und dasselbe Unternehmen innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren.

Land Brandenburg

Zur Umsetzung der Freistellungsverordnung (EG) Nr. 69/2001 in der Bundesrepublik Deutschland wurde zwischen der Bundesregierung und den Ländern ein gemeinsames Verfahren gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Freistellungsverordnung (EG) Nr. 69/2001 vereinbart, das von der Europäischen Kommission anerkannt wurde. Diese Vereinbarung sieht unter anderem vor: ausdrückliche Bezeichnung als de - minimis - Beihilfe, Ausstellen einer de - minimis - Bescheinigung für Unternehmen unter Verwendung eines einheitlichen Formulars, Verpflichtung des betroffenen Unternehmens zur Nachweisführung bisher erhaltener de - minimis - Beihilfen mittels Vorlage der Bescheinigung bei Antragstellung und spezielle Aufbewahrungsfristen.

Polen

Das Monitoring der Erfüllung der Bedingungen für eine Förderung im Rahmen der Freistellungsverordnungen wird beim Amt für den Schutz des Wettbewerbs und der Konsumenten durchgeführt. Der Schutz des Wirtschaftswettbewerbs wird in Polen auf Grund des Gesetzes zu Bedingungen der Zulässigkeit und der Überwachung der Beihilfe für Unternehmen vom 27. Juni 2002 umgesetzt. Das Gesetz über den Schutz des Wirtschaftswettbewerbs ist mit dem Gemeinschaftsrecht Acquis communautaire vollkommen kompatibel.

Chancengleichheit für Frauen und Männer

Die Gleichstellungspolitik als bedeutende Querschnittsaufgabe wird im Rahmen einer INTERREG III A–Förderung den spezifischen Bedürfnissen von Frauen im Grenzgebiet Rechnung tragen.

Ein Schwerpunkt der Arbeitsmarktpolitik des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie liegt in der Schaffung von zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen. Bei geeigneten Maßnahmen im Rahmen des vorliegenden Programms wird die Frauenförderung als besonderer Schwerpunkt festgelegt.

Der „Gender-Mainstreaming“ –Ansatz der Europäischen Kommission ist besonders geeignet, Aufgaben der Gleichstellungspolitik in allen Bereichen durchzusetzen, er ersetzt jedoch nicht die Notwendigkeit gezielter Frauenförderung und entsprechender Einrichtungen.

Umweltschutz 

Die aus INTERREG III A  finanzierten Projekte werden grundsätzlich so ausgerichtet, dass sie zu einer nachhaltigen, die Integration von Umweltbelangen berücksichtigenden Entwicklung im Land beitragen. Dabei werden die Entscheidung des Rates vom 01.02.1993 über ein „Gemeinschaftsprogramm für Umweltpolitik und Maßnahmen im Hinblick auf eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung“, die Berücksichtigung der Schaffung eines kohärenten Netzes „Natura 2000“ (gemäß der Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie), die auf eine verstärkte Integration von Umweltschutzanforderungen abzielen, Beachtung finden. Das gleiche gilt auch für die Einhaltung der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (85/337 EWG wie geändert durch 97/11/EG).

Die für die Planung und Durchführung des Programms der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A Brandenburg-Lubuskie verantwortlichen Behörden verpflichten sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Gemeinschaftsregelungen im Umweltbereich eingehalten werden.

Dem Verursacherprinzip, wonach die nachteiligen Auswirkungen eines Vorhabens und ggf. der Aufwand zur Vermeidung oder zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen dem Vorhabensträger zur Last fallen, liegen zahlreichen ordnungsrechtlichen Regelungen (z.B. des Wasserrechts oder des Verkehrswegerechts) zugrunde, die die Zulassungsbehörden zur Erteilung von entsprechenden Auflagen ermächtigen und verpflichten. Eine besondere Ausprägung hat es in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfahren.

Bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen wird das Vorsorgeprinzip, insbesondere in potentiell risikobehafteten Bereichen, ebenfalls besondere Beachtung finden und erforderlichenfalls anwendungsorientiert weiterentwickelt.

Sämtliche Operationen im Rahmen des Programms der Gemeinschaftsinitiative sollen im Einklang mit allen aus der Habitat- und der Vogelschutzrichtlinie (FFH-Richtlinie) erwachsenen Pflichten stehen. 
Die FFH-Gebiete werden mit Karten und Gebietsinformationen im Amtsblatt des Landes Brandenburg veröffentlicht. Für die gemeldeten Gebiete besteht ein Verschlechterungsverbot, wodurch das Land Brandenburg gewährleistet, dass die Maßnahmen, die mit dem vorliegenden Programm der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A gefördert werden mit dem im Rahmen von Natura 2000 gewährten Gebietsschutz vereinbar sind und dass die nach RL 92/43/EWG zu schützenden Gebiete auch bereits vor der Vorlage der Liste nicht beeinträchtigt werden. 
Für die vom Programm der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A abgedeckten Regionen umfasst die Liste der pSCI 113 Gebiete mit einer Fläche von ca. 42.038 ha. 7.300 ha bzw. 17 dieser Gebiete sind gleichzeitig  Bestandteil von Europäischen Vogelschutzgebieten. Im Jahre 1997 wurden fristgerecht 12 Vogelschutzgebiete (SPA) ausgewiesen, von denen 4 in dieser Region liegen. Mit der Benennung der großflächigen SPA soll den Anforderungen gemäß Art. 4 der Richtlinie 78/409/EWG entsprochen werden. Alle sachdienlichen Informationen zu den Vogelschutzgebieten einschließlich der Karten sind gemäß der Entscheidung 97/226 offiziell an die Kommission weitergeleitet worden.

Mit der Erstellung der ergänzenden Liste der pSCI nach Art.4 Abs.1 RL 92/43/EWG sowie durch den richtlinienkonformen Erlass und Vollzug nationaler Bestimmungen soll auch verwaltungstechnisch sichergestellt werden, dass mögliche Beeinträchtigungen der im Rahmen von Natura 2000 zu schützenden Gebiete vermieden werden. Bei der Durchführung des PGI tragen die zuständigen Stellen dafür Sorge, dass der Zustand der geschützten bzw. zu schützenden Natura 2000-Gebiete erhalten bleibt. Mögliche negative Beeinflussungen werden bereits im Planungsstadium von Vorhaben sorgfältig und unter Berücksichtigung von Alternativlösungen beurteilt und angemessene Vorkehrungen rechtzeitig getroffen, die für die Erreichung der Schutzziele der jeweiligen Natura 2000-Gebiete unabdingbar sind (gem. Art. 4 und 6 RL 92/43/EWG).

Die Wojewodschaft Lubuskie sowie die anderen Regionen Polens befinden sich derzeit in der Abstimmungsphase zum „Natura 2000“-Netz. Im Dezember 2002 wurde im Auftrag des Ministers für Umwelt das Projekt „ Die Umsetzung der Konzeption Natura 2000 in Polen in den Jahren 2001-2003“ durch die Nationale Umweltschutz-Stiftung bearbeitet. Gemäß des Projekts bilden die Gebiete des speziellen Schutzes 20% der Wojewodschaft (279 842ha) und die speziellen Gebiete des Schutzes 14.5% ( 202 972ha).

Die Liste von Gebieten im Rahmen von Natura 2000 ist gegenwärtig noch immer ein Analyse- und Abstimmungsgegenstand zwischen den beteiligten Ressorts. Die Endfassung wird durch den Minister für Umweltschutz noch vor dem EU- Beitritts Polens bestimmt werden. 

Die Bestimmung der jeweiligen Gebiete wird zentral nach der Verordnung des Umweltschutzministers erfolgen. In der Verordnung werden neben Namen, Lage, Größe, Zielsetzung und dem Schutzgegenstand auch die Verbote individuell für jedes Gebiet bzw. Teilgebiet zu finden sein. Die detaillierten Festsetzungen, die individuell für jedes Gebiet bestimmt sein müssen, werden in den Plänen des Gebietsschutzes Natura 2000 zu finden sein.

Informationsgesellschaft

Bei der Realisierung von Maßnahmen im Rahmen der Priorität „Wirtschaftskooperation und KMU-Förderung“ wird den Vorgaben der EU-KOM für den Aufbau einer Informationsgesellschaft Rechnung getragen und verstärkt Vorhaben initiiert, die im Kontext des Aktionsplanes „eEurope 2002“ stehen. Ziel dabei wird es sein, die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen dahingehend zu stärken, dass sie leicht und schnell Zugang zu dem notwendigen Wissen und Know-how erhalten.

Bildung

Die durch dieses Programm geförderten Maßnahmen in den Bereichen Berufsbildung und allgemeine Bildung und solche nach den EU-Programmen „Leonardo da Vinci II“ und „Sokrates II“ werden koordiniert. Dabei wird gegenseitige Komplementarität der Operationen angestrebt; Doppelfinanzierungen werden dagegen ausgeschlossen.


Beschäftigung

Die durch dieses Programm geförderten Maßnahmen im Bereich Beschäftigung und in diesem Bereich aufgrund anderer EU-Programme, wie etwa Equal, unterstützte Maßnahmen werden koordiniert. Dabei wird gegenseitige Komplementarität der Operationen angestrebt; Doppelfinanzierungen werden dagegen ausgeschlossen.      

Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

Die durch dieses Programm geförderten Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes und in diesem Bereich aufgrund anderer Programme, wie etwa Leader+, unterstützte Maßnahmen werden koordiniert. Dabei wird gegenseitige Komplementarität der Operationen angestrebt; Doppelfinanzierungen werden dagegen ausgeschlossen.

Auf deutscher Seite überprüfte die Halbzeitbewertung explizit auch die Abgrenzung der geförderten INTERREG III A-Projekte zu LEADER+ und stellte dabei fest, dass es keine Überschneidungen gibt. Bezüglich der geforderten Abgrenzung zu Entwicklungsplänen für den ländlichen Raum wird durch die Euroregionen und das Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung darauf geachtet, dass auch die INTERREG III A-Projekte sich in diese ganzheitlichen Entwicklungsansätze einfügen, alle anderen Anstrengungen sinnvoll ergänzen und damit auch ein Beitrag zur weiteren Entwicklung der betreffenden Regionen besonders unter Berücksichtigung der grenzüberschreitenden Zielstellung geleistet wird.

Auf polnischer Seite wird die Abgrenzung zu den beiden relevanten Programmen (ZPORR und SOP „Restrukturierung und Modernisierung des Lebensmittelsektors und die Entwicklung des ländlichen Raumes“) durch die verantwortlichen Stellen auf regionaler Ebene (Marschallamt bzw. die Regionalstelle der Agentur für Restrukturierung und Modernisierung der Landwirtschaft) sichergestellt.

Der Antragsteller ist verpflichtet, über in Anspruch genommene und parallel beabsichtigte Förderungen Auskunft zu geben. Dieses wird im Antragsformular abgefragt.

Die Projekte im Bereich Landwirtschaft stehen mit den Verordnungen (EG) 1257/99, 1783/2003 sowie den einschlägigen Gemeinschaftsrichtlinien zu staatlichen Beihilfen im Einklang.

Additionalität

Gemäß Artikel 11 der allgemeinen Strukturfondsverordnung (EG) 1260/1999 treten im gesamten Fördergebiet die INTERREG III A – Mittel nicht an die Stelle der öffentlichen Strukturausgaben oder Ausgaben gleicher Art. Durch INTERREG III A werden nur solche Maßnahmen gefördert, die einen grenzübergreifenden Charakter aufweisen. Dabei erfolgt der Einsatz der Fördermittel im Sinne der „Zusätzlichkeit“, um die Inanspruchnahme anderer Förderinstrumente im Fördergebiet nicht einzuschränken. 

Die von der EU geforderte Zusätzlichkeit der Mittelverwendung ist damit gegeben. Der Einsatz der Strukturfondsmittel wird sich voll in zusätzlichen Maßnahmen zugunsten der Fördergebiete des Grenzraumes niederschlagen.

Sonstige Gemeinschaftspolitiken

Die aus INTERREG III A  finanzierten Vorhaben und Aktionen müssen mit allen in den Verträgen vorgesehenen Gemeinschaftspolitiken vereinbar sein, insbesondere mit der Einrichtung eines Raumes ohne Binnengrenzen, der gemeinsamen Agrarpolitik in allen ihren Bereichen, der Sozialpolitik, der Industriepolitik sowie den Bereichen Energie, Verkehr und Informationstechnologie, Transeuropäische Netze sowie Forschung und Entwicklung.

Vermeidung von Doppelfinanzierungen

Zur Vermeidung von Doppelfinanzierungen schreibt das Antrags- und Bewilligungsverfahren eine gegenseitige Stellungnahme der jeweils zuständigen brandenburgischen Fachministerien bzw. Departements des Marschallamtes der Wojewodschaft Lubuskie zu allen Förderanträgen vor. Dadurch findet eine gegenseitige Information statt, welche Koordinierung und Vermeidung von Doppelfinanzierung gewährleistet. Der Antragsteller ist verpflichtet, über in Anspruch genommene und parallel beabsichtigte Förderungen Auskunft zu geben. Dieses wird im Antragsformular abgefragt.

Des weiteren erfolgt auf brandenburgischer Seite die Einbeziehung der Landesministerien in grundsätzliche Verständigungen zur Programmumsetzung und Bewertung von Förderanträgen. Auf polnischer Seite erfolgt die Koordinierung auf Programmebene durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Sozialpolitik auf nationaler Ebene bzw. das Marschallamt auf regionaler Ebene.

7. Bestimmungen für die Durchführung, Begleitung und Bewertung

Die Entwicklung und Implementierung gemeinsamer Kooperationsstrukturen für die Projektauswahl sowie die Begleitung und Bewertung der Programmumsetzung basiert auf nachfolgenden Grundsätzen:
-
Die Operationen entsprechen den einschlägigen EU-Regeln und – Verordnungen.

-
Die Verfahren berücksichtigen die spezifischen politischen und administrativen Strukturen sowie ihre Kompetenzen sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene in Deutschland und Polen.

-
Die Verfahren gewährleisten eine paritätische Beteiligung sowie gleichberechtigte Mitwirkung der Partner und sind auf das Zustandekommen einvernehmlicher Entscheidungen ausgerichtet.

Die Umsetzung von INTERREG III A stellt sich wie folgt dar:

Leitgedanke ist nach der INTERREG-Mitteilung die gemeinsame Umsetzung des Programms und der Projekte. Ein gemeinsamer Begleitausschuss gewährleistet die Wahrnehmung der Programmumsetzung gemäß Art. 35 der VO 1260/1999. Das für Entscheidungen über die Förderung von Projekten zuständige Gremium ist der gemeinsame Lenkungsausschuss. Die Aufgaben von Lenkungs- und Begleitausschuss werden unter 7.3 dargestellt.

Weitere Schnittstellen für die Koordinierung von INTERREG III A liegen bereits auf lokaler /regionaler Ebene im Rahmen der Projektentwicklung. Alle Fördervorhaben werden der jeweils anderen Seite zur Bewertung übermittelt, so dass bereits in dieser Phase auf die Qualifizierung guter grenzüberschreitender Projekte Einfluss genommen werden kann.

Eine Gemeinsame Verwaltungsbehörde i.S. von Art. 9 der VO 1260/1999 nimmt die Aufgaben im Sinne von Art. 34 der VO 1260/1999 wahr und trägt somit die Verantwortung für die Wirksamkeit und die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung und Durchführung des Programms. 

Bei der Durchführung ihrer Aufgaben wird sie durch das Gemeinsame Technische Sekretariat und die Fondsverwaltungen unterstützt. Die Verwaltungsstellen in Brandenburg, die zusätzliche Aufgaben für die polnische Seite mitübernehmen, werden durch zusätzliches polnisches Personal (2 Stellen) verstärkt.

Eine Gemeinsame Zahlstelle übernimmt in Koordination mit der Subzahlstelle die Funktion im Sinne von Artikel 9 Buchstabe o) und Artikel 32 der allgemeinen Verordnung Nr. 1260/99 auf Programmebene. Die Unabhängigen Stellen im Sinne von Art. 15 der VO 438/2001 werden im Rahmen ihrer Zuständigkeit jeweils nur auf einer nationalen Seite tätig.

Die Gemeinsame Verwaltungsbehörde, das Gemeinsame Technische Sekretariat sowie die Gemeinsame Zahlstelle befinden sich auf brandenburgischem Territorium. Sie nehmen neben den bereits dargelegten Aufgaben für das Programm auch die Verantwortung für die interne Abwicklung auf brandenburgischer Seite wahr. Zur Sicherstellung einer reibungslosen Abwicklung auf polnischer Seite werden dort eine der Verwaltungsbehörde nachgeordnete Stelle und eine Subzahlstelle eingerichtet.

Die Aufgaben insbesondere aus den VO 1260/1999 und 438/2001 werden gegenüber der Europäischen Kommission gemeinsam erfüllt. Das Innenverhältnis der Verwaltungsstellen zueinander sowie bilaterale Pflichten und Haftungsverhältnisse werden durch eine deutsch-polnische Verwaltungsvereinbarung (im weiteren „bilaterale Vereinbarung“) geregelt. Die Vereinbarung wird der Kommission zur Verfügung gestellt.

7.1 Umsetzungsstrukturen

7.1.1 Verantwortliche Stellen 

Gemeinsame Verwaltungsbehörde ist gemäß Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen zu den Strukturfonds und gemäß dem Erlass des Ministerpräsidenten vom 13. Oktober 1999 über die Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden des Landes Brandenburg das 

Ministerium der Finanzen (MdF)

des Landes Brandenburg 

Steinstrasse 104 - 106

D - 14480 Potsdam 

Ref. 22

Tel.: +49 331 866 6220

Fax: +49 331 866 6810

e-mail: alexandra.schubert@mdf.brandenburg.de
Die Gemeinsame Verwaltungsbehörde trägt die Verantwortung für die Wirksamkeit und Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung und Durchführung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A für das PGI Brandenburg – Lubuskie. Sie ist in diesen Angelegenheiten der Ansprechpartner für den Bund und die Europäische Kommission und wirkt eng mit der in der Republik Polen für die Koordinierung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A zuständigen Stelle zusammen. Daneben trägt sie die interne Verantwortung für die Wirksamkeit und Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung und Durchführung der Gemeinschaftsinitiative auf brandenburgischen Gebiet. 

Gemäß dem Nationalen Entwicklungsplan 2004 – 2006 liegt die Verantwortung für die Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A auf polnischer Seite in den Händen des für die Regionalentwicklung zuständigen Ministers, dem Minister für Wirtschaft, Arbeit und Sozialpolitik in Warschau. Sein Ministerium ist daher für die Koordinierung der Gemeinschaftsinitiative auf der polnischen Seite verantwortlich. 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Sozialpolitik

Plac Trzech Krzyzy 3/5

PL - 00-507 Warszawa

Tel. + 48 22 661 88 89

Fax: + 48 22 628 64 65

e-mail: Anna.Siejda@mg.gov.pl

Die Gemeinsame Verwaltungsbehörde koordiniert die Umsetzung der Anforderungen der Kommission zu den Artikeln 38 und 39 der VO (EG) Nr. 1260/99 unter Wahrung der jeweiligen Verantwortlichkeiten auf deutscher und polnischer Seite, gewährleistet die Vereinbarkeit der Strukturfondsintervention mit den Gemeinschaftspolitiken und die Aktualisierung der Halbzeitbewertung.

Aufgaben bei der Annahme, Prüfung und Bestätigung von Anträgen auf Erstattung von Ausgaben und Verbuchung von Zahlungsmitteln an Endbegünstigte und Einzelempfänger werden von der Verwaltungsbehörde auf das Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg und das polnische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Sozialpolitik (Fondsverwaltungen) delegiert.

Für die Durchführung entsprechend der EFRE-Verordnung sowie für die Einhaltung der Verpflichtungen nach VO 438/2001 verantwortlich ist als fondsverwaltende Stelle 

a) im Land Brandenburg:

das

Ministerium für Wirtschaft (MW) 

des Landes Brandenburg

Heinrich-Mann-Allee 107

D-14473 Potsdam

Ref. 11

Tel.: +49 331 866 1650

Fax: +49 331 866 1607

e-mail: gisela.mehlmann@mw.brandenburg.de

b) für die Wojewodschaft Lubuskie

das

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Sozialpolitik

Abteilung für Umsetzung der Regionalentwicklungsprogramme 

Plac Trzech Krzyzy 3/5

PL - 00-507 Warszawa

Tel. +48 22 661 88 89

Fax: +48 22 628 64 65

Beide fondsverwaltenden Stellen sind für den ordnungsgemäßen Einsatz der Strukturfondsmittel im Rahmen des Programms einschließlich der Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge verantwortlich. In Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamen Technischen Sekretariat erstellen die Fondsverwaltungen den gemeinsamen jährlichen Durchführungsbericht. Sie sind für die Durchführung der Informations- und Publikationsmaßnahmen im Rahmen der Durchführung der Maßnahmen und Operationen gemäß dem Kommunikationsplan in Zusammenarbeit mit den Euroregionen verantwortlich. 

Die Fondsverwaltungen sind für die Einrichtung und Nutzung eines computergestützten Systems in Übereinstimmung mit den Anforderungen der VO (EG) Nr. 1260/1999 sowie der VO (EG) Nr. 438/2001 mit Durchführungsvorschriften zur VO (EG) Nr. 1260/1999 in bezug auf die Verwaltungs- und Kontrollsysteme bei Strukturfondsinterventionen sowie in bezug auf Form und Inhalt der Buchführungsdaten, die die Mitgliedstaaten der Kommission für die Rechnungsprüfung im Rahmen der Strukturfonds zur Verfügung stellen müssen, verantwortlich.

Gemeinsames Technisches Sekretariat ist das

Ministerium der Justiz und für

Europaangelegenheiten

des Landes Brandenburg (MdJE)

Heinrich-Mann-Allee 107

D-14473 Potsdam

Ref. E 3

Tel.: +49 331 866 3370

Fax: +49 331 866 3399

e-mail: bernd.freistedt@mdje.brandenburg.de
Das Gemeinsame Technische Sekretariat ist federführend bei der Erstellung bzw. Anpassung der Programmplanungsdokumente. Das Gemeinsame Technische Sekretariat unterstützt die Arbeit des Lenkungs- und Begleitausschusses. Es ist für die Vor- und Nachbereitung der im Lenkungsausschuss zu treffenden bzw. getroffenen Entscheidungen in Zusammenarbeit mit der Fondsverwaltung verantwortlich. Im Rahmen der Vor- und Nachbereitung der Votierungen im Lenkungsausschuss ist es für die Koordinierung mit der polnischen Seite verantwortlich. 

Gemeinsame Zahlstelle ist das

Ministerium für Wirtschaft

des Landes Brandenburg

Heinrich-Mann-Allee 107

D-14473 Potsdam 

Ref. 13  Z

Tel.:+49 331 866 1741

e-mail:michael.tonko@mw.brandenburg.de

Gemäß Art. 9 Buchstabe o der VO (EG) 1260/1999 ist es Aufgabe der Gemeinsamen Zahlstelle, Auszahlungsanträge auf der Basis zuschussfähiger Ausgaben zu erstellen und einzureichen. Sie bedient sich hierbei der nachstehend genannten Subzahlstelle. Die entsprechenden Ausgabenbescheinigungen werden auf der Basis von aggregierten Ausgabenerklärungen der jeweils zuständigen Bewilligungsstelle erstellt. Die polnische Subzahlstelle prüft und bescheinigt für die polnische Seite die Korrektheit der ermittelten förderfähigen Ausgaben gegenüber der Gemeinsamen Zahlstelle. Für die brandenburgische Seite wird innerhalb der Gemeinsamen Zahlstelle die Korrektheit der ermittelten förderfähigen Ausgaben geprüft und bescheinigt. Die Gemeinsame Zahlstelle erstellt auf dieser Grundlage Auszahlungsanträge. Insoweit übernimmt sie hinsichtlich des polnischen Anteils nur eine technische Funktion.

Die Gemeinsame Zahlstelle sowie die Subzahlstelle stellen sicher, dass die Endbegünstigten den Betrag der Fondsbeteiligung, auf den sie Anspruch haben, schnellstmöglich und vollständig erhalten. Die zuständigen Stellen treffen unter Berücksichtigung der nationalen Rechtsvorschriften entsprechende Vereinbarungen auf Arbeitsebene, um die Einzelheiten ihrer Zusammenarbeit und die Haftung im Innenverhältnis zu regeln sowie Termine aufeinander abzustimmen.

Subzahlstelle auf polnischer Seite ist das 

Finanzministerium

Departement für Fördermittelabwicklung

Ul. Swiętokszyska 12

PL - 00-916 Warszawa

Tel.: 0048 22 694 37 04

Fax: 0048 22 694 3818

e-mail: Piotr.Tworos@mofnet.gov.pl
Die Unabhängige Stelle im Sinne von Artikel 15 der VO (EG) Nr. 438/2001 wird auf jeder nationalen Seite innerhalb des nationalen Verwaltungs- und Kontrollsystems und im Rahmen ihrer jeweiligen örtlichen und sachlichen Zuständigkeit tätig. Die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erfolgt entsprechend der EU-Bestimmungen und dem nationalen Recht.

Auf brandenburgischer Seite ist die Unabhängige Stelle angesiedelt im 


Ministerium für Wirtschaft 


Referat 13-W (Haushalt, Finanzcontrolling, BdH, Unabhängige Stelle)


Heinrich-Mann-Allee 107


14473 Potsdam 


Tel.: 0049 - 331 - 866 1706


e-mail: daniela.sund@mw.brandenburg.de
Die Unabhängige Stelle für Polen ist angesiedelt im 


Ministerium für Finanzen 


Büro für Zertifizierung und Erstellen von Abschlussvermerken 


für Strukturfondsförderung


Swietokrzyska Str. 12


PL - 00 – 916 Warschau


Tel.: 0048 - 22 - 694 51 16


e-mail: Piotr.Skiba@mofnet.gov.pl
Der Abschlussvermerk nach Art. 38 Abs. 1 Buchstabe f) der VO (EG) Nr. 1260/1999 wird der Europäischen Kommission von der Unabhängigen Stelle des Landes Brandenburg übermittelt. Er besteht aus zwei Teilen, die jeweils alle Voraussetzungen eines Abschlussvermerks erfüllen und die von den benannten Unabhängigen Stellen eigenverantwortlich für ihr jeweiliges nationales Gebiet erstellt und durch die zuständige(n) Person(en) unterzeichnet werden. Insoweit übernimmt die Unabhängige Stelle des Landes Brandenburg hinsichtlich der Übermittlung und Zusammenführung beider Textteile lediglich eine technische Funktion. Jede Unabhängige Stelle verantwortet ihren Textteil selbstständig.

Das Rechtsverhältnis der Unabhängigen Stellen zueinander wird ebenfalls Bestandteil der abzuschließenden binationalen Verwaltungsvereinbarung werden.

Die beiden Unabhängigen Stellen treffen unter Berücksichtigung der nationalen Rechtsvorschriften darüber hinaus entsprechende Vereinbarungen auf Arbeitsebene, um die Einzelheiten ihrer Zusammenarbeit zu regeln und ihre Prüfstrategie (Stichprobenauswahl, Risikoanalyse) aufeinander abzustimmen.

7.1.2 Transparenz des Finanzflusses 

Zur Umsetzung der INTERREG III A- Finanzierung finden folgende Verfahren Anwendung:

Mit dem vorliegenden PGI des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie wird die Beteiligung der Europäischen Union am INTERREG III A – Förderprogramm in Höhe von 132.153.448 EURO beantragt. 

Die Aufgliederung der EFRE-Strukturfondsmittel im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A ergibt sich aus den beigefügten Finanztabellen. Sie belegen gleichfalls die vorgesehene Kofinanzierung. Die nationale Kofinanzierung (25 %) der Fördermaßnahme wird im Rahmen der Haushaltsplanung und -durchführung sichergestellt.

Diese Aussage steht in Brandenburg unter dem Vorbehalt des parlamentarischen Budgetrechtes. Soweit kommunale Mittel in Betracht kommen, gilt das Gleiche bezüglich der Finanzhoheit der Selbstverwaltungsgremien. Die Beteiligung der Kommunen erfolgt gemäß Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg (LHO).

Die Zahlungen der Europäischen Kommission im Rahmen des INTERREG III A Programms werden direkt an die Landeshauptkasse des Landes Brandenburg ( Deutsche Bundesbank, Filiale Potsdam, BLZ 160 000 00; Konto Nr.: 160 015 00, unter Angabe des Kapitels 08 050 und des Titels 272 16) getätigt. Sobald die Mittel eingegangen sind, werden sie aufgrund einer Annahmeanordnung bei der Landeshauptkasse auf einem zweckgebundenen Einnahmetitel gebucht. Die Mittel stehen somit nur zur Umsetzung des Programms INTERREG III A zur Verfügung.

Die Weitergabe an den Zuwendungsempfänger erfolgt auf der Grundlage des jeweiligen nationalen Haushaltsrechts unter Berücksichtigung der EU-rechtlichen Vorgaben.

Folgende Abbildung verdeutlicht den Zahlungsfluss: 
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Es finden computergestützte Begleitsysteme zur Erfassung der finanziellen und physischen Daten der Durchführung Anwendung, die sobald wie möglich eingesetzt werden sollen. Auf deutscher Seite kommt der efReporter zum Einsatz, die polnische Seite wird ein kompatibles System einsetzen und den Datentransfer sicherstellen. Die Erarbeitung eines kompatiblen Systems für INTERREG erfolgt durch das polnische Ministerium für Finanzen in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Sozialpolitik sowie dem Land Brandenburg. Der Zeitraum der Einführung ist auch in Zusammenhang mit der Entwicklung des Systems für die Ziel-1-Förderung zu sehen. Diese Begleitsysteme werden die mit der Ergänzung zur Programmplanung vorzulegenden Begleitindikatoren gemäß Artikel 36 der Allgemeinen Verordnung umfassen.

Die Datenerfassung erfolgt regelmäßig durch die Bewilligungsstellen. Im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung durch die Bewilligungsstelle dienen diese Daten dem verwaltungsinternen Monitoring zur prozessbegleitenden Dokumentation, Programmanalyse und Programmsteuerung. Das verwaltungsinterne Monitoring hat vorwiegend die Funktion des unmittelbaren Programmcontrolling. Ferner sind diese Daten Grundlage der Berichterstattung an den Begleitausschuss sowie die statistische Basis für die Jahresberichte und die Aktualisierung der Zwischenbewertung.

Die zwischen der Kommission und den zuständigen deutschen und polnischen Stellen erfolgten Vorkehrungen über den computergestützten Austausch der zur Erfüllung der Verwaltungs-, Begleitungs- und Bewertungsanforderungen notwendigen Daten für dieses Programm werden in der EzP detailliert beschrieben.

Öffentliches Auftragswesen

Die Zuwendungsempfänger werden mit dem Zuwendungsbescheid verpflichtet, die europäischen und nationalen Regeln für öffentliche Ausschreibungen einzuhalten. Darüber hinaus werden bei Ausschreibungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge die einschlägigen Gesetze und Richtlinien beachtet.

7.1.3 Antrags- und Bewilligungsverfahren für INTERREG III A

Für die Umsetzung von INTERREG III A im Land Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie findet folgendes Verfahren Anwendung:

Land Brandenburg:

-
Vorstellung eines Projektvorschlags bei den Geschäftsstellen der Euroregionen sowie bzw. bei der Bewilligungsstelle, Beratung hinsichtlich Förderwürdigkeit und -fähigkeit. 

-
Stellungnahme seitens der Euroregionen im Benehmen mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern im Hinblick auf die regionale Einbindung des Projekts und die Übereinstimmung mit dem Entwicklungs- und Handlungskonzept der Euroregionen. Die Stellungnahme erfolgt jeweils durch die gesamte Euroregion im Rahmen der deutsch-polnischen Gremien. Qualifizierung des Vorschlages zu einem ordentlichen Antrag.

-
Alle Anträge werden mit positiver/ negativer Stellungnahme der Euroregion beim Gemeinsamen Technischen Sekretariat eingereicht. Zugleich erfolgt eine Einreichung bei der Bewilligungsstelle. Hierfür wird vom Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) als Geschäftsbesorger benannt. Der Geschäftsbesorger kann, soweit es die Spezifik bestimmter Projekte erfordert, im Einvernehmen mit dem MW weitere zwischengeschaltete Stellen beauftragen.

Prüfung des Antrages durch die Bewilligungsstelle entsprechend der EFRE-Verordnung und den Vorgaben des PGI auf Vollständigkeit, Plausibilität, sachlich / rechnerische Richtigkeit, Förderfähigkeit; ggf. Präzisierung und Vervollständigung der Antragsunterlagen durch den Antragsteller. Abstimmung mit den Fachministerien der Landesregierung (Stellungnahme aus fachlicher Sicht/ Abgleich mit anderen Förderprogrammen zur Vermeidung von Doppelfinanzierungen/ Berücksichtigung der Belange der Chancengleichheit, der nachhaltigen Entwicklung und des Umweltschutzes.). Übermittlung einer Entscheidungsvorlage an die Gemeinsame Verwaltungsbehörde sowie das Gemeinsame Technische Sekretariat. Die Verwaltungsbehörde kann der Fondsverwaltung Hinweise zur Kohärenz der Projekte mit den Festlegungen der Programmplanungsdokumente bzw. den europäischen Rechtsgrundlagen geben, die diese im weiteren Verfahren berücksichtigen.

-
Übermittlung der Entscheidungsvorlage über das Gemeinsame Technische Sekretariat an das polnische Marschallamt zwecks Beurteilung durch das fachlich zuständige Fachdepartement. Das Ergebnis findet Berücksichtigung in der Entscheidungsvorlage, die dem Lenkungsausschuss durch das Sekretariat übermittelt wird.

-
Übermittlung der Entscheidungsvorlage über das Gemeinsame Technische Sekretariat an den Lenkungsausschuss.

-
Erörterung und Entscheidung (Zustimmung/Ablehnung) im Lenkungsausschuss Brandenburg/Lubuskie als zentralem Organ der Projektauswahl. Der Lenkungsausschuss entscheidet auch zu Förderanträgen mit negativer Stellungnahme seitens der antragsbearbeitenden Stellen.

-
Erteilung des Bescheides durch die Bewilligungsstelle als Zuwendungsbescheid / Ablehnung

-
Antrag des Projektträgers auf Erstattung der verauslagten Kosten an die Bewilligungsstelle

Wojewodschaft Lubuskie:

-
Vorstellung eines Projektvorschlags bei der Regionalkontaktstelle (Beratung hinsichtlich Förderwürdigkeit und –fähigkeit);

-
Stellungnahme seitens der Euroregionen im Einvernehmen mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern im Hinblick auf die regionale Einbindung des Projekts und die Übereinstimmung mit dem Entwicklungs- und Handlungskonzept der Euroregionen. Die Stellungnahme erfolgt jeweils durch die gesamte Euroregion im Rahmen der deutsch-polnischen Gremien. Qualifizierung des Vorschlages zu einem ordentlichen Antrag.

-
Alle Anträge werden mit positiver/ negativer Stellungnahme der Euroregion beim Gemeinsamen Technischen Sekretariat eingereicht. Zugleich erfolgt eine Einreichung bei der Regionalen Kontaktstelle im Marschallamt. Beurteilung des Antrags durch die Beratungsstelle im Einvernehmen mit dem Marschallamt der Wojewodschaft Lubuskie (u.a. Abgleich mit anderen Förderprogrammen zur Vermeidung von Doppelfinanzierungen/ Berücksichtigung der Belange der Chancengleichheit, der nachhaltigen Entwicklung und des Umweltschutzes.);

-
Übermittlung einer Entscheidungsvorlage über das Marschallamt an das Gemeinsame Technische Sekretariat; 

-
Übermittlung der Entscheidungsvorlage über das Gemeinsame Technische Sekretariat an die Gemeinsame Verwaltungsbehörde sowie die zuständigen brandenburgischen Fachressorts zwecks Beurteilung durch das fachlich zuständige Fachressort. Das Ergebnis findet Berücksichtigung in der Entscheidungsvorlage, die dem Lenkungsausschuss durch das Sekretariat übermittelt wird. Die Verwaltungsbehörde kann der Fondsverwaltung Hinweise zur Kohärenz der Projekte mit den Festlegungen der Programmplanungsdokumente bzw. den europäischen Rechtsgrundlagen geben, die diese im weiteren Verfahren berücksichtigen.

-
Übermittlung der Entscheidungsvorlage über das Gemeinsame Technische Sekretariat an den Lenkungsausschuss;

-
Erörterung und Entscheidung (Zustimmung/Ablehnung) im Lenkungsausschuss Lubuskie/Brandenburg als zentralem Organ der Projektauswahl. Der Lenkungsausschuss entscheidet auch zu Förderanträgen mit negativer Stellungnahme seitens der antragsbearbeitenden Stellen.

-
Erteilung des Bescheides durch die Bewilligungsstelle als Zuwendungsbescheid/ Ablehnung;

-
Antrag des Projektträgers auf Erstattung der verauslagten Kosten an die Bewilligungsstelle 

Folgende Abbildung verdeutlicht das Verfahren:

7.1.4 Projektauswahlkriterien

Die Festlegung von Projektauswahlkriterien ist bei der Bewertung von Förderanträgen unabdingbar, um im Wettbewerb um Qualität den effizientesten und wirkungsvollsten Projekten eine Förderung zu gewähren sowie das Verfahren transparent zu gestalten. Die Projektauswahlkriterien werden dem Begleitausschuss zur Billigung vorgelegt. Insgesamt ist bei der Festlegung der Projektauswahlkriterien bezüglich der Förderfähigkeit einzelner Projekte die Einhaltung aller diesbezüglichen Vorgaben der INTERREG-Leitlinie von größter Bedeutung.

Grundsätzlich werden bei der Auswahl der Projekte insbesondere folgende Kriterien

berücksichtigt werden:

· Jedes Projekt muss formalen und inhaltlichen Mindestanforderungen genügen. So muss es beispielsweise technisch umsetzbar sein und es muss umsetzungsreif vorbereitet sein. 

· Sofern ein Projekt nur auf einer Seite der Grenze umgesetzt wird, müssen signifikante grenzüberschreitende Wirkungen erkennbar sein. Die grenzüberschreitenden Wirkungen eines Projektes können sich entsprechend der Förderstrategie darin z.B. zeigen, dass es die Rahmenbedingungen für die gemeinsame Entwicklung des Grenzraumes und Überwindung der durch die Grenze verursachten Probleme verbessert oder die grenzüberschreitenden Beziehungen intensiviert.

· Bei der Auswahl der Projekte werden die Querschnittsthemen „Nachhaltigkeit“ und „Chancengleichheit“ berücksichtigt.

Der Begleitausschuss hat im schriftlichen Verfahren im März 2004 die nachfolgenden Projektauswahlkriterien bestätigt.

Ziel der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A ist gemäß den Leitlinien für INTERREG III sowohl die Entwicklung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit benachbarter Gebietskörperschaften als auch die Förderung einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung, um das Entstehen grenzübergreifender wirtschaftlicher und sozialer „Pole“ zu fördern.

Zur Verwirklichung dieser Ziele „... sind daher nur solche Operationen förderfähig, die gemeinsam ausgewählt wurden und die in zwei ... Mitgliedstaaten ... durchgeführt werden oder bei denen, wenn die Durchführung nur einen Mitgliedstaat betrifft, signifikante Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten ... nachgewiesen werden können.“ (sogenannte „grenzüberschreitende Wirkung“, Punkt 7 der INTERREG-Leitlinien).
Dementsprechend werden folgende Kriterien für die Auswahl von Projekten für eine Förderung unter INTERREG III A formuliert.

Grenzübergreifender Charakter

Bei der Bewertung der Intensität des grenzübergreifenden Charakters sind zwei Aspekte zu berücksichtigen: 

· der Grad der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und 

· die Wirkung. 

Soweit der Grad und die Wirkung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit überwiegend nur schwach oder nicht erkennbar ist, muss der Antrag abgelehnt werden.

Grad der grenzübergreifenden Zusammenarbeit


JA

NEIN
Gemeinsame Projektentwicklung









(Ein Projekt ist dann grenzübergreifend, wenn es von Partnern beider-

seits der Grenze konzipiert wird und Übereinstimmung bei den Inhalten 

und Zielen besteht auch wenn nur ein nationaler Standort besteht. Dies 

kann z.B. bei der Umsetzung grenzübergreifender Entwicklungskonzepte

der Fall sein (z.B. gemeinsame Stadtentwicklung Guben/Gubin).

Gemeinsame Projektumsetzung









(Ein Projekt ist dann grenzübergreifend, wenn es von Partnern beider-

seits der Grenze konzipiert und durchgeführt wird. Eine gemeinsame 

Durchführung kann in einer deutsch-polnischen Projektgruppe be-

stehen, in regelmäßigen Abstimmungsrunden bei einer separaten Um-

setzung von gemeinsam entwickelten Projekten u.a.. Dazu zählt auch 

eine gemeinsame Betreibung von Projekten.) 

Gemeinsame Finanzierung









(Ein Projekt ist dann grenzübergreifend, wenn es von Partnern
beiderseits der Grenze finanziert wird.)

Grenzübergreifende Wirkung









stark

schwach
ohne

Das Projekt schafft Rahmenbedingungen

für die grenzübergreifende Zusammenarbeit.






(Das Projekt schafft Voraussetzungen für die weitere Zusam-

menarbeit. Dabei ist zu unterscheiden zwischen 

wirtschaftlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen,





z.B. Grenzübergänge, Straßenverbindungen von und zur 

Grenze ... und

sozioökonom. bzw. gesellschaftlichen Voraussetzungen






Förderung der Bereitschaft zur Zusammenarbeit, Überwindung 

sprachlicher und mentaler Hürden, Information über den

Nachbarn).

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Schaffung

dauerhafter Kooperationsstrukturen.

(Hier kann man zwischen wirtschaftlichem Bereich, 







z.B. Deutsch-Polnisches Eurozentrum in Guben, , 

gesellschaftlichem Bereich, z.B. Collegium Polonicum, 





Europaschulen 
und Umweltbereich, z.B. grenzübergreifender Brand- und

Katastrophenschutz, unterscheiden.) 









Das Projekt leistet einen Beitrag zur Umsetzung

des Entwicklungs- und Handlungskonzepts der

Euroregion.












(Die Entwicklungs- und Handlungskonzepte der Euroregionen

zielen auf die Entwicklung der Region beiderseits der Grenze.)

Regionale Effekte

Soweit die Regionalen Effekte überwiegend nur schwach oder nicht erkennbar sind, kommt eine Förderung nur bei starker grenzüberschreitender Wirkung in Betracht.








stark

schwach
ohne

Das Projekt stimmt mit den regionalen Ent-

wicklungszielen des Landes Brandenburg bzw. 

der Wojewodschaft Lubuskie sowie denen 

der Euroregionen Pro Europa Viadrina und 

Spree-Neiße-Bober überein.









Das Projekt fördert das Zusammenwachsen der 






Grenzregion.

Das Projekt führt zu wirtschaftlichen Impulsen

für die Grenzregion.











(z.B. durch Verminderung der Arbeitslosigkeit, Erweiterung

der Branchenvielfalt, Vernetzung unterschiedlicher 

Wirtschaftssektoren etc.)

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Stärkung 

der Wettbewerbsfähigkeit der Region.








Das Projekt leistet einen Beitrag zur umweltbezogenen

Weiterbildung/ Qualifizierung/ Sensibilisierung.







Das Projekt leistet einen aktiven Beitrag zum Umwelt-

schutz.












(z.B. Einsparung von Ressourcen, Verringerung von 

Abfällen, Schadstoffen, Lärm, Emissionen etc.)

Das Projekt dient der Erhöhung der Chancen-

gleichheit von Frauen und Männern.








Das Projekt unterstützt die Erhaltung der

kulturellen Identität und des kulturellen

Erbes.













Das Projekt dient der Integration benach-

teiligter Personengruppen und der 

Entwicklung der Humanressourcen.







7.1.5 Small Projects Fund

Entsprechend den Leitlinien für INTERREG III A vom 28. April 2000 (Anhang II) wird ein Fonds mit geringer Mittelausstattung für die Durchführung von Kleinprojekten zur Förderung der grenzübergreifenden Integration der Bevölkerung eingerichtet. Die Verwaltung dieses Fonds für kleine Projekte – Small Projects Fund - wird sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Seite direkt den Geschäftsstellen der Euroregionen Pro Europa Viadrina sowie Spree-Neiße-Bober übertragen.

Der Small Projects Fund ist unter der Priorität 6 „Kooperation“, Maßnahme 6.1 „Euroregionale Zusammenarbeit“ Bestandteil des vorliegenden Programms. Ziel der Förderung von kleinen kulturellen und anderen Projekten ist die Unterstützung neuer oder bereits bestehender Kontakte über die Grenze hinweg. Die Maßnahmen fördern die Ausprägung einer regionalen Identität und tragen zum besseren gegenseitigen Verständnis der Einwohner in der Grenzregion bei.

Folgende Projekte sind beispielhaft im Rahmen des Small Projects Fund förderfähig:

●
Projekte zur Verbesserung der Kooperation in den Bereichen Kultur, Tourismus, Wirtschaft, Umwelt, Bildung, Ausbildung (insbesondere Sprachausbildung), Jugend, Gesundheit

●
Veranstaltungen in den o.g. Bereichen

●
Schüler– und Jugendbegegnungen und –austausche

●
gemeinsame Aktivitäten im Rahmen kommunaler Partnerschaften

Das konkrete Umsetzungsverfahren für den Small Projects Fund wird in einer Richtlinie geregelt.

Der Gesamtbetrag, der innerhalb des SPF den polnischen Teilen der Euroregionen Pro Europa Viadrina und Spree-Neiße-Bober zugewiesen ist, beträgt weniger als 10 % der insgesamt der Wojewodschaft im Rahmen dieses Programms zur Verfügung stehenden Mittel.

7.2 Kontrollmaßnahmen und –verfahren

Kontrolle im Rahmen der Projektabwicklung

Die Kontrolle der gemeinschaftlichen wie auch der nationalen Kofinanzierungsmittel wird sichergestellt und es wird gewährleistet, dass die INTERREG III A-Mittel in Übereinstimmung mit den Programmplanungsdokumenten und mit bestehenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie entsprechend den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Haushaltsführung eingesetzt werden. Dazu werden die Fondsverwalter Kontrollmechanismen zur Durchführung des PGI und zum finanziellen Einsatz des EFRE-Strukturfonds im Rahmen von INTERREG III A implementieren .

Die Bewilligungsstellen – für Brandenburg die Investitionsbank (ILB), für Polen das Wojewodschaftsamt Lubuskie - übernehmen die laufende Projektabwicklung einschließlich der entsprechenden Kontrollen im Rahmen der Antragsannahme, Antragsprüfung, Antragsbewilligung sowie der Auszahlung an die Zuwendungsempfänger. Die Kontrollen basieren auf nationalen Vorschriften und berücksichtigen die Einhaltung EU-rechtlicher Regelungen.

Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt grundsätzlich auf den Nachweis tatsächlich getätigter Ausgaben durch den Zuwendungsempfänger. Die Angaben werden vor der Auszahlung durch die zuständige Bewilligungsstelle mindestens auf rechnerische Richtigkeit, Plausibilität und grundsätzliche Übereinstimmung mit dem Förderbescheid geprüft.

Für jedes aus INTERREG III A geförderte Projekt wird ein Verwendungsnachweis nach der VV zur LHO HK 44 zu einer mit Zuwendungsbescheid festgelegten Frist (in der Regel 6 Monate nach Beendigung des Bewilligungszeitraums) in Schriftform durch den Zuwendungsempfänger erbracht und durch die zuständige Bewilligungsstelle entsprechend geprüft.

Stichprobenkontrollen

Die Durchführungen von Prüfungen nach Art. 10 bis 12 der VO (EG) Nr. 438/2001 erfolgt in Brandenburg sowohl durch die Unabhängige Stelle als auch durch die Interne Revision/EU-Prüfung der Geschäftsbesorgerin ILB (Investitionsbank des Landes Brandenburg). Zentraler Ansprechpartner für den Bereich der Stichprobenkontrollen im Land Brandenburg ist die Unabhängige Stelle des Ministeriums für Wirtschaft.

In Polen erfolgt die Koordinierung, Planung und Beaufsichtigung der Prüfungen durch das Finanzministerium in Warschau (Büro für Internationale Finanzrelationen) (Tel.: 0048 - 22 - 694 55 34, e-mail: marcin.zaleski@mofnet.gov.pl). Die praktische Durchführung der Prüfungen erfolgt durch das Finanzkontrollamt der Wojewodschaft Lubuskie.

Die Kontrollen werden auf beiden Seiten von Personen durchgeführt werden, die von der laufenden Projektabwicklung personell und organisatorisch unabhängig sind und erfolgen unter Berücksichtigung der einschlägigen EU-Bestimmungen jeweils innerhalb des nationalen Verwaltungs- und Kontrollsystems und im Rahmen der jeweiligen örtlichen und sachlichen Zuständigkeit.

Die jährliche Berichterstattung gemäß Art. 13 der VO (EG) Nr. 438/2001 erfolgt durch die Unabhängige Stelle des Landes Brandenburg. Sie erhält von der polnischen Seite (vom Büro für Internationale Finanzrelationen) für die in Polen durchgeführten Prüfungen und sonstigen für den Bericht notwendigen Angaben zeitgerecht und eigenverantwortlich eine entsprechende Zuarbeit. 

Unregelmäßigkeitsmeldungen nach VO (EG) Nr. 1681/94

Der brandenburgische Fondsverwalter erhält von der ILB und von der polnischen Seite vierteljährlich die Meldung aller Unregelmäßigkeiten entsprechend der Verordnung 1681/94 und dem Gesetz über die öffentlichen Finanzen, die im Rahmen der Projektabwicklung bzw. der Stichprobenprüfungen festgestellt wurden. Die Meldungen werden nach dem festgelegten Verfahren über den Bund an die Kommission bzw. das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) weitergeleitet. 

Auf der polnischen Seite ist für die entsprechend der Verordnung 1681/94 erfolgenden Meldungen von Unregelmäßigkeiten, die im Rahmen der Projektabwicklung bzw. der Stichprobenprüfungen festgestellt wurden, das Finanzministerium in Warschau (Büro für Internationale Finanzrelationen) verantwortlich. Die Meldungen erfolgen im Laufe von zwei Monaten nach Ende eines jeden Vierteljahres an die Europäische Kommission.

Die für die Erstellung der Meldungen benötigten Informationen über Unregelmäßigkeiten stammen vom Finanzkontrollamt der Wojewodschaft Lubuskie sowie aus dem Datenverarbeitungssystem SIMIK (Computersystem für die Überwachung und die Aufsicht von Struktur- und Kohäsionsfunds). Die Daten über Unregelmäßigkeiten werden insbesondere durch die Vermittlungs- und Verwaltungsbehörde eingegeben.

Festgestellte Unregelmäßigkeiten werden untersucht, und ggf. werden Maßnahmen zur Wiedereinziehung von Beträgen veranlasst. Die Untersuchung der Unregelmäßigkeit und die getroffenen Maßnahmen bzw. die angemessene Behandlung wird in nachfolgenden Meldungen mitgeteilt.

Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme

Eine detaillierte Beschreibung der Verfahren zur Finanzkontrolle (insbesondere auch zur Zusammenarbeit der jeweiligen Verwaltungsstellen in Brandenburg und Polen) wird der Kommission entsprechend Artikel 5 der Verordnung 438/2001 spätestens drei Monate nach Genehmigung des PGI übermittelt.

7.3 Begleitung und Bewertung

7.3.1 Verwaltungsstrukturen

Für die Begleitung und Kontrolle des PGI INTERREG III A Brandenburg- Lubuskie wird ein Begleitausschuss eingerichtet.

Dem Begleitausschuss fallen im Sinne des Art. 35 der EU-Verordnung 1260/99 folgende Aufgaben zu:

- Überwachung und Bewertung des Standes der Umsetzung des PGI´s

- Entgegennahme von Anträgen der Ausschussmitglieder zu Programmänderungen bzw. Vorschlag notwendiger Anpassungen und Beschluss hierüber

Den Vorsitz im Begleitausschuss hat ein Vertreter des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg inne. Der Ko-Vorsitz wird durch einen Vertreter des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Sozialpolitik der Republik Polen wahrgenommen. 

Der Begleitausschuss besteht ferner aus je einem Vertreter:

deutsche Seite:

- des Ministeriums der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg

- des Ministeriums für Wirtschaft des Landes Brandenburg

- der Euroregion „Pro Europa Viadrina“

- der Euroregion „Spree Neiße Bober“

- des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit

polnische Seite:

- des Marschallamtes

- des Amtes des Wojewoden

- des Finanzministeriums

- der Euroregion „Pro Europa Viadrina“

- der Euroregion „Spree Neiße Bober“

Die Europäische Kommission ist gemäß Art. 35 Abs. 2 der VO 1260/1999 Mitglied des Begleitausschusses mit beratender Stimme.

Die Vorlagen für den Begleitausschuss werden vor Versendung an die Mitglieder zunächst in deutscher Sprache der Gemeinsamen Verwaltungsbehörde zugeleitet. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung zum Begleitausschuss.       

Ein gemeinsames, paritätisch besetztes Gremium fungiert als Lenkungsausschuss.

Aufgabe des Lenkungsausschusses ist es, seitens des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie über die Förderwürdigkeit von INTERREG III A – Projekten in dem mit dem PGI beschriebenen Fördergebiet zu befinden und Projekte zur Förderung zu empfehlen.

Der Vorsitz im Lenkungsausschuss wird gemeinsam vom Vertreter des Ministeriums der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg und einem Vertreter des Marschallamtes der Wojewodschaft Lubuskie wahrgenommen.

Der Lenkungsausschuss besteht ferner aus je einem Vertreter:

deutsche Seite:
- des Ministeriums für Wirtschaft des Landes Brandenburg

- der Euroregion „Pro Europa Viadrina“

- der Euroregion „Spree Neiße Bober“

polnische Seite:

- der Koordinierungsstelle des polnischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Sozialpolitik

- des Amtes des Wojewoden der Wojewodschaft Lubuskie

- der Euroregion „Pro Europa Viadrina“

- der Euroregion „Spree Neiße Bober“

Zu den Sitzungen des Lenkungsausschusses werden Vertreter der Gemeinsamen Verwaltungsbehörde, der Europäischen Kommission sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit als Beobachter eingeladen.

Die Aufgaben der Gemeinsamen Verwaltungsbehörde und der Fondsverwalter zur Vergabe, Abrechnung, Verwaltung und Kontrolle des Mitteleinsatzes des INTERREG III A – Programmes gegenüber der EU-Kommission bleiben durch die Entscheidungen des Lenkungsausschusses unberührt.

Die Vertreter der Euroregionen vertreten in beiden Ausschüssen die Interessen der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie weiterer nichtstaatlicher Organisationen, die an den euroregionalen Gremien beteiligt sind. Die Belange der Chancengleichheit, der nachhaltigen Entwicklung und des Umweltschutzes werden zuvor über die Einbeziehung der zuständigen Stellen im Rahmen der Stellungnahmen der brandenburgischen Fachressorts bzw. im Rahmen der internen Abstimmungen durch das Marschallamt berücksichtigt (siehe Kap. 7.1.3 Antrags- und Bewilligungsverfahren).

Gemäß vorheriger Abstimmung der Vorsitzenden können, soweit dies notwendig erscheint, Experten zu den Sitzungen hinzugezogen werden.

Nach dem Partnerschaftsprinzip und im Hinblick auf die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden die Beschlüsse der Ausschüsse einvernehmlich gefasst.

Geschäftsordnungen bilden die Basis der Tätigkeiten des Lenkungs- und des Begleitausschusses.
Die Ausschüsse werden vom Gemeinsamen Technischen Sekretariat unterstützt, das für die Organisation der Ausrichtung der Tagungen, die Ausarbeitung der Begleitdokumentation, der Tagesordnung, der Stellungnahmen sowie der Ergebnisprotokolle verantwortlich zeichnet.

Tabelle:  Aufgaben der  Ausschüsse als Lenkungs- und Begleitausschuss

	Begleitausschuss
	Lenkungsausschuss



	Begleitung und Bewertung


	Programmmanagement



	ist verantwortlich für Bestätigung bzw. Anpassung der Programmplanungsdokumente INTERREG III A
	implementiert das Programm der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A 

	billigt die Projektauswahlkriterien
	entscheidet über die Förderwürdigkeit und empfiehlt Projekte für eine Förderung aus INTERREG III A

	überprüft und bewertet regelmäßig die Erreichung der spezifischen Ziele des PGI´s
	

	prüft die Ergebnisse der Durchführung, insbesondere die Erreichung der Ziele bei den verschiedenen Maßnahmen des PGI´s sowie die Halbzeitbewertung
	

	prüft und bestätigt die Jahresberichte für 

INTERREG III A bevor diese der Kommission zugeleitet werden
	

	schlägt im Bedarfsfalle der Gemeinsamen Verwaltungsbehörde eine Anpassung bzw. Revision des PGI´s vor, um die Zielerreichung der Maßnahmen zu beschleunigen bzw. zu verbessern
	


7.3.2 Halbzeit- und ex-post-Bewertung

Die Ergebnisse der Halbzeitbewertung für das PGI Brandenburg-Lubuskie wurden der Europäischen Kommission am 18. November 2003 übermittelt. Im Jahr 2005 wird eine Aktualisierung der Halbzeitbewertung vorgenommen.

Die Halbzeitbewertung hat festgestellt, dass die SWOT-Analyse weiterhin grundsätzlich Gültigkeit besitzt und die Strategie sich eindeutig im Rahmen der SWOT-Analyse bewegt. Auf der Grundlage der Empfehlungen der Halbzeitbewertung wurden verschiedene Programmanpassungen vorgenommen. Dazu gehört die Überarbeitung des gesamten Indikatorensystems einschließlich der Zielquantifizierungen und die Abstimmung dazu mit dem polnischen Partner, die finanzielle Anpassung der Schwerpunkte an den voraussichtlichen Bedarf in der zweiten Programmhälfte, die Erhöhung der Interventionssätze in den Prioritäten 3 und 4 sowie hinsichtlich des SPF die Erhöhung der Obergrenze für Projekte und der Wegfall der Einteilung in verschiedene Größenklassen. Hinsichtlich der Empfehlungen zur Erhöhung der Effizienz der Programmsteuerung wird zukünftig die Gemeinsame Verwaltungsbehörde den Vorsitz im Begleitausschuss übernehmen. Die Arbeitsweise des Landesausschusses wird insofern vereinfacht, als dass er nur noch im schriftlichen Verfahren mit Fristsetzung Stellung zu den Entscheidungsvorlagen nehmen und i.d.R. nur noch zwei Mal jährlich tagen wird. 

Weitere Empfehlungen der Halbzeitbewertung werden ihren Niederschlag in der Ergänzung zur Programmplanung, der Mitteilung zu den Verwaltungs- und Kontrollsystemen sowie in der Praxis der Programmumsetzung finden.

Die Programmanpassungen werden dem Begleitausschuss zur Billigung vorgelegt.

Die Ex-Post-Bewertung nach Artikel 43 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 wird unter Verantwortung der KOM in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten, der Gemeinsamen Verwaltungsbehörde und den fondsverwaltenden Ressorts vorgenommen. Diese Bewertung wird spätestens drei Jahre nach Ablauf des Programmplanungszeitraums abgeschlossen.

Die Mitgliedsstaaten und die vorgenannten verantwortlichen Stellen der Landesregierung Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie treffen alle zur Durchführung der Bewertungen erforderlichen Maßnahmen und tragen insbesondere dafür Sorge, dass die unabhängigen Bewertungssachverständigen Zugang zu sämtlichen Informationen haben. 

7.4 Information und Publizität

Die Informations- und Publizitätspflichten gemäß Artikel 46 der allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds sowie der entsprechenden Verordnung der Kommission (VO 1159/2000) werden vom Land Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie eingehalten.

Insbesondere werden die potentiellen Zuwendungsempfänger, die Wirtschaftsverbände, die Wirtschafts-, Wissenschafts-, Sozial- und Kulturpartner, die Einrichtungen für die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Umweltverbände und die relevanten Nichtregierungsorganisationen über die Interventionsmöglichkeiten der EU-Förderprogramme sowie die Öffentlichkeit über die Rolle der Europäischen Union im Zusammenhang mit den Interventionen und über deren Ergebnisse informiert.

Im Land Brandenburg und in der Wojewodschaft Lubuskie werden die dafür notwendigen institutionellen, administrativen, personellen und finanziellen Vorkehrungen – z.B. durch den entsprechenden Einsatz von Mitteln der Technischen Hilfe – getroffen. Mit der überarbeiteten Ergänzung zur Programmplanung wird der überarbeitete Kommunikationsplan vorgelegt.

Die Ergebnisse der Bewertung einschließlich der ex-ante Bewertung werden der Öffentlichkeit im Rahmen des technisch Möglichen zur Verfügung gestellt.

7.5 Bericht zum partnerschaftlichen Abstimmungsprozess bei der Konzipierung und Erstellung des PGI 

Die für den verbleibenden Förderzeitraum  2004 bis 2006 für den Einsatz der Fördermittel aus der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A im gesamten Fördergebiet vorgesehenen Förderschwerpunkte und die darunter subsumierten Maßnahmen wurden mit den Ressorts der Landesregierung Brandenburg, den Departements des Marschall- und Wojewodschaftsamtes der Wojewodschaft Lubuskie sowie den Euroregionen grundsätzlich erörtert. 

Die Wirtschafts- und Sozialpartner wurden auf der Ebene der Euroregionen einbezogen, wo bereits in Entwicklungs- und Handlungskonzepten entsprechende Handlungserfordernisses Berücksichtigung fanden. Die im Land Brandenburg für die Querschnittsthemen - Chancengleichheit sowie nachhaltige Entwicklung – federführenden Ministerien (MASGF und MLUR) wurden in jeder Phase der Erarbeitung beteiligt. Gleiches gilt für die polnische Seite. Dort wurden Abteilungen (Departements) des Marschallamtes (Abteilung der Wirtschaft, Abteilung der Sozialangelegenheiten) beteiligt.

In Vorbereitung des Abstimmungsprozesses zur Erarbeitung des vorliegenden angepassten Programms der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A wurde am  3. Juli 2003 eine paritätisch besetzte deutsch-polnische Arbeitsgruppe gegründet, die aus ihren Reihen eine Redaktionsgruppe zur Erarbeitung des PGI einsetzte. Im Verlauf der Erarbeitung wurden die einzelnen Arbeitsschritte jeweils auf der deutschen und polnischen Seite sowie in der Arbeitsgruppe erörtert. In enger Zusammenarbeit zwischen deutschen und polnischen Partnern und auf der Basis fundierter und ausführlicher Stellungnahmen aller Beteiligten beider Seiten entstand dieses Programmplanungsdokument, das vom Begleitausschuss am 12. Dezember 2003 offiziell bestätigt wurde.

7.6 Berücksichtigung der ex-ante Evaluierung

Die Konzipierung und Erstellung des PGI´s erfolgte unter Berücksichtigung der EX-ante Evaluierung (Anhang). Bewertungen im Hinblick auf die Situationsbeschreibung im Fördergebiet, die SWOT-Analyse, die Ergebnisse der vergangenen Förderperiode, die Strategie des Regionalprogramms, die Indikatoren und Wirkungen der Förderung sowie die Durchführungsmechanismen bildeten die Grundlage der Konzipierung der entsprechenden Kapitel des Regionalprogramms.
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zuletzt geändert am 26. Juli 2003/ Entscheidung der EU-KOM C (2002) 1703

Tabelle 1a

Priorität 1 Wirtschaftskooperation und KMU-Förderung

	Struktur
	Förderfähige Kosten insgesamt
	Öffentliche Ausgaben
	Förderfähige Kosten privater Träger
	Sonstige Finanz-instrumente

	
	
	Öffentliche Gesamtkosten
	Gemeinschaftsbeitrag
	Öffentliche nationale Ausgaben
	
	

	
	
	
	Gesamt
	EFRE
	Gesamt
	National
	Regional
	Lokal
	Sonstige 
	
	

	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	8=9à12
	9
	10
	11
	12
	13
	16

	1. Wirtschaftskoope- ration und KMU-Förd.
	24.582.570
	23.172.248
	18.436.926
	18.436.926
	4.735.322
	0
	931.835
	1.704.797
	2.098.690
	1.410.322
	0

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2001
	2.642.363
	2.642.363
	1.981.772
	1.981.772
	660.591
	0
	132.118
	317.084
	211.389
	0
	0

	Gesamt EFRE
	2.642.363
	2.642.363
	1.981.772
	1.981.772
	660.591
	 
	132.118
	317.084
	211.389
	 
	 

	2002
	1.675.082
	1.675.082
	1.256.312
	1.256.312
	418.770
	0
	83.754
	201.010
	134.006
	0
	0

	Gesamt EFRE
	1.675.082
	1.675.082
	1.256.312
	1.256.312
	418.770
	 
	83.754
	201.010
	134.006
	 
	 

	2003
	3.710.580
	3.710.580
	2.782.935
	2.782.935
	927.645
	0
	185.529
	445.270
	296.846
	0
	0

	Gesamt EFRE
	3.710.580
	3.710.580
	2.782.935
	2.782.935
	927.645
	 
	185.529
	445.270
	296.846
	 
	 

	2004
	4.914.878
	4.755.078
	3.783.265
	3.783.265
	971.813
	0
	165.953
	331.905
	473.955
	159.800
	0

	Gesamt EFRE
	4.914.878
	4.755.078
	3.783.265
	3.783.265
	971.813
	 
	165.953
	331.905
	473.955
	159.800
	 

	2005
	5.572.248
	4.971.232
	4.097.671
	4.097.671
	873.561
	0
	178.390
	206.781
	488.390
	601.016
	0

	Gesamt EFRE
	5.572.248
	4.971.232
	4.097.671
	4.097.671
	873.561
	 
	178.390
	206.781
	488.390
	601.016
	 

	2006
	6.067.419
	5.417.913
	4.534.971
	4.534.971
	882.942
	0
	186.091
	202.747
	494.104
	649.506
	0

	Gesamt EFRE
	6.067.419
	5.417.913
	4.534.971
	4.534.971
	882.942
	 
	186.091
	202.747
	494.104
	649.506
	 


Tabelle 1b

Priorität 2 Infrastrukturentwicklung

	Struktur
	Förderfähige Kosten insgesamt
	Öffentliche Ausgaben
	Förderfähige Kosten privater Träger
	Sonstige Finanz-instrumente

	
	
	Öffentliche Gesamtkosten
	Gemeinschaftsbeitrag
	Öffentliche nationale Ausgaben
	
	

	
	
	
	Gesamt
	EFRE
	Gesamt
	National
	Regional
	Lokal
	Sonstige 
	
	

	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	8=9à12
	9
	10
	11
	12
	13
	16

	2. Infrastruktur-entwicklung
	61.346.254
	61.346.254
	45.994.691
	45.994.691
	15.351.563
	10.000
	2.492.874
	12.848.689
	0
	0
	0

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2001
	7.669.867
	7.669.867
	5.752.400
	5.752.400
	1.917.467
	0
	240.000
	1.677.467
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	7.669.867
	7.669.867
	5.752.400
	5.752.400
	1.917.467
	 
	240.000
	1.677.467
	 
	 
	 

	2002
	14.171.733
	14.171.733
	10.628.800
	10.628.800
	3.542.933
	0
	666.667
	2.876.266
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	14.171.733
	14.171.733
	10.628.800
	10.628.800
	3.542.933
	 
	666.667
	2.876.266
	 
	 
	 

	2003
	5.732.267
	5.732.267
	4.299.200
	4.299.200
	1.433.067
	0
	166.667
	1.266.400
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	5.732.267
	5.732.267
	4.299.200
	4.299.200
	1.433.067
	 
	166.667
	1.266.400
	 
	 
	 

	2004
	10.343.687
	10.343.687
	7.759.390
	7.759.390
	2.584.297
	3.000
	419.407
	2.161.890
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	10.343.687
	10.343.687
	7.759.390
	7.759.390
	2.584.297
	3.000
	419.407
	2.161.890
	 
	 
	 

	2005
	10.993.232
	10.993.232
	8.236.612
	8.236.612
	2.756.620
	3.500
	464.011
	2.289.109
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	10.993.232
	10.993.232
	8.236.612
	8.236.612
	2.756.620
	3.500
	464.011
	2.289.109
	 
	 
	 

	2006
	12.435.468
	12.435.468
	9.318.289
	9.318.289
	3.117.179
	3.500
	536.122
	2.577.557
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	12.435.468
	12.435.468
	9.318.289
	9.318.289
	3.117.179
	3.500
	536.122
	2.577.557
	 
	 
	 


Tabelle 1c

Priorität 3 Umwelt

	Struktur
	Förderfähige Kosten insgesamt
	Öffentliche Ausgaben
	Förderfähige Kosten privater Träger
	Sonstige Finanz-instrumente

	
	
	Öffentliche Gesamtkosten
	Gemeinschaftsbeitrag
	Öffentliche nationale Ausgaben
	
	

	
	
	
	Gesamt
	EFRE
	Gesamt
	National
	Regional
	Lokal
	Sonstige 
	
	

	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	8=9à12
	9
	10
	11
	12
	13
	16

	3. Umwelt
	30.861.467
	30.510.292
	23.146.100
	23.146.100
	7.364.192
	0
	0
	6.319.786
	1.044.406
	351.175
	0

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2001
	2.709.863
	2.642.363
	1.981.772
	1.981.772
	660.591
	0
	0
	593.091
	67.500
	67.500
	0

	Gesamt EFRE
	2.709.863
	2.642.363
	1.981.772
	1.981.772
	660.591
	 
	 
	593.091
	67.500
	67.500
	 

	2002
	1.717.582
	1.675.082
	1.256.312
	1.256.312
	418.770
	0
	0
	376.270
	42.500
	42.500
	0

	Gesamt EFRE
	1.717.582
	1.675.082
	1.256.312
	1.256.312
	418.770
	 
	 
	376.270
	42.500
	42.500
	 

	2003
	3.805.580
	3.710.580
	2.782.935
	2.782.935
	927.645
	0
	0
	832.645
	95.000
	95.000
	0

	Gesamt EFRE
	3.805.580
	3.710.580
	2.782.935
	2.782.935
	927.645
	 
	 
	832.645
	95.000
	95.000
	 

	2004
	6.900.716
	6.860.716
	5.229.402
	5.229.402
	1.631.314
	0
	0
	1.384.051
	247.263
	40.000
	0

	Gesamt EFRE
	6.972.534
	6.904.514
	5.229.402
	5.229.402
	1.675.112
	 
	 
	1.384.051
	247.263
	40.000
	 

	2005
	7.352.456
	7.307.456
	5.565.295
	5.565.295
	1.742.161
	0
	0
	1.465.329
	276.832
	45.000
	0

	Gesamt EFRE
	7.420.394
	7.352.073
	5.565.295
	5.565.295
	1.786.778
	 
	 
	1.465.329
	276.832
	45.000
	 

	2006
	8.375.270
	8.314.095
	6.330.384
	6.330.384
	1.983.711
	0
	0
	1.668.400
	315.311
	61.175
	0

	Gesamt EFRE
	8.375.270
	8.314.095
	6.330.384
	6.330.384
	1.983.711
	 
	 
	1.668.400
	315.311
	61.175
	 


Tabelle 1d

Priorität 4 Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes

	Struktur
	Förderfähige Kosten insgesamt
	Öffentliche Ausgaben
	Förderfähige Kosten privater Träger
	Sonstige Finanz-instrumente

	
	
	Öffentliche Gesamtkosten
	Gemeinschaftsbeitrag
	Öffentliche nationale Ausgaben
	
	

	
	
	
	Gesamt
	EFRE
	Gesamt
	National
	Regional
	Lokal
	Sonstige 
	
	

	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	8=9à12
	9
	10
	11
	12
	13
	16

	4. Entwickl. der Landw. und des ländl. Raumes
	12.747.611
	11.373.844
	9.560.708
	9.560.708
	1.813.136
	0
	85.506
	1.617.805
	109.825
	1.373.767
	0

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	Gesamt EFRE
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2001
	2.005.418
	1.585.418
	1.189.063
	1.189.063
	396.355
	0
	15.854
	361.476
	19.025
	420.000
	0

	Gesamt EFRE
	2.005.418
	1.585.418
	1.189.063
	1.189.063
	396.355
	 
	15.854
	361.476
	19.025
	420.000
	 

	2002
	1.245.049
	1.005.049
	753.787
	753.787
	251.262
	0
	10.050
	229.151
	12.061
	240.000
	0

	Gesamt EFRE
	1.245.049
	1.005.049
	753.787
	753.787
	251.262
	 
	10.050
	229.151
	12.061
	240.000
	 

	2003
	2.801.348
	2.226.348
	1.669.761
	1.669.761
	556.587
	0
	22.263
	507.608
	26.716
	575.000
	0

	Gesamt EFRE
	2.801.348
	2.226.348
	1.669.761
	1.669.761
	556.587
	 
	22.263
	507.608
	26.716
	575.000
	 

	2004
	2.156.991
	2.115.277
	1.929.062
	1.929.062
	186.215
	0
	10.714
	160.429
	15.072
	41.714
	0

	Gesamt EFRE
	2.156.991
	2.115.277
	1.929.062
	1.929.062
	186.215
	 
	10.714
	160.429
	15.072
	41.714
	 

	2005
	2.215.529
	2.169.922
	1.969.944
	1.969.944
	199.978
	0
	11.807
	171.461
	16.710
	45.607
	0

	Gesamt EFRE
	2.215.529
	2.169.922
	1.969.944
	1.969.944
	199.978
	 
	11.807
	171.461
	16.710
	45.607
	 

	2006
	2.323.276
	2.271.830
	2.049.091
	2.049.091
	222.739
	0
	14.818
	187.680
	20.241
	51.446
	0

	Gesamt EFRE
	2.323.276
	2.271.830
	2.049.091
	2.049.091
	222.739
	 
	14.818
	187.680
	20.241
	51.446
	 


Tabelle 1e

Priorität 5 Qualifizierung und Beschäftigung

	Struktur
	Förderfähige Kosten insgesamt
	Öffentliche Ausgaben
	Förderfähige Kosten privater Träger
	Sonstige Finanz-instrumente

	
	
	Öffentliche Gesamtkosten
	Gemeinschaftsbeitrag
	Öffentliche nationale Ausgaben
	
	

	
	
	
	Gesamt
	EFRE
	Gesamt
	National
	Regional
	Lokal
	Sonstige 
	
	

	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	8=9à12
	9
	10
	11
	12
	13
	16

	5. Qualifizierung und Beschäftigung
	21.246.020
	21.004.860
	15.934.514
	15.934.514
	5.070.346
	782.367
	1.698.159
	1.084.717
	1.505.103
	241.160
	0

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2001
	2.642.363
	2.642.363
	1.981.772
	1.981.772
	660.591
	132.118
	7.700
	156.548
	364.225
	0
	0

	Gesamt EFRE
	2.642.363
	2.642.363
	1.981.772
	1.981.772
	660.591
	132.118
	7.700
	156.548
	364.225
	0
	 

	2002
	1.675.082
	1.675.082
	1.256.312
	1.256.312
	418.770
	83.754
	7.700
	97.868
	229.448
	0
	0

	Gesamt EFRE
	1.675.082
	1.675.082
	1.256.312
	1.256.312
	418.770
	83.754
	7.700
	97.868
	229.448
	0
	 

	2003
	3.710.580
	3.710.580
	2.782.935
	2.782.935
	927.645
	185.529
	7.700
	221.397
	513.019
	0
	0

	Gesamt EFRE
	3.710.580
	3.710.580
	2.782.935
	2.782.935
	927.645
	185.529
	7.700
	221.397
	513.019
	0
	 

	2004
	4.375.491
	4.320.857
	3.215.104
	3.215.104
	1.105.753
	126.634
	539.188
	191.955
	247.976
	54.634
	0

	Gesamt EFRE
	4.375.491
	4.320.857
	3.215.104
	3.215.104
	1.105.753
	126.634
	539.188
	191.955
	247.976
	54.634
	 

	2005
	4.349.188
	4.260.322
	3.283.240
	3.283.240
	977.082
	127.166
	563.539
	199.680
	86.697
	88.866
	0

	Gesamt EFRE
	4.349.188
	4.260.322
	3.283.240
	3.283.240
	977.082
	127.166
	563.539
	199.680
	86.697
	88.866
	 

	2006
	4.493.316
	4.395.656
	3.415.151
	3.415.151
	980.505
	127.166
	572.332
	217.269
	63.738
	97.660
	0

	Gesamt EFRE
	4.493.316
	4.395.656
	3.415.151
	3.415.151
	980.505
	127.166
	572.332
	217.269
	63.738
	97.660
	 


Tabelle 1f

Priorität 6 Kooperation

	Struktur
	Förderfähige Kosten insgesamt
	Öffentliche Ausgaben
	Förderfähige Kosten privater Träger
	Sonstige Finanz-instrumente

	
	
	Öffentliche Gesamtkosten
	Gemeinschaftsbeitrag
	Öffentliche nationale Ausgaben
	
	

	
	
	
	Gesamt
	EFRE
	Gesamt
	National
	Regional
	Lokal
	Sonstige 
	
	

	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	8=9à12
	9
	10
	11
	12
	13
	16

	6. Kooperation
	14.711.476
	14.266.272
	11.033.606
	11.033.606
	3.232.666
	60.855
	252.325
	1.339.651
	1.579.835
	445.204
	0

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	2001
	1.321.181
	1.265.592
	990.886
	990.886
	274.706
	0
	6.947
	158.274
	109.485
	55.589
	0

	Gesamt EFRE
	1.321.181
	1.265.592
	990.886
	990.886
	274.706
	 
	6.947
	158.274
	109.485
	55.589
	 

	2002
	837.543
	789.818
	628.157
	628.157
	161.661
	0
	1.600
	103.293
	56.768
	47.725
	0

	Gesamt EFRE
	837.543
	789.818
	628.157
	628.157
	161.661
	 
	1.600
	103.293
	56.768
	47.725
	 

	2003
	1.855.291
	1.791.003
	1.391.469
	1.391.469
	399.534
	0
	9.030
	220.896
	169.608
	64.288
	0

	Gesamt EFRE
	1.855.291
	1.791.003
	1.391.469
	1.391.469
	399.534
	 
	9.030
	220.896
	169.608
	64.288
	 

	2004
	2.903.030
	2.815.201
	2.185.913
	2.185.913
	629.288
	16.294
	64.689
	235.357
	312.948
	87.829
	0

	Gesamt EFRE
	2.903.030
	2.815.201
	2.185.913
	2.185.913
	629.288
	16.294
	64.689
	235.357
	312.948
	87.829
	 

	2005
	3.499.067
	3.407.874
	2.616.493
	2.616.493
	791.381
	20.127
	75.534
	276.998
	418.722
	91.193
	0

	Gesamt EFRE
	3.499.067
	3.407.874
	2.616.493
	2.616.493
	791.381
	20.127
	75.534
	276.998
	418.722
	91.193
	 

	2006
	4.295.364
	4.196.784
	3.220.688
	3.220.688
	976.096
	24.434
	94.525
	344.833
	512.304
	98.580
	0

	Gesamt EFRE
	4.295.364
	4.196.784
	3.220.688
	3.220.688
	976.096
	24.434
	94.525
	344.833
	512.304
	98.580
	 


Tabelle 1g

Priorität 7 Besondere Unterstützung für die an Beitrittsländer angrenzenden Regionen

	Struktur
	Förderfähige Kosten insgesamt
	Öffentliche Ausgaben
	Förderfähige Kosten privater Träger
	Sonstige Finanz-instrumente

	
	
	Öffentliche Gesamtkosten
	Gemeinschaftsbeitrag
	Öffentliche nationale Ausgaben
	
	

	
	
	
	Gesamt
	EFRE
	Gesamt
	National
	Regional
	Lokal
	Sonstige 
	
	

	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	8=9à12
	9
	10
	11
	12
	13
	16

	7. Besondere Unterstützung für die an Beitrittsländern angrenzenden Regionen
	4.636.000
	3.836.000
	3.077.000
	3.077.000
	759.000
	0
	0
	509.000
	250.000
	800.000
	0

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2002
	4.636.000
	3.836.000
	3.077.000
	3.077.000
	759.000
	0
	0
	509.000
	250.000
	800.000
	0

	Gesamt EFRE
	4.636.000
	3.836.000
	3.077.000
	3.077.000
	759.000
	0
	0
	509.000
	250.000
	800.000
	0

	2003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Tabelle 1h

Priorität 8 Technische Hilfe

	Struktur
	Förderfähige Kosten insgesamt
	Öffentliche Ausgaben
	Förderfähige Kosten privater Träger
	Sonstige Finanz-instrumente

	
	
	Öffentliche Gesamtkosten
	Gemeinschaftsbeitrag
	Öffentliche nationale Ausgaben
	
	

	
	
	
	Gesamt
	EFRE
	Gesamt
	National
	Regional
	Lokal
	Sonstige 
	
	

	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	8=9à12
	9
	10
	11
	12
	13
	16

	8. Technische Hilfe
	6.759.873
	6.759.873
	5.069.903
	5.069.903
	1.689.970
	0
	1.217.467
	0
	472.503
	0
	0

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	2001
	671.113
	671.113
	503.335
	503.335
	167.778
	0
	33.556
	0
	134.222
	0
	0

	Gesamt EFRE
	671.113
	671.113
	503.335
	503.335
	167.778
	 
	33.556
	 
	134.222
	 
	 

	2002
	763.093
	763.093
	572.320
	572.320
	190.773
	0
	38.155
	0
	152.618
	0
	0

	Gesamt EFRE
	763.093
	763.093
	572.320
	572.320
	190.773
	 
	38.155
	 
	152.618
	 
	 

	2003
	759.687
	759.687
	569.765
	569.765
	189.922
	0
	37.984
	0
	151.938
	0
	0

	Gesamt EFRE
	759.687
	759.687
	569.765
	569.765
	189.922
	 
	37.984
	 
	151.938
	 
	 

	2004
	1.410.620
	1.410.620
	1.057.965
	1.057.965
	352.655
	0
	341.506
	0
	11.149
	0
	0

	Gesamt EFRE
	1.410.620
	1.410.620
	1.057.965
	1.057.965
	352.655
	 
	341.506
	 
	11.149
	 
	 

	2005
	1.488.404
	1.488.404
	1.116.302
	1.116.302
	372.102
	0
	360.833
	0
	11.269
	0
	0

	Gesamt EFRE
	1.488.404
	1.488.404
	1.116.302
	1.116.302
	372.102
	 
	360.833
	 
	11.269
	 
	 

	2006
	1.666.956
	1.666.956
	1.250.216
	1.250.216
	416.740
	0
	405.433
	0
	11.307
	0
	0

	Gesamt EFRE
	1.666.956
	1.666.956
	1.250.216
	1.250.216
	416.740
	 
	405.433
	 
	11.307
	 
	 


Tabelle 1i

Gesamt

	Struktur
	Förderfähige Kosten insgesamt
	Öffentliche Ausgaben
	Förderfähige Kosten privater Träger
	Sonstige Finanz-instrumente

	
	
	Öffentliche Gesamtkosten
	Gemeinschaftsbeitrag
	Öffentliche nationale Ausgaben
	
	

	
	
	
	Gesamt
	EFRE
	Gesamt
	National
	Regional
	Lokal
	Sonstige 
	
	

	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	8=9à12
	9
	10
	11
	12
	13
	16

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gesamt EFRE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	19.662.168
	19.119.079
	14.381.000
	14.381.000
	4.738.079
	132.118
	436.175
	3.263.940
	905.846
	543.089
	0

	Gesamt EFRE
	19.662.168
	19.119.079
	14.381.000
	14.381.000
	4.738.079
	132.118
	436.175
	3.263.940
	905.846
	543.089
	0

	2002
	26.721.164
	25.590.939
	19.429.000
	19.429.000
	6.161.939
	83.754
	807.926
	4.392.858
	877.401
	1.130.225
	0

	Gesamt EFRE
	26.721.164
	25.590.939
	19.429.000
	19.429.000
	6.161.939
	83.754
	807.926
	4.392.858
	877.401
	1.130.225
	0

	2003
	22.375.333
	21.641.045
	16.279.000
	16.279.000
	5.362.045
	185.529
	429.173
	3.494.216
	1.253.127
	734.288
	0

	Gesamt EFRE
	22.375.333
	21.641.045
	16.279.000
	16.279.000
	5.362.045
	185.529
	429.173
	3.494.216
	1.253.127
	734.288
	0

	2004
	33.005.413
	32.621.436
	25.160.101
	25.160.101
	7.461.335
	145.928
	1.541.457
	4.465.587
	1.308.363
	383.977
	0

	Gesamt EFRE
	33.005.413
	32.621.436
	25.160.101
	25.160.101
	7.461.335
	145.928
	1.541.457
	4.465.587
	1.308.363
	383.977
	0

	2005
	35.470.124
	34.598.442
	26.885.557
	26.885.557
	7.712.885
	150.793
	1.654.114
	4.609.358
	1.298.620
	871.682
	0

	Gesamt EFRE
	35.470.124
	34.598.442
	26.885.557
	26.885.557
	7.712.885
	150.793
	1.654.114
	4.609.358
	1.298.620
	871.682
	0

	2006
	39.657.069
	38.698.702
	30.118.790
	30.118.790
	8.579.912
	155.100
	1.809.321
	5.198.486
	1.417.005
	958.367
	0

	Gesamt EFRE
	39.657.069
	38.698.702
	30.118.790
	30.118.790
	8.579.912
	155.100
	1.809.321
	5.198.486
	1.417.005
	958.367
	0

	GESAMT
	176.891.271
	172.269.643
	132.253.448
	132.253.448
	40.016.195
	853.222
	6.678.166
	25.424.445
	7.060.362
	4.621.628
	0

	Gesamt EFRE
	176.891.271
	172.269.643
	132.253.448
	132.253.448
	40.016.195
	853.222
	6.678.166
	25.424.445
	7.060.362
	4.621.628
	0


Anhang 2:
Kurzfassung ex-ante Evaluierung 

      Institut für Stadtforschung

      und Strukturpolitik GmbH

Ex-Ante-Evaluierung des Gemeinsamen Programmdokumentes

Deutschland – Republik Polen im Rahmen von INTERREG III A – Teil 2

(Joint Programming Document Teilprogramm Interreg III A/Phare CBC II

zur Entwicklung des deutsch-polnischen Grenzraumes des

Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie)

Kurzfassung des Endberichts

ADVANCE \Y 620 im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

ADVANCE \Y 680 Berlin, Oktober 2000
Kurzfassung

Das "Joint Programming Document - Teilprogramm Interreg III A - Phare CBC II zur Entwicklung des deutsch-polnischen Grenzraumes des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie" ist zusammen mit dem Teilprogramm der Länder Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg zusammen mit der Wojewodschaft Zachodniopomorskie sowie dem Teilprogramm des Freistaates Sachsen und der Wojewodschaft Dolny Slask Bestandteil des deutsch-polnischen Joint Programming Document (JPD). Ein sogenannter "Chapeau" bildet im JPD die Klammer um die drei Teilprogramme (siehe Abbildung 1). Mit der für Interreg erforderlichen Ex-Ante-Evaluierung des JPD und seiner Teil​programme wurde das IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH beauftragt. Diese Kurzfassung präsentiert die wichtigsten Ergebnisse der Evaluierung des Teilprogramms Brandenburg/Lubuskie.
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Abbildung 1: Das Joint Programming Document Deutschland-Polen - Struktur

Mit dem vorliegenden Joint Programming Document wurde ein gemeinsames Programm für die Umsetzung der EU-Gemeinschaftsinitiative Interreg zusammen mit dem Phare CBC-Programm geschaffen. Beide Programme wurden damit erstmals in den Rahmen einer gemeinsamen Strategie integriert. Darüber hinaus erfolgt auch die Umsetzung im Rahmen einer gemeinsamen Gremienstruktur und in ständiger Zusammenarbeit zwischen den deutschen und polnischen Partnern. Das Vorliegen des JPD in seiner jetzigen Form ist eine Pionierleistung und markiert gerade auch angesichts der nach wie vor bestehenden Inkompatibilitäten zwischen den beiden Förderinstrumenten Interreg III A und Phare CBC II einen deutlichen Fortschritt in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit.

In der Erarbeitung des JPD waren die deutschen und polnischen Partner mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert. Nach wie vor unterliegen Interreg und Phare CBC der Territorialität. Auch wenn sich die beiden beteiligten Generaldirektionen der Europäischen Kommission in dem Ziel einig sind, Interreg und Phare CBC besser aufeinander auszurichten, blieb es an vielen Stellen den Partnern auf Ebene des beteiligten Landes und der Wojewodschaft überlassen, die konkreten Kompromisse zu suchen und zu erarbeiten, um die Notwendigkeiten der polnischen (Phare-)Seite mit denen der deutschen (Interreg-) Seite zu vermitteln. Diese Kompromisse prägen auch das Teilprogramm Brandenburg/ Lubuskie, haben aber erst die gemeinsame Strategie und Implementationsstruktur möglich gemacht. Der besondere Charakter als Kompromiß- und Hybridprogramm im eben skizzierten Sinne zwischen Interreg III A und Phare CBC II muß bei der Beurteilung stets in Rechnung gestellt werden.

Die Strategieentwicklung des Teilprogramms beruht auf einer Beschreibung der Situation und einer SWOT-Analyse
, die gemeinsam für den deutschen und polnischen Teil der Grenzregion erstellt wurden und soweit möglich die Grenzregion als sozioökonomische Einheit behandeln. Dieses Bemühen stößt jedoch an seine Grenzen, da in weiten Bereichen keine vergleichbaren statistischen Daten für die beiden Seiten der Grenze verfügbar sind. Das Teilprogramm weist zu Recht darauf hin, daß dies ein spürbares Hindernis bei der Erarbeitung war. Auf einer besseren Datenbasis wäre auch eine detaillierte Beschreibung der Situation und eine zielgenauere Formulierung von Chancen und Risiken möglich gewesen. Die Angleichung der Statistik wird folgerichtig als eine notwendige Operation in der neuen Förderperiode in das Programm aufgenommen.

Die aktuelle Lagebeschreibung wie auch die SWOT-Analyse decken die Bereiche "Bevölkerungsstruktur", "Wirtschaftliche Entwicklung und Förderung von KMU", "Infrastruktur", "Umweltschutz", "Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes", "Qualifizierung und Beschäftigung" und "Kooperation" ab. Beide Abschnitte sind somit analog zu den Prioritäten der Förderung strukturiert. Die Situationsbeschreibung zeigt einen Raum, der bedingt vor allem durch die EU-Außengrenze noch weitgehend sozioökonomisch getrennt operieren muß. Vor allem in der physischen Integration, aber auch in der institutionellen und sozioökonomischen Zusammenarbeit wurden aber in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Mit der Fortführung dieser Ansätze zur Zusammenarbeit, aber auch mit dem Bedarf, die Rahmenbedingungen für die Kooperation weiter zu verbessern, werden die allgemeinen Ansatzpunkte für die Förderstrategie benannt.

Neben der Situationsbeschreibung und SWOT-Analyse baut das Teilprogramm zur Strategieentwicklung auch auf den wichtigsten Ergebnissen der vergangenen Förderperiode unter Interreg II A und Phare CBC I auf. Neben der Verbesserung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Grenzregion konnten in einer ganzen Reihe von Handlungsfeldern auch vielfältige Kooperationen über die Grenze hinweg initiiert werden. Aus den Schwierigkeiten bei der Förderung gemeinsamer Projekte aus beiden Programmen leitet das Teilprogramm die Notwendigkeit ab, Interreg und Phare CBC in der neuen Förderperiode enger zusammenzuführen. Mit dieser Ausrichtung greift es auch den Tenor der aus der Zwischenevaluierung abgeleiteten Vorschläge auf. Die erstmals gemeinsame Programmierung beider Förderinstrumente wird im Teilprogramm zu Recht als wichtige Grundlage dafür angesehen.
Die Strategie des Teilprogramms ist darauf ausgerichtet, einerseits die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der gesamten Grenzregion und die Kooperationsvoraussetzungen zu verbessern, andererseits eine intensive direkte grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu erreichen. Als Oberziel wird eine "ausgewogene sozioökonomische Entwicklung" definiert, die auf der Grundlage gemeinsamer Strategien eine nachhaltige Entwicklung und das Entstehen wirtschaftlicher und sozialer Pole fördert. Im Rahmen dieses Oberzieles werden für die einzelnen Prioritäten die folgenden Ziele definiert:

· Verstetigung der wirtschaftlichen Entwicklung der Grenzregion (für die Priorität I "Wirtschaftskooperation und KMU-Förderung").

· Schaffung eines leistungsfähigen, auf die Güter- und Warenströme ausgerichteten Transitraumes sowie einer modernen und leistungsfähigen regionalen Infrastruktur (für die Priorität II "Infrastrukturentwicklung").

· Schutz der Naturressourcen und Verbesserung der Umweltsituation (für die Priorität III "Umwelt").

· Aufbau und Umgestaltung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes zu einem Wirtschaftsfaktor für die Grenzregion (für die Priorität IV "Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes").

· Senkung der Arbeitslosenquote und Förderung eines hochqualifizierten Arbeitskräftepotentials als optimale Vorbereitung der Grenzregion auf den Beitritt Polens zur EU (für die Priorität V "Qualifizierung und Beschäftigung").

· Schaffung funktionierender grenzüberschreitender Netzwerke auf regionaler Ebene (für die Priorität VI "Kooperation").

Entsprechend den regionalen Besonderheiten ist die Gewichtung der einzelnen Ziele auf der deutschen und polnischen Seite nicht gleich. Ein gemeinsamer Schwerpunkt ist jedoch die infrastrukturelle Förderung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Entwicklung und Kooperation. Für die polnische Seite noch drängender als für die deutsche Teilregion sind der Schutz der Naturressourcen und die Verbesserung der Umweltsituation. Eine wichtige Ursache hierfür sind veraltete Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen. Große Bedeutung im Rahmen der Interreg-Förderung wird der Verbesserung der Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich zugemessen. Die Rangfolge der Ziele findet ihren Niederschlag auch in der finanziellen Gewichtung der Prioritäten unter Interreg, wo die Priorität Infrastruktur (mit 35%) den Hauptschwerpunkt des Programms bildet. Dabei ist zu beachten, dass Projekte im Infrastrukturbereich aufgrund der hohen Investitionskosten ein hohes Mittelvolumen erfordern. Unter den weiteren Prioritäten ist die Wirtschaftskooperation und KMU-Förderung (mit 15%) finanziell am besten ausgestattet; es folgen die Prioritäten Umwelt (15%), Qualifizierung und Beschäftigung (15%) sowie Kooperation (7,5%). Im Falle der Priorität Qualifizierung und Beschäftigung ist hervorzuheben, dass neben der aktiven Arbeitsmarktpolitik auch Vorhaben aus der allgemeinen Bildung enthalten sind, was beispielsweise auch Kindergärten und Schulen einschließt. Angesichts der relativ großen Bedeutung kooperationsorientierter Operationen in den anderen Prioritäten ist auch die relativ geringe finanzielle Ausstattung der Priorität Kooperation zu verstehen. Insgesamt sind mit dieser Schwerpunktsetzung Aktionsbereiche gewählt, die einerseits die Rahmenbedingungen der Entwicklung und Kooperation in der gesamten Grenzregion verbessern, z. B. durch die infrastrukturellen Maßnahmen, und zum anderen direkt das Kooperationspotential nutzen und ausbauen wollen, wie durch die Kooperationen im Bereich Bildung und Schaffung von Netzwerken.

Durch die Konzentration auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen für zukünftige Kooperation und Entwicklung der Grenzregion einerseits und die Schaffung von Kooperationsbeziehungen, wo dies bereits möglich ist, andererseits verfolgt das Programm eine, der Ausgangssituation angemessene Strategie. Die Strategie knüpft an die in der SWOT-Analyse identifizierten Chancen und Risiken an und greift auch die in der vergangenen Förderperiode gesammelten Erfahrungen auf. Das Teilprogramm präsentiert insofern eine kohärent aus der Situationsbeschreibung abgeleitete Strategie. Bezüglich der externen Kohärenz verpflichtet sich das Teilprogramm dazu, zur Erreichung der einschlägigen auf europäischer Ebene vereinbarten Ziele wie einer nachhaltigen Entwicklung und Förderung der Chancengleichheit beizutragen. Auch der Bezug zu anderen Förderinstrumenten wie EFRE, ESF und EAGFL wird auf allgemeiner Ebene hergestellt.

Das Teilprogramm benennt eine Reihe von Indikatoren für die Begleitung und Bewertung der Intervention. Da im Falle von Interreg Begleitsysteme auf Basis nicht-finanzieller Indikatoren gegenwärtig noch nicht bestehen und die Möglichkeiten der Quantifizierung der Wirkungen stark eingeschränkt sind, benennt das Teilprogramm zunächst Output- und Ergebnis- sowie Kontextindikatoren. Dabei kombiniert es Indikatoren zur Erfassung der grenzüberschreitenden Ausrichtung (in der Regel über die Anzahl der gemeinsam aus Interreg und Phare CBC geförderten Maßnahmen) mit Indikatoren zum inhaltlichen Vollzug der Projekte (wie beispielsweise die Anzahl der geförderten Technologietransferzentren oder die Anzahl der Teilnehmer an Jugendaustauschen). Um die Begrenzung auf die Output- und Ergebnisebene zu lockern, sieht das Teilprogramm spezielle für Interreg und Phare CBC gemeinsam durchgeführte Befragungen, thematische Studien und Fallstudien vor, um die Wirkungen der Förderung zu erfassen. Mit der Kombination von quantifiziert zu erhebenden Output- und Ergebnisindikatoren mit spezifischen, auch qualitativen Wirkungserhebungen entwirft das Teilprogramm ein angesichts der Ausgangssituation angemessenes Begleit- und Bewertungsinstrumentarium. Insbesondere wenn die thematischen Wirkungsanalysen zur Weiterentwicklung des Indikatorensystems beitragen, kann davon auch die weitere Entwicklung von Programmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit profitieren. Hervorzuheben ist die konsequente Einführung eines Indikators zur Erfassung der Anzahl der gemeinsam aus Phare CBC und Interreg finanzierten Vorhaben. Die im Teilprogramm benannten Indikatoren stellen die gemeinsame Basis für die Begleitung und Bewertung von Interreg und Phare CBC dar. Im Falle von Interreg wird eine detailliertere Fortführung des Indikatorensystems in der Ergänzung zur Programmplanung erfolgen.

Ähnlich wie die Zielquantifizierung und die Benennung von Indikatoren sind auch die Möglichkeiten zur Einschätzung der Wirkungen der Interreg-Förderung begrenzt. Die Ex-Ante-Evaluierung setzt die Methode der Entwicklungspfadanalyse
 ein, die auf Basis von Schätzungen der Wirkungsanteile von vier verschiedenen Entwicklungspfaden ein Profil der Wirkungen des Programms erstellt. Dabei wird für jede Priorität in einem ersten Schritt der zu erwartende Verlauf der Förderung diskutiert. Insbesondere wird herausgearbeitet, welche Art von Operationen erwartet werden können. Der zweite Schritt besteht darin, vor dem Hintergrund der Erfahrungen der vergangenen Förderperiode und der erwarteten Entwicklung der Rahmenbedingungen die wesentlichen Wirkungen der Förderung zu identifizieren. In einem letzten Schritt schließlich wird diskutiert, welche Anteile der Wirkung auf jeden der vier Entwicklungspfade entfallen. Dabei werden die folgenden Entwicklungspfade zugrunde gelegt:

· Entwicklungspfad 1: Schaffung dauerhafter Kooperationsstrukturen

· Entwicklungspfad 2: Förderung der Kooperationsbereitschaft

· Entwicklungspfad 3: Förderung der v. a. infrastrukturellen Rahmenbedingungen

-
Entwicklungspfad 4: Entwicklung der Grenzregion ohne wesentliche direkte Effekte auf die Kooperation

Die den Entwicklungspfaden zugeordneten Wirkungen setzen sich wie folgt zusammen:

Den bei weitem größten Anteil hat der Entwicklungspfad "Entwicklung der Grenzregion ohne wesentliche direkte Effekte auf die grenzüberschreitende Kooperation", gefolgt von dem Entwicklungspfad "Verbesserung der äußeren Rahmenbedingungen für Kooperation", sowie den beiden Pfaden "Verbesserung der Kooperationsbereitschaft" und "Schaffung dauerhafter Kooperationsstrukturen".

Im Entwicklungspfad "Entwicklung der Grenzregion ohne wesentliche direkte Effekte auf die grenzüberschreitende Kooperation" finden sich Anteile der Wirkungen aus der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, wobei es sich dabei insbesondere um die nicht grenzüberschreitend durchgeführten Elemente der FuE-bezogenen sowie KMU-orientierten Förderung handelt, auch Anteile der Wirkungen der Marketingförderung liegen in diesem Bereich. Die Infrastrukturförderung trägt durch die Verbesserung der internen und externen Erschließung sowie die Verbesserung der kommunalen Infrastruktur ebenfalls in erheblichem Ausmaß zu dieser Entwicklungsrichtung bei. Auch aus den Prioritäten Umwelt, Qualifizierung und Beschäftigung sowie Entwicklung der Landwirtschaft entfallenden Anteile auf diese Entwicklungsrichtung.

Der Wirkungsanteil des Entwicklungspfades "Verbesserung der äußeren Rahmenbedingungen für Kooperation" wird besonders durch die grenzüberschreitenden Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen getragen. Das große Gewicht dieses Entwicklungspfades gründet auf der Annahme, daß die infrastrukturellen Projekte in nennenswertem Umfang einen direkten Bezug zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aufweisen können.

Ebenfalls deutliche Effekte werden im Bereich des Entwicklungspfades "Verbesserung der Kooperationsbereitschaft" erwartet. Mit Informationsveranstaltungen, Aus- und Weiterbildung sowie Qualifizierung, aber auch der allgemeinen Bildung tragen insbesondere die Prioritäten "Qualifizierung und Beschäftigung" und "Wirtschaftliche Entwicklung und Kooperation" hierzu bei. Aber auch Umweltbildungsmaßnahmen aus der Priorität "Umwelt" und Erfahrungsaustausche aus der Priorität "Kooperation" leisten ihren Beitrag zu diesem Entwicklungspfad.

In der Größenordnung vergleichbar sind die geschätzten Wirkungsanteile für den Entwicklungspfad "Schaffung dauerhafter Kooperationsstrukturen", wobei hier positiv auffällt, dass alle Prioritäten zu Wirkungen in diesem Bereich führen können, was Beleg einer ausgewogenen Strategie ist.

Diese Wirkungseinschätzung macht deutlich, dass davon ausgegangen werden kann, dass sowohl zur Verbesserung der Rahmenbedingungen als auch zur Intensivierung der direkten Kooperation deutliche Beiträge geleistet werden können. Das Wirkungsprofil mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung der gesamten Grenzregion ohne direkte Effekte auf die Kooperation spiegelt dabei die Ausgangsbedingungen wider, in denen das Potential der Kooperation durch die EU-Außengrenze und die Gestaltung der beiden Förderinstrumente nach wie vor eingeschränkt ist. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen belegt die Wirkungseinschätzung angesichts von lediglich fünf gemeinsam aus Phare CBC und Interreg finanzierten Vorhaben in der letzten Förderperiode eine Fortentwicklung hin zu einer stärkeren Förderung direkter Kooperationsstrukturen.

Die Wirkungen der Förderung auf die Umwelt werden dadurch geprägt, daß auf der polnischen Seite Fortschritte zur Einhaltung der EU-Grenzwerte zu erwarten sind. Zusammen mit der deutschen Seite wird auch die Entwicklung grenzüberschreitender Schutzgebietssysteme sowie die Verbesserung der Entsorgungsinfrastrukturen positive Effekte auf die Umwelt haben. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Umweltbelastungen mit der Förderung verbunden, wobei hier die Wirkungen der geförderten Verkehrsinfrastruktur, insbesondere durch Bodenversiegelung und den Schadstoffausstoß, im Vordergrund stehen dürften. Die konkrete Bilanz hängt wesentlich davon ab, welches Gewicht Verkehrsträger wie Schiene und Wasser, aber auch der Ausbau des ÖPNV in der Förderung bekommen.

Die Wirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau sind vor allem durch die Operationen unter der Priorität "Qualifizierung und Beschäftigung" begründet. In diesem Bereich kommt zum Tragen, dass die Landespolitik allgemein darauf zielt, Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen vorrangig zu fördern.

Die Durchführungsmechanismen wurden im Zuge der Erstellung des JPD erarbeitet. Die Zuständigkeiten für Begleitung und Bewertung liegen demnach beim deutsch-polnischen Gemeinsamen Kooperationsausschuss. Dieser besteht aus einem Hauptausschuss sowie drei Regionalausschüssen auf Ebene der Teilprogramme. Alle Gremien des Gemeinsamen Kooperationsausschusses sind vollständig partnerschaftlich besetzt und alle Entscheidungen sowohl unter Interreg III A als auch unter Phare CBC II werden unter Einbindung des jeweiligen Partners getroffen. Bezogen auf Interreg werden die meisten Funktionen des Programmmanagements und der Begleitung durch den Regionalausschuss wahrgenommen. Die konsequente Beteiligung beider Partner an allen Entscheidungen zu Interreg und Phare-CBC erhöht die Chancen, beide Programme besser aufeinander abstimmen zu können und in größerem Umfang gemeinsame Projekte entwickeln zu können. Selbstverständlich können die Abstimmungen auf Ebene des Gemeinsamen Kooperationsausschusses aber nicht die nach wie vor bestehenden Unterschiede zwischen Interreg und Phare CBC, wie beispielsweise die unterschiedlichen Zeitpläne bei der Projektbeantragung oder die Projektmindestgröße für Phare CBC-Vorhaben
, beseitigen. Mit der vollständig gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Programmbegleitung, Projektauswahl und des Programmanagements gehen die deutschen und polnischen Partner über die in der Interreg-Mitteilung geforderte Zusammenarbeit hinaus und geben damit einen Beleg für die Fortschritte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an der deutsch-polnischen Grenze.

In der Gesamteinschätzung präsentiert das JPD-Teilprogramm Brandenburg-Lubuskie eine der Situation in der Grenzregion angemessene Förderstrategie, was insbesondere durch die parallele Ausrichtung auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen und die direkte Förderung der Kooperation zum Ausdruck kommt. Dementsprechend kann auch nach der Wirkungseinschätzung davon ausgegangen werden, dass in stärkerem Maße als bisher direkte Kooperationsbeziehungen und damit die Bildung sozialer und wirtschaftlicher Pole erreicht werden können. Das Ausmaß, in dem eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Zusammenarbeit erreicht werden kann, wird wesentlich davon abhängen, inwieweit es gelingt die finanzielle stärkste Priorität II "Infrastruktur" auf Projekte mit deutlichen grenzüberschreitendem Bezug zu orientieren. Die Weiterentwicklung der Begleitinstrumente und -indikatoren erlaubt ein besseres Monitoring und eine solidere Wirkungseinschätzung als in der Vergangenheit, auch wenn in diesen Bereich weiterhin Anstrengungen investiert werden können. Die nun gefundene Gestaltung der Durchführungsmechanismen kann als Beleg für die deutlichen Fortschritte bei der Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit gewertet werden. Mit der vollständig gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben des Programmmanagements und der Programmbegleitung wurden bereits jetzt die Rahmenbedingungen geschaffen, die zur Umsetzung eines wirklich gemeinsamen Förderinstruments erforderlich sind. Insgesamt markiert das JPD-Teilprogramm mit der gemeinsamen Strategie und gemeinsamen Umsetzungsmechanismen für Interreg III A und Phare CBC II einen wesentlichen Fortschritt in der Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an der deutsch-polnischen Grenze.

































� Regionalentwicklungsplan des Landes Brandenburg für die Förderperiode 2000-2006


Raumordnungsbericht der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg, 09/1998


Räumliche Entwicklungstendenzen im Brandenburger engeren Grenzbereich zu Polen 12/1998


Gemeinsame Erklärung des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie über die Zusammenarbeit im Bereich Umwelt, August 1999


Protokollerklärung zwischen den Ländern Brandenburg, Berlin und den Wojewodschaften Gorzow, Zielona Gora, Szczecin über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung  vom 24.07.1997


Entwicklungstrategie der Wojewodschaft Lubuskie, 2000 


„Ökologische Entwicklung in der Euroregion Spree-Neiße-Bober“ 1999


� Verordnung des Ministerrates vom 14. März 2002 (Dz.U.Nr. 34, poz.311) zur Änderung der Verordnung des Ministerrates vom 13. Juli 2000 über die Einführung der Nomenklatur der Territorialstellen für Statistische Zwecke (Dz.U.Nr. 58, poz. 658).


� Statistische Berichte des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik des Landes Brandenburg, statistische Angaben der Wojewodschaft Lubuskie


� Statistische Berichte des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik des Landes Brandenburg, statistische Angaben der Wojewodschaft Lubuskie


� zwei Grenzübergänge verbinden die Wojewodschaft Lubuskie mit dem Land Sachsen.


� Statistische Berichte des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik des Landes Brandenburg, statistische Angaben der Wojewodschaft Lubuskie


� Statistische Berichte des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik des Landes Brandenburg, statistische Angaben der Wojewodschaft Lubuskie


�  Im Jahre 2001 wurde die Universität Zielona Góra gegründet.


� vgl. EUKOM, Mitteilungen der Kommission an die Mitgliedstaaten über die Leitlinien für eine Gemeinschaftsinitiative betreffend die transeuropäische Zusammenarbeit zur Förderung einer harmonischen und ausgewogenen Entwicklung des europäischen Raums INTERREG III vom 28.April 2000, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 143/6 vom 23.05.2000  


� vgl. Seite 2 Protokoll über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kultur... Ähnliche Abreden haben auch die Umweltressorts des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie getroffen.


� Euroregion Pro Europa Viadrina: 1995-1999: 400 Projekte, 2.331.471 Euro.


Euroregion Spree-Neiße-Bober: 1995-1999: 302 Projekte, 1.241.120 Euro.


� Abl. der EG C 48/3 vom 21.02.2000 


� So war es auch im Rahmen der Zwischenevaluierung des INTERREG II A-Programms in Brandenburg nur für einige Handlungsfelder möglich, die Erreichung quantifizierter Ziele direkt einzuschätzen. vgl. auch Kap. 2.3 der Zwischenevaluierungsstudie über den Einsatz der Strukturfondsmittel der EU im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG II in den Bundesländern Brandenburg und Mecklenburg - Vorpommern zum Stand 31.12.1997 vom Mai 1998.


� Zu den Schwierigkeiten der Definition von Kriterien siehe auch Kapitel 4.3; vgl. auch EU-Kommission: Arbeitspapier der zur Ex-ante-Bewertung und Indikatoren für INTERREG (Förderbereich A), Entwurf 11.08.1999


�Vgl. Allgemeine Strukturfondsverordnung, Art. 36, ausführlicher auch Europäische Kommission, 1999. Arbeitspapier 3: Indikatoren für die Begleitung und Bewertung: Eine indikative Methode. Brüssel. Hier: S. 14 ff.  


� Arbeitspapier 3, S. 9 f.


�	Die drei Teilprogramme sind als eigenständige Programmdokumente für Interreg III A zu verstehen. Gleichwohl sind sie Bestandteil des JPD, das als Programmdokument die gesamte deutsch-polnische Grenze abdeckt. Um der Eigenständigkeit der drei Teilprogramme gerecht zu werden, wurde die Ex-Ante-Evaluierung in drei Berichten, einem zu jedem der Teilprogramme, vorgelegt.


�			SWOT-Analyse: Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats; also Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse.


�			Die Methode der Entwicklungspfadanalyse wurde ursprünglich zur Erfassung von Umweltwirkungen der Strukturfonds entwickelt und hier auf die Bedingungen von Interreg angepaßt. Für weitere Erläuterungen siehe den methodischen Anhang.


�Außerhalb des Small Project Funds.
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Diagramm4
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		1999		699		8900		9400



Quelle: Statistische Angaben des Landes Brandenburg, 2000

LKW - Lubuskie - Brb

LKW - Brb - Lubuskie

PKW - Lubuskie - Brb

PKW - Brb - Lubuskie

Grenzüberschreitender Verkehr in Tsd.

530

560



T2

		

		Anteil der Wirtschaftszweige am BSP in der Region

		Landwirtschaft		3.5%

		Industrie und Bauwesen		22.5%

		Dienstleistungswesen, Handel und Verkehr		74.0%

		Beschäftige nach Wirtschaftszweigen

		Landwirtschaft und Forsten		3.8%

		verarbeitendes Gewerbe, Energie, Bergbau		28.5%

		Baugewerbe		10.5%

		Handel		10.9%

		Verkehr		7.6%

		Dienstleistungen		18.9%

		Verwaltung, Bildung, Sozialwesen		19.8%

		Wasser- und Abwasserversorgung

		Anschluss an öff. Wasserversorgung		93.2

		Anschluss an Sammelkanalisation		75.9

		Anschluss an Kläranlagen		76.4

		Bevölkerung

		Grenzregion Brandenburg		28

		übriges Land Brandenburg		72

		Grenzregion Lubuskie		88
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&LTabelle 2

Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1997
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* in der Region Lubuskie wurden Beschäftigte in Betrieben unter 5 Personen statistisch nicht erfasst
Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1998
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* Die Angaben sind nur Näherungswerte, da in der Grenzregion Lubuskie zahlreiche Anschlüsse für Abwasser nur in Sammelgruben führen, Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1995
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Grenzregion Brandenburg übriges Land Brandenburg

Anteil der in der Grenzregion lebenden Brandenburger an der Gesamtbevölkerung
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Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1998
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Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1998
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Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1998
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Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1998

Flächenanteile in der Grenzregion
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Quelle: Statistische Angaben des Landes Brandenburg, 2000
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Diagramm9
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* Die Angaben sind nur Näherungswerte, da in der Grenzregion Lubuskie zahlreiche Anschlüsse für Abwasser nur in Sammelgruben führen, Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1995
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		Anteil der Wirtschaftszweige am BSP in der Region

		Landwirtschaft		3.5%

		Industrie und Bauwesen		22.5%

		Dienstleistungswesen, Handel und Verkehr		74.0%

		Beschäftige nach Wirtschaftszweigen

		Landwirtschaft und Forsten		3.8%

		verarbeitendes Gewerbe, Energie, Bergbau		28.5%

		Baugewerbe		10.5%

		Handel		10.9%

		Verkehr		7.6%

		Dienstleistungen		18.9%

		Verwaltung, Bildung, Sozialwesen		19.8%
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&LTabelle 2

Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1997

Anteil der Wirtschaftszweige am BSP in der Region
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* in der Region Lubuskie wurden Beschäftigte in Betrieben unter 5 Personen statistisch nicht erfasst
Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1998
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* Die Angaben sind nur Näherungswerte, da in der Grenzregion Lubuskie zahlreiche Anschlüsse für Abwasser nur in Sammelgruben führen, Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1995
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Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1998
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		Anteil der Wirtschaftszweige am BSP in der Region
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&LTabelle 2

Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1997

Anteil der Wirtschaftszweige am BSP in der Region
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* in der Region Lubuskie wurden Beschäftigte in Betrieben unter 5 Personen statistisch nicht erfasst
Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1998
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* Die Angaben sind nur Näherungswerte, da in der Grenzregion Lubuskie zahlreiche Anschlüsse für Abwasser nur in Sammelgruben führen, Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1995

Anschluss an öff. Wasserversorgung

Anschluss an Sammelkanalisation

Anschluss an Kläranlagen

in Prozent

Wasser- und Abwasserversorgung*

0

0

0



		0

		0



Grenzregion Brandenburg übriges Land Brandenburg

Anteil der in der Grenzregion lebenden Brandenburger an der Gesamtbevölkerung

übriges Land Brandenburg
72%

Grenzregion Brandenburg
28%



		0

		0



Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1998

Grenzregion Lubuskie übrige Wojewodschaft Lubuskie

Anteil der in der Grenzregion lebenden Einwohner der Wojewodschaft Lubuskie

übrige Wojewodschaft Lubuskie
12%

Grenzregion Lubuskie
88%



		0

		0



Grenzregion Brandenburg Grenzregion Lubuskie

Bevölkerung in der Grenzregion

übriges Land Brandenburg
72%

Grenzregion Brandenburg
28%



		0

		0

		0



Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1998

Altersgruppen in der Grenzregion

15 - 65 Jahre
65,6%

0 - 15 Jahre
21,2%

über 65 Jahre
13,2%



		0		0		0		0		0



Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1998

gemeinsame Grenzregion

Grenzregion Lubuskie

Grenzregion Brandenburg

Wojewodschaft Lubuskie

Land Brandenburg

Einwohnerdichte in EW je qkm

0

0

0

0

0



		0

		0

		0



Quelle: statistische Angaben des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik und der Wojewodschaft Lubuskie sowie eigene Berechnungen für 1998

Flächenanteile in der Grenzregion

Sonstige
14%

Wald
45%

Landwirtschaft
41%
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